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Gesamte Rechtsvorschrift für Doppelbesteuerung – Einkommen- und Vermögensteuern 
(Kanada), Fassung vom 22.02.2024 

Beachte für folgende Bestimmung 

Die Änderungen auf Grund des MLI (BGBl. III Nr. 93/2018) können nicht eindeutig zugeordnet werden, 
vgl. daher die „synthetisierte“ Version des DBA Kanada plus MLI, als Anlage 2 dokumentiert. 

Langtitel 

Abkommen zwischen der Republik Österreich und Kanada zur Vermeidung der Doppelbesteuerung und 
zur Verhinderung der Steuerumgehung bei den Steuern vom Einkommen und vom Vermögen 
StF: BGBl. Nr. 77/1981 (NR: GP XIV RV 416 AB 448 S. 51. BR: AB 1644 S. 361.) 

Änderung 

BGBl. III Nr. 2/2001 (NR: GP XXI RV 71 AB 242 S. 33. BR: AB 6192 S. 667.) 
BGBl. III Nr. 208/2013 (NR: GP XXIV RV 1738 AB 1780 S. 157. BR: AB 8735 S. 809.) 
BGBl. III Nr. 93/2018 (NR: GP XXV RV 1670 AB 1732 S. 190. BR: AB 9848 S. 870.) 

Sonstige Textteile 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Der Abschluß des nachstehenden Staatsvertrag wird genehmigt. 

Ratifikationstext 

Die vom Bundespräsidenten unterzeichnete und vom Bundeskanzler gegengezeichnete 
Ratifikationsurkunde wurde am 19. Dezember 1980 ausgetauscht; das Abkommen tritt gemäß seinem 
Art. 29 Abs. 2 am 17. Feber 1981 in Kraft. 

Präambel/Promulgationsklausel 

Die Republik Österreich und Kanada, vom Wunsche geleitet, ein Abkommen zur Vermeidung der 
Doppelbesteuerung und zur Verhinderung der Steuerumgehung bei den Steuern vom Einkommen und 
vom Vermögen abzuschließen, sind übereingekommen wie folgt: 

Text 

Artikel 1 

Persönlicher Geltungsbereich 

Dieses Abkommen gilt für Personen, die in einem Vertragstaat oder in beiden Vertragstaaten 
ansässig sind. 

Artikel 2 

Unter das Abkommen fallende Steuern 

(1) Dieses Abkommen gilt, ohne Rücksicht auf die Art der Erhebung, für Steuern vom Einkommen 
und vom Vermögen, die für Rechnung eines der beiden Vertragstaaten erhoben werden. 

(2) Als Steuern vom Einkommen und vom Vermögen gelten alle Steuern, die vom 
Gesamteinkommen, vom Gesamtvermögen oder von Teilen des Einkommens oder des Vermögens 
erhoben werden, einschließlich der Steuern vom Gewinn aus der Veräußerung beweglichen oder 
unbeweglichen Vermögens sowie der Steuern vom Vermögenszuwachs. 
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(3) Zu den zur Zeit bestehenden Steuern, für die das Abkommen gilt, gehören insbesondere: 

 a) in Kanada: 

die Einkommensteuern, die von der kanadischen Regierung erhoben werden 

(im folgenden als „kanadische Steuer“ bezeichnet); 

 b) in Österreich: 

 1. die Einkommensteuer; 

 2. die Körperschaftsteuer; 

 3. die Aufsichtsratsabgabe; 

 4. die Vermögensteuer; 

 5. die Abgabe von Vermögen, die der Erbschaftssteuer entzogen sind; 

 6. die Gewerbesteuer einschließlich der Lohnsummensteuer; 

 7. die Grundsteuer; 

 8. die Abgabe von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben; 

 9. die Beiträge von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben zum Ausgleichsfonds für 
Familienbeihilfen; 

 10. die Abgabe vom Bodenwert bei unbebauten Grundstücken (im folgenden als „österreichische 
Steuer“ bezeichnet). 

(4) Das Abkommen gilt auch für alle Steuern gleicher oder ähnlicher Art, die nach der 
Unterzeichnung dieses Abkommens neben den zur Zeit bestehenden Steuern oder an deren Stelle erhoben 
werden. Die Vertragstaaten teilen einander die in ihren Steuergesetzen eingetretenen Änderungen mit. 

Artikel 3 

Allgemeine Definitionen 

(1) Im Sinne dieses Abkommens, wenn der Zusammenhang nicht anderes erfordert: 

 a) i) bedeutet der Ausdruck „Kanada“, in geographischem Sinn verwendet, das Gebiet von Kanada 
unter Einschluß der außerhalb der Küstengewässer Kanadas gelegenen Gebiete, innerhalb derer 
nach der Gesetzgebung Kanadas die Rechte Kanadas in bezug auf den Meeresgrund, den 
Meeresuntergrund und deren Bodenschätze ausgeübt werden können; 

 ii) bedeutet der Ausdruck „Österreich“ in geographischem Sinn verwendet das Gebiet der 
Republik Österreich; 

 b) bedeuten die Ausdrücke „ein Vertragstaat“ und „der andere Vertragstaat“, je nach dem 
Zusammenhang, Kanada oder Österreich; 

 c) umfaßt der Ausdruck „Person“ natürliche Personen, Gesellschaften, unverteilte Nachlässe oder 
Trusts des kanadischen Rechts und alle anderen Personenvereinigungen; 

 d) bedeuten die Ausdrücke „Gesellschaft“ juristische Personen oder Rechtsträger, die für die 
Besteuerung wie juristische Personen behandelt werden; der französische Ausdruck „societe“ 
umfaßt auch eine „corporation“ im Sinne der kanadischen Gesetzgebung; 

 e) bedeuten die Ausdrücke „Unternehmen eines Vertragstaates“ und „Unternehmen des anderen 
Vertragstaates“, je nachdem ein Unternehmen, das von einer in einem Vertragstaat ansässigen 
Person betrieben wird, oder ein Unternehmen, das von einer in dem anderen Vertragstaat 
ansässigen Person betrieben wird; 

 f) bedeutet der Ausdruck „zuständige Behörde“: 

 i) in Kanada den „Minister of National Revenue“ oder dessen bevollmächtigten Vertreter; 

 ii) in Österreich den Bundesminister für Finanzen; 

 g) bedeutet der Ausdruck „Steuer“, je nach dem Zusammenhang, die kanadische Steuer oder die 
österreichische Steuer; 

 h) umfaßt der Ausdruck „Staatsangehörige“: 

 i) alle natürlichen Personen, die die Staatsangehörigkeit eines Vertragstaates besitzen; 

 ii) alle juristischen Personen, Personengesellschaften und Personenvereinigungen, die nach dem 
in einem Vertragstaat geltenden Recht errichtet worden sind. 

(2) Bei Anwendung des Abkommens durch einen Vertragstaat hat, wenn der Zusammenhang nichts 
anderes erfordert, jeder nicht anders definierte Ausdruck die Bedeutung, die ihm nach dem Recht dieses 
Staates über die Steuern zukommt, welche Gegenstand des Abkommens sind. 
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Artikel 4 

Steuerlicher Wohnsitz 

(1) Im Sinne dieses Abkommens bedeutet der Ausdruck „eine in einem Vertragstaat ansässige 
Person“ eine Person, die nach dem Recht dieses Staates dort auf Grund ihres Wohnsitzes, ihres ständigen 
Aufenthaltes, des Ortes ihrer Geschäftsleitung oder eines anderen ähnlichen Merkmals steuerpflichtig ist. 

(2) Ist nach Absatz 1 eine natürliche Person in beiden Vertragstaaten ansässig, so gilt folgendes: 

 a) Die Person gilt als in dem Vertragstaat ansässig, in dem sie über eine ständige Wohnstätte 
verfügt. Verfügt sie in beiden Vertragstaaten über eine ständige Wohnstätte, so gilt sie als in dem 
Vertragstaat ansässig, zu dem sie die engeren persönlichen und wirtschaftlichen Beziehungen hat 
(im folgenden als Mittelpunkt der Lebensinteressen bezeichnet). 

 b) Kann nicht bestimmt werden, in welchem Vertragstaat die Person den Mittelpunkt der 
Lebensinteressen hat, oder verfügt sie in keinem der Vertragstaaten über eine ständige 
Wohnstätte, so gilt sie als in dem Vertragstaat ansässig, in dem sie ihren gewöhnlichen 
Aufenthalt hat. 

 c) Hat die Person ihren gewöhnlichen Aufenthalt in beiden Vertragstaaten oder in keinem der 
Vertragstaaten, so gilt sie als in dem Vertragstaat ansässig, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzt. 

 d) Besitzt die Person die Staatsangehörigkeit beider Vertragstaaten oder keines Vertragstaates, so 
werden sich die zuständigen Behörden der Vertragstaaten bemühen, die Frage in gegenseitigem 
Einvernehmen zu regeln. 

(3) Ist nach Absatz 1 eine andere als eine natürliche Person in beiden Vertragstaaten ansässig, so 
werden sich die zuständigen Behörden der Vertragstaaten bemühen, die Frage unter Bedachtnahme auf 
den Ort der tatsächlichen Geschäftsleitung, der Eintragung, der Errichtung sowie anderer maßgeblicher 
Faktoren in gegenseitigem Einvernehmen zu lösen. Bei Nichtvorliegen eines solchen Einvernehmens gilt 
diese Person für Zwecke der Artikel 6 bis einschließlich 22 und des Artikels 24 als in keinem der 
Vertragstaaten ansässig. 

Artikel 5 

Betriebstätte 

(1) Im Sinne dieses Abkommens bedeutet der Ausdruck „Betriebstätte“ eine feste 
Geschäftseinrichtung, in der die Tätigkeit des Unternehmens ganz oder teilweise ausgeübt wird. 

(2) Der Ausdruck „Betriebstätte“ umfaßt insbesondere: 

 a) einen Ort der Leitung; 

 b) eine Zweigniederlassung; 

 c) eine Geschäftsstelle; 

 d) eine Fabrikationsstätte; 

 e) eine Werkstätte; 

 f) ein Bergwerk, einen Steinbruch oder eine andere Stätte der Ausbeutung von Bodenschätzen; 

 g) eine Bauausführung oder Montage, deren Dauer zwölf Monate überschreitet. 

(3) Als Betriebstätten gelten nicht: 

 a) Einrichtungen, die ausschließlich zur Lagerung, Ausstellung oder Auslieferung von Gütern oder 
Waren des Unternehmens benutzt werden; 

 b) Bestände von Gütern oder Waren des Unternehmens, die ausschließlich zur Lagerung, 
Ausstellung oder Auslieferung unterhalten werden; 

 c) Bestände von Gütern oder Waren des Unternehmens, die ausschließlich zu dem Zweck 
unterhalten werden, durch ein anderes Unternehmen bearbeitet oder verarbeitet zu werden; 

 d) eine feste Geschäftseinrichtung, die ausschließlich zu dem Zweck unterhalten wird, für das 
Unternehmen Güter oder Waren einzukaufen oder Informationen zu beschaffen; 

 e) eine feste Geschäftseinrichtung, die ausschließlich zu dem Zweck unterhalten wird, für das 
Unternehmen zu werben, Informationen zu erteilen, wissenschaftliche Forschung zu betreiben 
oder ähnliche Tätigkeiten auszuüben, die vorbereitender Art sind oder eine Hilfstätigkeit 
darstellen. 

(4) Ist eine Person – mit Ausnahme eines unabhängigen Vertreters im Sinne des Absatzes 5 – in 
einem Vertragstaat für ein Unternehmen des anderen Vertragstaates tätig, so gilt eine in dem 
erstgenannten Staat gelegene Betriebstätte als gegeben, wenn die Person eine Vollmacht besitzt, im 
Namen des Unternehmens Verträge abzuschließen, und die Vollmacht in diesem Staat gewöhnlich 
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ausübt, es sei denn, daß sich ihre Tätigkeit auf den Einkauf von Gütern oder Waren für das Unternehmen 
beschränkt. 

(5) Ein Unternehmen eines Vertragstaates wird nicht schon deshalb so behandelt, als habe es eine 
Betriebstätte in dem anderen Vertragstaat, weil es dort seine Tätigkeit durch einen Makler, Kommissionär 
oder einen anderen unabhängigen Vertreter ausübt, sofern diese Personen im Rahmen ihrer ordentlichen 
Geschäftstätigkeit handeln. 

(6) Allein dadurch, daß eine in einem Vertragstaat ansässige Gesellschaft eine Gesellschaft 
beherrscht oder von einer Gesellschaft beherrscht wird, die in dem anderen Vertragstaat ansässig ist oder 
dort (entweder durch eine Betriebstätte oder in anderer Weise) ihre Tätigkeit ausübt, wird eine der beiden 
Gesellschaften nicht zur Betriebstätte der anderen. 

Artikel 6 

Einkünfte aus unbeweglichem Vermögen 

(1) Einkünfte aus unbeweglichem Vermögen einschließlich der Einkünfte aus Land- und 
Forstwirtschaft dürfen in dem Vertragstaat besteuert werden, in dem dieses Vermögen liegt. 

(2) Der Ausdruck „unbewegliches Vermögen“ bestimmt sich nach dem Recht des Vertragstaates, in 
dem das Vermögen liegt. Der Ausdruck umfaßt in jedem Fall das Zubehör zum unbeweglichen 
Vermögen, das lebende und tote Inventar land- und forstwirtschaftlicher Betriebe, die Rechte, auf die die 
Vorschriften des Privatrechts über Grundstücke Anwendung finden, die Nutzungsrechte an 
unbeweglichem Vermögen sowie die Rechte auf veränderliche oder feste Vergütungen für die 
Ausbeutung oder das Recht auf Ausbeutung von Mineralvorkommen, Quellen und anderen 
Bodenschätzen; Schiffe und Luftfahrzeuge gelten nicht als unbewegliches Vermögen. 

(3) Absatz 1 gilt für Einkünfte aus der unmittelbaren Nutzung, der Vermietung oder Verpachtung 
sowie jeder anderen Art der Nutzung unbeweglichen Vermögens sowie für Gewinne aus der Veräußerung 
unbeweglichen Vermögens. 

(4) Die Absätze 1 und 3 gelten auch für Einkünfte aus unbeweglichem Vermögen eines 
Unternehmens und für Einkünfte aus unbeweglichem Vermögen, das der Ausübung eines freien Berufes 
dient. 

Artikel 7 

Unternehmensgewinne 

(1) Gewinne eines Unternehmens eines Vertragstaates dürfen nur in diesem Staat besteuert werden, 
es sei denn, daß das Unternehmen seine Tätigkeit im anderen Vertragstaat durch eine dort gelegene 
Betriebstätte ausübt. Übt oder übte das Unternehmen seine Tätigkeit in dieser Weise aus, so dürfen die 
Gewinne des Unternehmens in dem anderen Staat besteuert werden, jedoch nur insoweit, als sie dieser 
Betriebstätte zugerechnet werden können. 

(2) Übt oder übte ein Unternehmen eines Vertragstaates seine Tätigkeit in dem anderen Vertragstaat 
durch eine dort gelegene Betriebstätte aus, so sind vorbehaltlich des Absatzes 3 dieser Betriebstätte die 
Gewinne zuzurechnen, die sie hätte erzielen können, wenn sie eine gleiche oder ähnliche Tätigkeit unter 
gleichen oder ähnlichen Bedingungen als selbständiges Unternehmen ausgeübt hätte und im Verkehr mit 
dem Unternehmen, dessen Betriebstätte sie ist, völlig unabhängig gewesen wäre. 

(3) Bei der Ermittlung der Gewinne einer Betriebstätte werden die für diese Betriebstätte 
entstandenen Aufwendungen einschließlich der Geschäftsführungs- und allgemeinen Verwaltungskosten, 
zum Abzug zugelassen, gleichgültig ob die Aufwendungen in dem Staat, in dem die Betriebstätte liegt, 
oder anderswo entstanden sind. 

(4) Der in diesem Artikel verwendete Ausdruck „Gewinne“ umfaßt auch Gewinne eines 
Gesellschafters aus seiner Beteiligung an einer Personengesellschaft und im Fall Österreichs auch aus der 
Beteiligung an einer stillen Gesellschaft des österreichischen Rechts. 

(5) Gehören zu den Gewinnen Einkünfte, die in anderen Artikeln dieses Abkommens behandelt 
werden, so werden die Bestimmungen jener Artikel durch die Bestimmungen dieses Artikels nicht 
berührt. 

Artikel 8 

Seeschiffahrt und Luftfahrt 

(1) Gewinne, die durch ein Unternehmen eines Vertragstaates aus dem Betrieb von Seeschiffen oder 
Luftfahrzeugen im internationalen Verkehr erzielt werden, dürfen nur in diesem Staat besteuert werden. 
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(2) Ungeachtet des Absatzes 1 und des Artikels 7 dürfen Gewinne aus dem Betrieb eines 
Seeschiffes, das vorwiegend dem Transport von Personen und Gütern ausschließlich zwischen Orten 
innerhalb eines Vertragstaates dient, in diesem Staat besteuert werden. 

Artikel 9 

Verbundene Unternehmen 

Wenn 

 a) ein Unternehmen eines Vertragstaates unmittelbar oder mittelbar an der Geschäftsleitung, der 
Kontrolle oder am Kapital eines Unternehmens des anderen Vertragstaates beteiligt ist, oder 

 b) dieselben Personen unmittelbar oder mittelbar an der Geschäftsleitung, der Kontrolle oder am 
Kapital eines Unternehmens eines Vertragstaates und eines Unternehmens des anderen 
Vertragstaates beteiligt sind, 

und in diesen Fällen zwischen den beiden Unternehmen hinsichtlich ihrer kaufmännischen oder 
finanziellen Beziehungen Bedingungen vereinbart oder auferlegt werden, die von denen abweichen, die 
unabhängige Unternehmen miteinander vereinbaren würden, so dürfen die Gewinne, die eines der 
Unternehmen ohne diese Bedingungen erzielt hätte, wegen dieser Bedingungen aber nicht erzielt hat, den 
Gewinnen dieses Unternehmens zugerechnet und entsprechend besteuert werden. 

Artikel 10 

Dividenden 

(1) Dividenden, die eine in einem Vertragstaat ansässige Gesellschaft an eine in dem anderen 
Vertragstaat ansässige Person zahlt, dürfen in dem anderen Staat besteuert werden. 

2. Diese Dividenden dürfen jedoch auch in dem Vertragsstaat, in dem die die Dividenden zahlende 
Gesellschaft ansässig ist, nach dem Recht dieses Staates besteuert werden; die Steuer darf aber, wenn der 
Nutzungsberechtigte der Dividenden eine in dem anderen Vertragsstaat ansässige Person ist, nicht 
übersteigen: 

 a) 5 vom Hundert des Bruttobetrags der Dividenden, wenn der Nutzungsberechtigte eine 
Gesellschaft ist, die unmittelbar oder mittelbar mindestens 10 vom Hundert der Stimmrechte der 
die Dividenden zahlenden Gesellschaft kontrolliert, ausgenommen Dividenden, die eine in 
Kanada ansässige Investmentgesellschaft, welche nichtansässigen Personen gehört, zahlt; und 

 b) 15 vom Hundert des Bruttobetrags der Dividenden in allen anderen Fällen. 

Dieser Absatz berührt nicht die Besteuerung der Gesellschaft in bezug auf die Gewinne, aus 
denen die Dividenden gezahlt werden. 

(3) Der in diesem Artikel verwendete Ausdruck „Dividenden“ bedeutet Einkünfte aus Aktien, 
Genußaktien oder Genußscheinen, Kuxen, Gründeranteilen oder anderen Renten – ausgenommen 
Forderungen – mit Gewinnbeteiligung sowie Einkünfte, die nach dem Steuerrecht des Staates, in dem die 
ausschüttende Gesellschaft ansässig ist, den Einkünften aus Aktien gleichgestellt sind. 

(4) Absatz 2 ist nicht anzuwenden, wenn der in einem Vertragstaat ansässige Empfänger der 
Dividenden in dem anderen Vertragstaat, in dem die die Dividenden zahlende Gesellschaft ansässig ist, 
eine gewerbliche Geschäftstätigkeit durch eine dort gelegene Betriebstätte oder eine freiberufliche 
Tätigkeit durch eine dort gelegene feste Einrichtung ausübt und die Beteiligung, für die die Dividenden 
gezahlt werden, tatsächlich zu dieser Betriebstätte oder festen Einrichtung gehört. In diesem Fall ist 
entweder Artikel 7 oder Artikel 14 anzuwenden. 

(5) Wenn eine Gesellschaft in einem Vertragstaat ansässig ist, darf der andere Vertragstaat weder die 
Dividenden besteuern, die die Gesellschaft an nicht in diesem anderen Staat ansässige Personen zahlt, 
noch Gewinne der Gesellschaft einer Steuer für nicht ausgeschüttete Gewinne unterwerfen, selbst wenn 
die gezahlten Dividenden oder die nichtausgeschütteten Gewinne ganz oder teilweise aus in dem anderen 
Staat erzielten Gewinnen oder Einkünften bestehen. Die Bestimmungen dieses Absatzes hindern den 
anderen Staat jedoch nicht, die Dividenden aus einer Beteiligung zu besteuern, die tatsächlich zu einer im 
anderen Staat unterhaltenen Betriebstätte oder ständigen Einrichtung gehört. 

6. Ungeachtet aller sonstigen Bestimmungen dieses Abkommens darf ein Vertragsstaat jene 
Erträgnisse einer Gesellschaft, die den in diesem Staat gelegenen Betriebstätten zugerechnet werden 
können, oder die Veräußerung von in diesem Staat gelegenem unbeweglichen Vermögen durch eine 
gewerblich tätige Grundstücksgesellschaft, einer Zusatzsteuer unterwerfen, die neben jener Steuer 
erhoben wird, der die Erträgnisse einer Gesellschaft unterliegen, die in diesem Staat ansässig ist; diese 
Zusatzsteuer darf jedoch den nach Absatz 2 lit. a begrenzten Betrag jener Erträgnisse nicht übersteigen, 
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die in den vorhergehenden Steuerjahren keiner solchen Zusatzsteuer unterworfen wurden. Im Sinne dieser 
Bestimmung bedeutet der Ausdruck „Erträgnisse“: 

 a) die Erträgnisse, die auf die Veräußerung von solchem in diesem Staat gelegenem unbeweglichen 
Vermögen entfallen und von diesem Staat nach Artikel 6 oder nach Artikel 13 Absatz 1 besteuert 
werden dürfen; und 

 b) die Gewinne eines Jahres und der vorhergehenden Jahre, die den in diesem Staat gelegenen 
Betriebstätten in Übereinstimmung mit Artikel 7 zugerechnet werden können (einschließlich der 
in Artikel 13 Absatz 2 bezeichneten Gewinne aus der Veräußerung von Vermögen, das 
Betriebsvermögen dieser Betriebstätten ist), nach Abzug nachstehender Beträge: 

 i) Unternehmensverluste, die diesen Betriebstätten in dem betreffenden Jahr und vorhergehenden 
Jahren zugerechnet werden können (einschließlich Verluste aus der Veräußerung von 
Vermögen, das Betriebsvermögen dieser Betriebstätten ist); 

 ii) alle Steuern, die in diesem Staat von solchen Gewinnen erhoben werden, ausgenommen die in 
diesem Absatz genannte Zusatzsteuer; 

 iii) die in diesem Staat reinvestierten Gewinne, sofern die Ermittlung des Abzugsbetrages nach 
den bestehenden gesetzlichen Bestimmungen dieses Staates in der jeweils geltenden, die 
allgemeinen Grundsätze hiervon nicht ändernden Fassung über die Berechnung des Abzugs 
bei Vermögensinvestitionen in diesem Staat erfolgt; und 

 iv) fünfhunderttausend kanadische Dollar (500 000 $) oder den Gegenwert in der Währung der 
Republik Österreich, vermindert um alle nach dieser Bestimmung 

 A) von der Gesellschaft oder 

 B) von einer mit ihr verbundenen Person im Zusammenhang mit der gleichen oder einer 
ähnlichen wie der von der Gesellschaft ausgeübten Tätigkeit 

abgezogenen Beträge. 

Artikel 11 

Zinsen 

(1) Zinsen, die aus einem Vertragstaat stammen und an eine in dem anderen Vertragstaat ansässige 
Person gezahlt werden, dürfen in dem anderen Staat besteuert werden. 

2. Diese Zinsen dürfen jedoch auch in dem Vertragsstaat, aus dem sie stammen, nach dem Recht dieses 
Staates besteuert werden; die Steuer darf aber, wenn der Nutzungsberechtigte der Zinsen eine im anderen 
Vertragsstaat ansässige Person ist, 10 vom Hundert des Bruttobetrags der Zinsen nicht übersteigen. 

(3) Der in diesem Artikel verwendete Ausdruck „Zinsen“ bedeutet Einkünfte aus Forderungen jeder 
Art, auch wenn sie durch Pfandrechte an Grundstücken gesichert oder mit einer Beteiligung am Gewinn 
des Schuldners ausgestattet sind, und insbesondere Einkünfte aus öffentlichen Anleihen und aus 
Obligationen, einschließlich der damit verbundenen Aufgelder und der Gewinne aus Losanleihen, sowie 
Einkünfte, die nach dem Steuerrecht des Staates, aus dem sie stammen, den Einkünften aus Darlehen 
gleichgestellt sind. Der Ausdruck „Zinsen“ umfaßt jedoch keine der in Artikel 10 angeführten Einkünfte. 

(4) Absatz 2 ist nicht anzuwenden, wenn der in einem Vertragstaat ansässige Empfänger der Zinsen 
in dem anderen Vertragstaat, aus dem die Zinsen stammen, eine gewerbliche Geschäftstätigkeit durch 
eine dort gelegene Betriebstätte oder eine freiberufliche Tätigkeit durch eine dort gelegene feste 
Einrichtung ausübt und die Forderung, für die die Zinsen gezahlt werden, tatsächlich zu dieser 
Betriebstätte oder festen Einrichtung gehört. In diesem Fall ist entweder Artikel 7 oder Artikel 14 
anzuwenden 

(5) Zinsen gelten dann als aus einem Vertragstaat stammend, wenn der Schuldner dieser Staat selbst, 
eine seiner Gebietskörperschaften oder eine in diesem Staat ansässige Person ist. Hat aber der Schuldner 
der Zinsen, ohne Rücksicht darauf, ob er in einem Vertragstaat ansässig ist oder nicht, in einem 
Vertragstaat eine Betriebstätte oder feste Einrichtung und ist die Schuld, für die die Zinsen gezahlt 
werden, für Zwecke der Betriebstätte oder der festen Einrichtung eingegangen worden und trägt die 
Betriebstätte oder die feste Einrichtung die Zinsen, so gelten die Zinsen als aus dem Vertragstaat 
stammend, in dem die Betriebstätte oder feste Einrichtung liegt. 

(6) Bestehen zwischen Schuldner und Gläubiger oder zwischen jedem von ihnen und einem Dritten 
besondere Beziehungen und übersteigen deshalb die gezahlten Zinsen, gemessen an der 
zugrundeliegenden Forderung, den Betrag, den Schuldner und Gläubiger ohne diese Beziehungen 
vereinbart hätten, so wird dieser Artikel nur auf diesen letzten Betrag angewendet. In diesem Fall kann 
der übersteigende Betrag nach dem Recht jedes Vertragstaates und unter Berücksichtigung der anderen 
Bestimmungen dieses Abkommens besteuert werden. 
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(7) Ungeachtet des Absatzes 2, 

 a) dürfen Zinsen, die aus einem Vertragstaat stammen und für Obligationen, Schuldverschreibungen 
oder ähnliche Schuldverpflichtungen dieses Vertragstaates oder seiner Gebietskörperschaften 
gezahlt werden, nur in dem anderen Staat besteuert werden, sofern der nutzungsberechtigte 
Empfänger dieser Zinsen eine in dem anderen Vertragstaat ansässige Person ist; 

 b) dürfen aus Österreich stammende und an eine in Kanada ansässige Person gezahlte Zinsen für 
Darlehen, die von der Exportförderungsvereinigung (Export Development Corporation) gegeben, 
garantiert oder gesichert werden, oder für andere Kredite oder Schuldverpflichtungen, die von 
der Exportförderungsvereinigung garantiert oder gesichert werden, nur in Kanada besteuert 
werden; 

 c) dürfen aus Kanada stammende und an eine in Österreich ansässige Person gezahlte Zinsen für 
Darlehen, die von der Österreichischen Kontrollbank AG gegeben, garantiert oder gesichert 
werden, oder für andere Kredite oder Schuldverpflichtungen, die von der Österreichischen 
Kontrollbank AG garantiert oder gesichert werden, nur in Österreich besteuert werden; 

 d) sind Zinsen, die aus einem Vertragstaat stammen und an die Zentralbank des anderen 
Vertragstaates gezahlt werden, von der Besteuerung im erstgenannten Staat ausgenommen. 

 e) Zinsen, die aus einem Vertragsstaat stammen und an eine im anderen Vertragsstaat ansässige 
Person gezahlt werden, die ausschließlich für Zwecke der Verwaltung oder der Erbringung von 
Leistungen einer oder mehrerer Pensionskassen oder sonstiger Vorsorgeeinrichtungen für 
Arbeitnehmer errichtet wurde und unterhalten wird, dürfen im erstgenannten Staat nicht besteuert 
werden, sofern 

 i) die ansässige Person der Nutzungsberechtigte der Zinsen ist und allgemein von der 
Besteuerung im anderen Staat ausgenommen ist, und 

 ii) die Zinsen nicht aus einer gewerblichen Tätigkeit oder von einer verbundenen Person bezogen 
werden; 

 f) Zinsen, die aus einem Vertragsstaat stammen, dürfen nur im anderen Vertragsstaat besteuert 
werden, wenn: 

 i) der Empfänger ein Unternehmen des anderen Staates und der Nutzungsberechtigte der Zinsen 
ist und 

 ii) die Zinsen von diesem Unternehmen an ein Unternehmen des erstgenannten Staates für 
Schulden gezahlt werden, die anläßlich des Kaufes von Waren oder gewerblichen, 
kaufmännischen oder wissenschaftlichen Ausrüstungen auf Kredit entstanden sind, außer bei 
einem Geschäft oder Schuldverhältnis zwischen verbundenen Personen. 

Artikel 12 

Lizenzgebühren 

(1) Lizenzgebühren, die aus einem Vertragstaat stammen und an eine in dem anderen Vertragstaat 
ansässige Person gezahlt werden, dürfen in dem anderen Staat besteuert werden. 

2. Diese Lizenzgebühren dürfen jedoch auch in dem Vertragsstaat, aus dem sie stammen, nach dem 
Recht dieses Staates besteuert werden; die Steuer darf aber, wenn der Nutzungsberechtigte der 
Lizenzgebühren eine im anderen Vertragsstaat ansässige Person ist, 10 vom Hundert des Bruttobetrags 
der Lizenzgebühren nicht übersteigen. 

3. Ungeachtet des Absatzes 2 dürfen 

 a) Lizenzgebühren für Urheberrechte und andere ähnliche Vergütungen für die Herstellung oder 
Wiedergabe literarischer, schauspielerischer, musikalischer oder sonstiger künstlerischer Werke 
(ausgenommen Lizenzgebühren für kinematographische Filme und Lizenzgebühren für auf Film, 
Videobändern oder anderen Mitteln der Wiedergabe enthaltene Aufzeichnungen für das 
Fernsehen) und 

 b) Lizenzgebühren für die Benutzung oder für das Recht auf Benutzung von Software für 
datenverarbeitende Anlagen oder von Patenten sowie für die Mitteilung gewerblicher, 
kaufmännischer oder wissenschaftlicher Erfahrungen (ausgenommen Informationen, die im 
Zusammenhang mit einem Miet- oder Franchise-Vertrag zur Verfügung gestellt werden), 

die aus einem Vertragsstaat stammen und an eine im anderen Vertragsstaat ansässige Person 
gezahlt werden, die der Nutzungsberechtigte der Lizenzgebühren ist, nur im anderen Staat 
besteuert werden. 

(4) Der in diesem Artikel verwendete Ausdruck „Lizenzgebühren“ bedeutet Vergütungen jeder Art, 
die für die Benutzung oder für das Recht auf Benutzung von Urheberrechten, von Patenten, Marken, 
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Mustern oder Modellen, Plänen, geheimen Formeln oder Verfahren oder für die Benutzung oder das 
Recht auf Benutzung gewerblicher, kaufmännischer oder wissenschaftlicher Ausrüstungen oder für die 
Mitteilung gewerblicher, kaufmännischer oder wissenschaftlicher Erfahrungen gezahlt werden; der 
Ausdruck umfaßt auch Vergütungen jeder Art für Filme und Werke in Verbindung mit Fernsehfilmen 
oder -bändern. 

(5) Die Absätze 2 und 3 sind nicht anzuwenden, wenn der in einem Vertragstaat ansässige 
Empfänger der Lizenzgebühren in dem anderen Vertragstaat, aus dem die Lizenzgebühren stammen, eine 
gewerbliche Geschäftstätigkeit durch eine dort gelegene Betriebstätte oder eine freiberufliche Tätigkeit 
durch eine dort gelegene feste Einrichtung ausübt und die Rechte oder Vermögenswerte, für die die 
Lizenzgebühren gezahlt werden, tatsächlich zu dieser Betriebstätte oder festen Einrichtung gehören. In 
diesem Fall ist entweder Artikel 7 oder Artikel 14 anzuwenden. 

(6) Lizenzgebühren gelten dann als aus einem Vertragstaat stammend, wenn der Schuldner dieser 
Staat selbst, eine seiner Gebietskörperschaften oder eine in diesem Staat ansässige Person ist. Hat aber der 
Schuldner der Lizenzgebühren, ohne Rücksicht darauf, ob er in einem Vertragstaat ansässig ist oder nicht, 
in einem Vertragstaat eine Betriebstätte oder eine feste Einrichtung und ist die Verpflichtung, für die die 
Lizenzgebühren gezahlt werden, für Zwecke dieser Betriebstätte oder festen Einrichtung eingegangen 
worden und trägt die Betriebstätte oder die feste Einrichtung diese Lizenzgebühren, so gelten die 
Lizenzgebühren als aus dem Vertragstaat stammend, in dem die Betriebstätte oder die feste Einrichtung 
liegt. 

(7) Bestehen zwischen Schuldner und Gläubiger oder zwischen jedem von ihnen und einem Dritten 
besondere Beziehungen und übersteigen deshalb die gezahlten Lizenzgebühren, gemessen an der 
zugrundeliegenden Leistung den Betrag, den Schuldner und Gläubiger ohne diese Beziehungen vereinbart 
hätten, so wird dieser Artikel nur auf diesen letzten Betrag angewendet. In diesem Fall kann der 
übersteigende Betrag nach dem Recht jedes Vertragstaates und unter Berücksichtigung der anderen 
Bestimmungen dieses Abkommens besteuert werden. 

Artikel 13 

Gewinne aus der Veräußerung von Vermögen 

(1) Gewinne aus der Veräußerung unbeweglichen Vermögens im Sinne des Artikels 6 Absatz 2 
dürfen in dem Vertragstaat besteuert werden, in dem dieses Vermögen liegt. 

(2) Gewinne aus der Veräußerung beweglichen Vermögens, das Betriebsvermögen einer 
Betriebstätte darstellt, die ein Unternehmen eines Vertragstaates in dem anderen Vertragstaat hat, oder 
das zu einer festen Einrichtung gehört, über die eine in einem Vertragstaat ansässige Person für die 
Ausübung eines freien Berufes in dem anderen Vertragstaat verfügt, einschließlich derartiger Gewinne, 
die bei der Veräußerung einer solchen Betriebstätte (allein oder zusammen mit dem übrigen Unternehmen 
oder einer Beteiligung daran) oder einer solchen festen Einrichtung erzielt werden, dürfen in dem anderen 
Staat besteuert werden. Jedoch dürfen Gewinne aus der Veräußerung von Seeschiffen oder 
Luftfahrzeugen, die im internationalen Verkehr eingesetzt sind, sowie des zum Betrieb dieser Seeschiffe 
und Luftfahrzeuge gehörigen beweglichen Vermögens nur in dem Vertragstaat besteuert werden, in dem 
dieses Vermögen nach Artikel 22 Absatz 3 besteuert werden darf. 

(3) Auf Gewinne aus der Veräußerung einer Beteiligung an einer Personengesellschaft sind die 
Absätze 1 und 2 anzuwenden, insoweit diese Gewinne dem unbeweglichen Vermögen oder dem 
beweglichen Betriebsvermögen zugerechnet werden können. 

4. Gewinne, die eine in einem Vertragsstaat ansässige Person aus der Veräußerung von 

 a) Anteilen (ausgenommen Anteile, die an einer in einem Vertragsstaat anerkannten Börse 
notieren), die zu einer wesentlichen Beteiligung am Kapital einer Gesellschaft gehören und deren 
Wert überwiegend auf im anderen Staat gelegenem unbeweglichen Vermögen beruht, oder 

 b) wesentlichen Beteiligungen an einer Personengesellschaft oder einem Trust, deren Wert 
überwiegend auf im anderen Staat gelegenem unbeweglichen Vermögen beruht, 

bezieht, dürfen im anderen Staat besteuert werden. Im Sinne dieses Absatzes umfaßt der 
Ausdruck „unbewegliches Vermögen“ die in lit. a genannten Anteile an einer Gesellschaft oder 
die in lit. b genannten Beteiligungen an einer Personengesellschaft oder einem Trust; er umfaßt 
jedoch kein Vermögen, ausgenommen Mietgrundstücke, in denen die Tätigkeit der Gesellschaft, 
der Personengesellschaft oder des Trusts ausgeübt wird. 

(5) Gewinne aus der Veräußerung des in den Absätzen 1, 2, 3 und 4 nicht genannten Vermögens 
dürfen nur in dem Vertragstaat besteuert werden, in dem der Veräußerer ansässig ist. 
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(6) Absatz 5 berührt nicht das Recht eines Vertragstaates, gemäß seinem innerstaatlichen Recht eine 
Steuer auf Gewinne aus der Veräußerung von Vermögen zu erheben, die eine im anderen Vertragstaat 
ansässige natürliche Person erzielt hat, die 

 a) die Staatsangehörigkeit des erstgenannten Staates besitzt oder dort mindestens zehn Jahre vor der 
Veräußerung des Vermögens ansässig war, und 

 b) die irgendwann innerhalb der der Veräußerung unmittelbar vorangehenden fünf Jahre im 
erstgenannten Staat ansässig war. 

7. Wird eine natürliche Person, die in einem Vertragsstaat nicht mehr ansässig ist und unmittelbar 
nach Beendigung der Ansässigkeit in diesem Staat im anderen Vertragsstaat ansässig wird, für 
Besteuerungszwecke im erstgenannten Staat so behandelt, als habe sie Vermögen veräußert, und wird sie 
in diesem Staat auf Grund dessen besteuert, so ist diese Person berechtigt, für Besteuerungszwecke im 
anderen Staat so behandelt zu werden, als hätte sie, unmittelbar bevor sie in diesem Staat ansässig wurde, 
das Vermögen zu einem Betrag verkauft und rückgekauft, der dem seinerzeitigen üblichen Marktpreis 
entspricht. 

Artikel 14 

Selbständige Arbeit 

(1) Einkünfte, die eine in einem Vertragstaat ansässige Person aus einem freien Beruf oder aus 
sonstiger selbständiger Tätigkeit ähnlicher Art bezieht, dürfen nur in diesem Staat besteuert werden, es sei 
denn, daß die Person für die Ausübung ihrer Tätigkeit in dem anderen Vertragstaat regelmäßig über eine 
feste Einrichtung verfügt. Verfügt sie über eine solche feste Einrichtung, so dürfen die Einkünfte in dem 
anderen Vertragstaat besteuert werden, jedoch nur insoweit, als sie dieser festen Einrichtung zugerechnet 
werden können. 

(2) Der Ausdruck „freier Beruf“ umfaßt die selbständig ausgeübte wissenschaftliche, literarische, 
künstlerische, erzieherische oder unterrichtende Tätigkeit sowie die selbständige Tätigkeit der Ärzte, 
Rechtsanwälte, Ingenieure, Architekten, Zahnärzte und Steuerberater. 

Artikel 15 

Unselbständige Arbeit 

(1) Vorbehaltlich der Artikel 16, 18 und 19 dürfen Gehälter, Löhne und ähnliche Vergütungen, die 
eine in einem Vertragstaat ansässige Person aus unselbständiger Arbeit bezieht, nur in diesem Staat 
besteuert werden, es sei denn, daß die Arbeit in dem anderen Vertragstaat ausgeübt wird. Wird die Arbeit 
dort ausgeübt, so dürfen die dafür bezogenen Vergütungen in dem anderen Staat besteuert werden. 

(2) Ungeachtet des Absatzes 1 dürfen Vergütungen, die eine in einem Vertragstaat ansässige Person 
für eine in dem anderen Vertragstaat ausgeübte unselbständige Arbeit bezieht, nur in dem erstgenannten 
Staat besteuert werden, wenn: 

 a) der Empfänger sich in dem anderen Vertragstaat insgesamt nicht länger als 183 Tage während 
des betreffenden Kalenderjahres aufhält, und 

 b) die Vergütungen von einem Arbeitgeber oder für einen Arbeitgeber bezahlt werden, der nicht in 
dem anderen Staat ansässig ist, und 

 c) die Vergütungen nicht von einer Betriebstätte oder einer festen Einrichtung getragen werden, die 
der Arbeitgeber in dem anderen Staat hat. 

(3) Ungeachtet der vorstehenden Bestimmungen dieses Artikels dürfen Vergütungen für 
unselbständige Arbeit, die an Bord eines von einem Unternehmen eines Vertragstaates im internationalen 
Verkehr betriebenen Seeschiffes oder Luftfahrzeuges ausgeübt wird, nur in diesem Staat besteuert 
werden. 

Artikel 16 

Aufsichtsrats- und Verwaltungsratsvergütungen 

Aufsichtsrats- oder Verwaltungsratsvergütungen und ähnliche Zahlungen, die eine in einem 
Vertragstaat ansässige Person in ihrer Eigenschaft als Mitglied des Aufsichts- oder Verwaltungsrates 
einer Gesellschaft bezieht, die in dem anderen Vertragstaat ansässig ist, dürfen in dem anderen Staat 
besteuert werden. 
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Artikel 17 

Künstler und Sportler 

(1) Ungeachtet der Artikel 7, 14 und 15 dürfen Einkünfte, die Künstler, wie Bühnen-, Film-, 
Rundfunk- oder Fernsehkünstler und Musiker, sowie Sportler aus ihrer in dieser Eigenschaft persönlich 
ausgeübten Tätigkeit beziehen, in dem Vertragstaat besteuert werden, in dem sie diese Tätigkeit ausüben. 

(2) Fließen Einkünfte in bezug auf persönlich ausgeübte Tätigkeiten von Künstlern oder Sportlern 
nicht diesen selbst, sondern anderen Personen zu, so dürfen diese Einkünfte ungeachtet der 
Bestimmungen der Artikel 7, 14 und 15 in dem Vertragstaat besteuert werden, in dem die Tätigkeit des 
Künstlers oder Sportlers ausgeübt wird. 

(3) Absatz 2 ist nicht anzuwenden, wenn nachgewiesen wird, daß weder der Künstler oder Sportler 
noch seine Angehörigen mittelbar oder unmittelbar an den Gewinnen der im vorstehenden Absatz 
genannten Personen beteiligt sind. 

Artikel 18 

Ruhegehälter und Renten 

(1) Aus einem Vertragstaat stammende Ruhegehälter und Renten, die einer im anderen Vertragstaat 
ansässigen Person gezahlt werden, dürfen im erstgenannten Staat besteuert werden. 

(2) Ungeachtet anderer Bestimmungen dieses Abkommens dürfen aus einem Vertragstaat 
stammende Bezüge aus der gesetzlichen Sozialversicherung, Ruhegehälter oder Vergütungen für 
militärische Dienstleistungen sowie andere Entschädigungen für Personen- oder Sachschäden als Folge 
von Kriegshandlungen oder früherer politischer Verfolgung, die an eine im anderen Vertragstaat 
ansässige Person gezahlt werden, nur im erstgenannten Staat besteuert werden. 

(3) Aus einem Vertragstaat stammende Unterhaltsleistungen und ähnliche Zahlungen, die an eine im 
anderen Vertragstaat ansässige Person gezahlt werden, dürfen nur in diesem anderen Staat besteuert 
werden. 

Artikel 19 

Öffentliche Funktionen 

 (1) a) Vergütungen, die von einem Vertragstaat oder aus öffentlichen Kassen eines Vertragstaates 
oder einer seiner Gebietskörperschaften an eine natürliche Person für die diesem Staat oder der 
Gebietskörperschaft erbrachten Dienste gezahlt werden, dürfen nur in diesem Staat besteuert 
werden. 

 b) Diese Vergütungen dürfen aber nur in dem Vertragstaat besteuert werden, in dem der Empfänger 
ansässig ist, wenn die Dienste in diesem Staat erbracht werden und der Empfänger in diesem 
Staat nicht ausschließlich zum Zwecke der Dienstleistung ansässig geworden ist. 

(2) Auf Vergütungen für Dienstleistungen, die im Zusammenhang mit einer kaufmännischen oder 
gewerblichen Tätigkeit eines der Vertragstaaten oder einer seiner Gebietskörperschaften erbracht werden, 
findet Absatz 1 keine Anwendung. 

Artikel 20 

Studenten 

Zahlungen, die ein Student, Lehrling oder Praktikant, der unmittelbar vor dem Besuch eines der 
Vertragstaaten im anderen Vertragstaat ansässig war oder der noch im anderen Vertragstaat ansässig ist 
und der sich im erstgenannten Vertragstaat ausschließlich zum Studium oder zur Ausbildung aufhält, für 
seinen Unterhalt, sein Studium oder seine Ausbildung erhält, werden in dem erstgenannten Staat nicht 
besteuert, sofern ihm diese Zahlungen aus Quellen außerhalb dieses Staates zufließen. 

Artikel 21 

Nicht ausdrücklich erwähnte Einkünfte 

(1) Vorbehaltlich des Absatzes 2 dieses Artikels dürfen die in den vorstehenden Artikeln dieses 
Abkommens nicht ausdrücklich erwähnten Einkünfte einer in einem Vertragstaat ansässigen Person nur 
in diesem Vertragstaat besteuert werden. 

(2) Diese Einkünfte dürfen, falls sie einer in einem Vertragstaat ansässigen Person aus Quellen aus 
dem anderen Vertragstaat zufließen, in dem Staat, aus dem sie stammen, nach dem Recht dieses Staates 
besteuert werden. Im Falle von Einkünften aus einem unverteilten Nachlaß oder einem Trust des 
kanadischen Rechts darf die Steuer 15 vom Hundert des Bruttobetrages der Einkünfte nicht übersteigen. 
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Artikel 22 

Besteuerung des Vermögens 

(1) Unbewegliches Vermögen im Sinne des Artikels 6 Absatz 2 darf in dem Vertragstaat besteuert 
werden, in dem dieses Vermögen liegt. 

(2) Bewegliches Vermögen, das Betriebsvermögen einer Betriebstätte eines Unternehmens darstellt 
oder das zu einer der Ausübung eines freien Berufes dienenden festen Einrichtung gehört, darf in dem 
Vertragstaat besteuert werden, in dem sich die Betriebstätte oder die feste Einrichtung befindet. 

(3) Seeschiffe und Luftfahrzeuge, die von einem Unternehmen eines Vertragstaates im 
internationalen Verkehr betrieben werden, sowie bewegliches Vermögen, das dem Betrieb dieser Schiffe 
und Luftfahrzeuge dient, dürfen nur in diesem Staat besteuert werden. 

(4) Alle anderen Vermögensteile einer in einem Vertragstaat ansässigen Person dürfen nur in diesem 
Staat besteuert werden. 

Artikel 23 

Vermeidung der Doppelbesteuerung 

(1) In Kanada wird die Doppelbesteuerung wie folgt vermieden: 

 a) Die nach österreichischem Recht und auf Grund dieses Abkommens von den aus Österreich 
stammenden Einkünften, Gewinnen und Veräußerungsgewinnen zu erhebende Steuer wird auf 
die von diesen Einkünften, Gewinnen und Veräußerungsgewinnen zu erhebende kanadische 
Steuer angerechnet; diese Anrechnung erfolgt gemäß den bestehenden gesetzlichen 
Bestimmungen Kanadas über die Anrechnung der in einem Gebiet außerhalb Kanadas gezahlten 
Steuer sowie gemäß allfälliger – den Grundsatz dieser Vorschriften nicht berührender – künftiger 
Änderungen dieser Bestimmungen. 

 b) Eine in Kanada ansässige Gesellschaft darf für Zwecke der Berechnung der kanadischen Steuer 
bei der Ermittlung des in Kanada steuerpflichtigen Einkommens Dividenden, die ihr aus dem 
„befreiten Überschuß“ einer in Österreich ansässigen Tochtergesellschaft zufließen, absetzen; 
diese Absetzung erfolgt gemäß den bestehenden gesetzlichen Bestimmungen Kanadas über den 
„befreiten Überschuß einer ausländischen Tochtergesellschaft“ sowie gemäß allfälliger – den 
Grundsatz dieser Vorschriften nicht berührender – künftiger Änderungen dieser Bestimmungen. 

(2) In Österreich wird die Doppelbesteuerung wie folgt vermieden: 

 a) Bezieht eine in Österreich ansässige Person Einkünfte aus kanadischen Quellen, die nach diesem 
Abkommen in Kanada besteuert werden dürfen, so rechnet Österreich auf die vom Einkommen 
dieser Person zu erhebende Steuer den Betrag an, der der in Kanada gezahlten Steuer vom 
Einkommen entspricht. Der anzurechnende Betrag darf jedoch den Teil der vor der Anrechnung 
ermittelten Steuer vom Einkommen nicht übersteigen, der auf die Einkünfte, die in Kanada 
besteuert werden dürfen, entfällt. 

 b) Verfügt eine in Österreich ansässige Gesellschaft mindestens über 25 vom Hundert des 
Aktienkapitals einer in Kanada ansässigen Gesellschaft, so nimmt Österreich, ungeachtet der 
lit. a, nach Maßgabe der österreichischen gesetzlichen Bestimmungen über die Behandlung von 
Schachteldividenden einschließlich allfälliger künftiger Änderungen dieser Bestimmungen, 
sofern dadurch nicht der Grundsatz dieser Vorschriften berührt wird, die ausgezahlten 
Dividenden von der Besteuerung des Einkommens und den Wert der Aktien von der Besteuerung 
des Vermögens aus. 

(3) Bei Anwendung dieses Artikels gelten Einkünfte, Gewinne und Veräußerungsgewinne einer in 
einem Vertragstaat ansässigen Person, die nach diesem Abkommen in dem anderen Vertragstaat besteuert 
werden dürfen, als aus Quellen dieses anderen Staates stammend. 

(4) Hat eine in einem Vertragstaat ansässige Person Vermögen, das nach Artikel 22 im anderen 
Vertragstaat besteuert werden darf, so nimmt der erstgenannte Staat dieses Vermögen von der 
Besteuerung aus; dieser Staat darf aber bei der Festsetzung der Steuer für das übrige Vermögen dieser 
Person den Steuersatz anwenden, der anzuwenden wäre, wenn das betreffende Vermögen nicht von der 
Besteuerung ausgenommen wäre. 

Artikel 24 

Gleichbehandlung 

(1) Die Staatsangehörigen eines Vertragstaates dürfen in dem anderen Vertragstaat weder einer 
Besteuerung noch einer damit zusammenhängenden Verpflichtung unterworfen werden, die anders oder 
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belastender sind als die Besteuerung und die damit zusammenhängenden Verpflichtungen, denen die 
Staatsangehörigen des anderen Staates unter gleichen Verhältnissen unterworfen sind oder unterworfen 
werden können. 

(2) Die Besteuerung einer Betriebstätte, die ein Unternehmen eines Vertragstaates in dem anderen 
Vertragstaat hat, darf in dem anderen Staat nicht ungünstiger sein als die Besteuerung von Unternehmen 
des anderen Staates, die die gleiche Tätigkeit ausüben. 

(3) Keine Bestimmung dieses Artikels ist so auszulegen, als verpflichte sie einen Vertragstaat, den in 
dem anderen Vertragstaat ansässigen Personen Steuerfreibeträge, -vergünstigungen und -ermäßigungen 
auf Grund des Personenstandes oder der Familienlasten zu gewähren, die er den in seinem Gebiet 
ansässigen Personen gewährt. 

(4) In diesem Artikel bedeutet der Ausdruck „Besteuerung“ Steuern, die unter das Abkommen fallen. 

Beachte für folgende Bestimmung 

vgl. die „synthetisierte“ Version des DBA Kanada plus MLI (BGBl. III Nr. 93/2018) in Anlage 2 

Artikel 25 

Verständigungsverfahren 

(1) Ist eine in einem Vertragstaat ansässige Person der Auffassung, daß die Maßnahmen eines 
Vertragstaates oder beider Vertragstaaten für sie zu einer Besteuerung geführt haben oder führen werden, 
die diesem Abkommen nicht entspricht, so kann sie sich unvorgreiflich der nach innerstaatlichem Recht 
dieser Staaten vorgesehenen Rechtsmittel mit einem schriftlichen Antrag unter Angabe der Gründe, die 
eine Abänderung der Besteuerung bewirken sollen an die zuständige Behörde des Vertragstaates wenden, 
in dem sie ansässig ist. Der Fall muß binnen zwei Jahren ab dem erstmaligen Bekanntwerden der 
Maßnahmen anhängig gemacht werden, die Anlaß für die dem Abkommen widersprechende Besteuerung 
waren. 

(2) Hält die in Absatz 1 genannte zuständige Behörde die Einwendung für begründet und ist sie 
selbst nicht in der Lage eine befriedigende Lösung herbeizuführen, so wird sie sich bemühen, den Fall 
nach Verständigung mit der zuständigen Behörde des anderen Vertragstaates so zu regeln, daß eine dem 
Abkommen nicht entsprechende Besteuerung vermieden wird. 

(3) Die zuständigen Behörden der Vertragstaaten werden sich bemühen, Schwierigkeiten oder 
Zweifel, die bei der Auslegung oder Anwendung des Abkommens entstehen, im gegenseitigen 
Einvernehmen zu beseitigen. Insbesondere können die zuständigen Behörden der Vertragstaaten 
gemeinsam beraten, wie 

 a) hinsichtlich der Übereinstimmung der Gewinnzurechnung an die in einem Vertragstaat ansässige 
Person und deren im anderen Vertragstaat gelegenen Betriebstätte; 

 b) hinsichtlich der übereinstimmenden Aufteilung von Einkünften zwischen einer in einem 
Vertragstaat ansässigen Person und einem verbundenen Unternehmen im Sinne von Artikel 9 

das Einvernehmen hergestellt werden kann. 

Artikel 26 

Informationsaustausch und Amtshilfe 

1. Die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten tauschen die Informationen aus, die zur 
Durchführung dieses Abkommens oder zur Anwendung oder Durchsetzung des innerstaatlichen Rechts 
betreffend Steuern jeder Art und Bezeichnung, die für Rechnung der Vertragsstaaten erhoben werden, 
voraussichtlich erheblich sind, soweit die diesem Recht entsprechende Besteuerung nicht dem 
Abkommen widerspricht. Der Informationsaustausch ist durch Artikel 1 und 2 nicht eingeschränkt. 

2. Alle Informationen, die ein Vertragsstaat nach Absatz 1 erhalten hat, sind ebenso geheim zu 
halten wie die auf Grund des innerstaatlichen Rechts dieses Staates beschafften Informationen und dürfen 
nur den Personen oder Behörden (einschließlich der Gerichte und Verwaltungsbehörden) zugänglich 
gemacht werden, die mit der Veranlagung oder Erhebung, der Vollstreckung oder Strafverfolgung, oder 
mit der Entscheidung von Rechtsmitteln hinsichtlich Steuern oder mit der Aufsicht darüber befasst sind. 
Diese Personen oder Behörden dürfen die Informationen nur für diese Zwecke verwenden. Sie dürfen die 
Informationen in einem öffentlichen Gerichtsverfahren oder in einer Gerichtsentscheidung offen legen. 

3. Die Absätze 1 und 2 sind nicht so auszulegen, als verpflichteten sie einen Vertragsstaat, 
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 a) Verwaltungsmaßnahmen durchzuführen, die von den Gesetzen und der Verwaltungspraxis dieses 
oder des anderen Vertragsstaats abweichen; 

 b) Informationen zu erteilen, die nach den Gesetzen oder im üblichen Verwaltungsverfahren dieses 
oder des anderen Vertragsstaats nicht beschafft werden können; oder 

 c) Informationen zu erteilen, die ein Handels-, Industrie-, Gewerbe- oder Berufsgeheimnis oder ein 
Geschäftsverfahren preisgeben würden oder deren Erteilung dem Ordre public widerspräche. 

4. Ersucht ein Vertragsstaat gemäß diesem Artikel um Informationen, so nutzt der andere 
Vertragsstaat die ihm zur Verfügung stehenden Möglichkeiten zur Beschaffung der erbetenen 
Informationen, selbst wenn dieser andere Staat diese Informationen für seine eigenen steuerlichen 
Zwecke nicht benötigt. Die im vorhergehenden Satz enthaltene Verpflichtung unterliegt den 
Beschränkungen nach Absatz 3, wobei diese jedoch nicht so auszulegen sind, dass ein Vertragsstaat die 
Erteilung von Informationen nur deshalb ablehnen kann, weil er kein innerstaatliches Interesse an solchen 
Informationen hat. 

5. Absatz 3 ist in keinem Fall so auszulegen, als könne ein Vertragsstaat die Erteilung von 
Informationen nur deshalb ablehnen, weil sich die Informationen bei einer Bank, einem sonstigen 
Kreditinstitut, einem Bevollmächtigten, Vertreter oder Treuhänder befinden oder weil sie sich auf das 
Eigentum an einer Person beziehen. 

6. Die vorstehenden Absätze dieses Artikels finden in gleicher Weise auf Amtshilfeleistungen 
Anwendung, die nach den Verfahrensvorschriften eines gerichtlichen oder verwaltungsbehördlichen 
finanzstrafrechtlichen Ermittlungsverfahrens (einschließlich der Amtshilfe bei anhängigen 
Gerichtsverfahren in Steuersachen) erbracht werden. Ersuchen um Verhaftungen von Personen sind 
jedoch von diesem Abkommen nicht erfaßt. 

7. Die Vertragsstaaten verpflichten sich, einander bei der Einbringung der Steuern insoweit Hilfe zu 
leisten, als dies erforderlich ist um sicherzustellen, daß die durch dieses Abkommen gewährte Entlastung 
von der Steuer eines Vertragsstaats nicht Personen zugutekommt, die hiezu nicht berechtigt sind, wobei 
vorausgesetzt wird, daß 

 a) der ersuchende Staat eine durch die zuständige Behörde beglaubigte Ausfertigung eines 
Dokumentes beibringt, in der ausdrücklich festgestellt wird, daß die darin aufscheinenden 
Beträge, für deren Einbringung das Einschreiten des anderen Staates begehrt wird, rechtskräftig 
festgesetzt und vollstreckbar sind; 

 b) ein Dokument, das gemäß diesem Absatz beigebracht wird, von dem ersuchten Staat gemäß 
seinen gesetzlichen Vorschriften als vollstreckbar erklärt wird. Es wird weiters bestimmt, daß 
dieses Dokument nach geltendem österreichischen Recht von den Finanzlandesdirektionen als 
vollstreckbar erklärt wird; 

 c) der ersuchte Staat bei der Vollstreckung nach den Rechtsvorschriften vorgeht, die für die 
Vollstreckung seiner eigenen gleichartigen Steuerforderungen vorgesehen sind, wobei jedoch die 
einzubringenden Steuerforderungen im ersuchten Staat nicht als bevorrechtete Forderungen 
behandelt werden. Der Antrag auf gerichtliche Vollstreckung wird in der Republik Österreich 
von der Finanzprokuratur oder von dem an ihrer Stelle zuständigen Finanzamt gestellt; und 

 d) Einwendungen gegen Bestand oder Höhe der Forderungen ausschließlich der Entscheidung durch 
die zuständige Stelle des ersuchenden Staates vorbehalten sind. 

Dieser Absatz verpflichtet keinen Vertragsstaat, Verwaltungsmaßnahmen durchzuführen, die von 
jenen abweichen, die bei der Einbringung der eigenen Steuern vorgenommen werden, oder die 
seiner Souveränität, Sicherheit, dem Ordre Public oder seinen wesentlichen Interessen 
widersprechen. 

Artikel 27 

Diplomatische und konsularische Beamte 

(1) Dieses Abkommen berührt nicht die steuerlichen Vorrechte, die den Mitgliedern diplomatischer 
und konsularischer Vertretungen nach den allgemeinen Regeln des Völkerrechts oder auf Grund 
besonderer Vereinbarungen zustehen. 

(2) Ungeachtet des Artikels 4 dieses Abkommens gilt eine natürliche Person, die Mitglied einer 
diplomatischen, konsularischen oder ständigen Vertretung eines Vertragstaates ist, die im anderen 
Vertragstaat oder in einem dritten Staat errichtet ist, für Zwecke dieses Abkommens als im Entsendestaat 
ansässig, wenn sie im Entsendestaat in bezug auf ihr weltweites Gesamteinkommen den gleichen 
steuerlichen Verpflichtungen unterliegt wie Ansässige des Entsendestaates. 
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(3) Das Abkommen findet keine Anwendung auf Internationale Organisationen und deren Organe 
oder Beamte sowie auf Personen, die Mitglieder einer diplomatischen, konsularischen oder ständigen 
Vertretung eines dritten Staates sind und sich in einem Vertragstaat aufhalten, und die in diesem Staat in 
bezug auf die Besteuerung ihres weltweiten Gesamteinkommens nicht den gleichen steuerlichen 
Verpflichtungen unterworfen sind wie Ansässige dieses Staates. 

Artikel 28 

Sonstige Bestimmungen 

(1) Durch die Bestimmungen dieses Abkommens werden die Ansprüche auf Ausnahmen, 
Befreiungen, Abzüge, Steueranrechnungen oder andere Vergünstigungen, die zur Zeit oder künftig 

 a) durch die Gesetze eines der Vertragstaaten bei der Steuerfestsetzung dieses Vertragstaates oder 

 b) durch ein anderes Abkommen zwischen den Vertragstaaten eingeräumt werden, in keiner Weise 
beschränkt. 

(2) Keine Bestimmung dieses Abkommens ist so auszulegen, als hindere sie Kanada, 
Einkommensteile einer in Kanada ansässigen Person gemäß Abschnitt 91 des „Canadian Income Tax 
Act“ zu besteuern. Auf Einkünfte aus einer in Österreich von einer ausländischen Tochtergesellschaft 
einer in Kanada ansässigen Person tatsächlich ausgeübten Geschäftstätigkeit oder auf Einkünfte aus einer 
sonst in Österreich tatsächlich ausgeübten Geschäftstätigkeit findet die vorstehend angeführte 
Bestimmung des kanadischen Rechts keine Anwendung. 

(3) Die zuständigen Behörden der Vertragstaaten dürfen zum Zweck der Anwendung des 
Abkommens unmittelbar miteinander verkehren. 

Artikel 29 

Inkrafttreten 

(1) Dieses Abkommen soll ratifiziert und die Ratifikationsurkunden sollen in Ottawa ausgetauscht 
werden. 

(2) Dieses Abkommen tritt 60 Tage nach dem Austausch der Ratifikationsurkunden in Kraft, und 
seine Bestimmungen finden Anwendung: 

 a) hinsichtlich der im Abzugsweg an der Quelle eingehobenen Steuern auf alle Beträge, die am oder 
nach dem 1. Jänner des Kalenderjahres gezahlt werden, in dem die Ratifikationsurkunden 
ausgetauscht werden; und 

 b) hinsichtlich anderer Steuern für Steuerjahre, die am oder nach dem 1. Jänner des Kalenderjahres 
beginnen, in dem die Ratifikationsurkunden ausgetauscht werden. 

Artikel 30 

Außerkrafttreten 

Dieses Abkommen bleibt auf unbestimmte Zeit in Kraft, jedoch kann jeder der Vertragstaaten am 
oder vor dem 30. Juni eines jeden Kalenderjahres, das auf das Jahr, in dem die Ratifikationsurkunden 
ausgetauscht werden, folgt, das Abkommen schriftlich im diplomatischen Weg gegenüber dem anderen 
Vertragstaat kündigen; in diesem Fall findet das Abkommen keine Anwendung: 

 a) hinsichtlich der im Abzugsweg an der Quelle eingehobenen Steuern auf alle Beträge, die am oder 
nach dem 1. Jänner des Kalenderjahres gezahlt werden, das dem Kalenderjahr folgt, in dem die 
Kündigung erfolgt ist; und 

 b) hinsichtlich anderer Steuern für Steuerjahre, die am oder nach dem 1. Jänner des Kalenderjahres 
beginnen, das dem Kalenderjahr folgt, in dem die Kündigung erfolgt ist. 

 

ZU URKUND DESSEN haben die Bevollmächtigten der beiden Vertragstaaten das Abkommen 
unterzeichnet und mit Siegeln versehen. 

GESCHEHEN zu Wien, am 9. Dezember 1976 in zweifacher Ausfertigung in deutscher, englischer 
und französischer Sprache, wobei alle drei Texte gleicherweise authentisch sind. 
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AUSLEGUNGSPROTOKOLL 

Im Zeitpunkt der Unterzeichnung dieses zweiten Protokolls (des „Protokolls“) zur Abänderung des am 
9. Dezember 1976 unterzeichneten und durch ein erstes am 15. Juni 1999 unterzeichnetes Protokoll 
abgeänderten Abkommens zwischen der Republik Österreich und Kanada zur Vermeidung der 
Doppelbesteuerung und zur Verhinderung der Steuerumgehung bei den Steuern vom Einkommen und 
vom Vermögen, sind die Gefertigten übereingekommen, dass die folgenden Bestimmungen einen 
integrierenden Bestandteil des Abkommens bilden. 

 1. Es besteht Einvernehmen, dass die zuständige Behörde des Vertragsstaats, der um Informationen 
ersucht („ersuchender“ Staat), der zuständigen Behörde des Vertragsstaats, der um Erteilung der 
Informationen ersucht wird („ersuchter“ Staat), zur Darstellung der voraussichtlichen 
Erheblichkeit der Auskünfte die folgenden Informationen zur Verfügung stellt, wenn diese ein 
Auskunftsersuchen gemäß dem Abkommen stellt: 

 a) die Bezeichnung der Person, der die Ermittlung oder Untersuchung gilt; 

 b) eine Stellungnahme betreffend die erbetenen Auskünfte einschließlich der Art und der Form, 
in der der ersuchende Staat die Auskünfte vom ersuchten Staat erhalten möchte; 

 c) den steuerlichen Zweck, für den um die Auskünfte ersucht wird; 

 d) die Gründe für die Annahme, dass die erbetenen Auskünfte dem ersuchten Staat vorliegen 
oder sich im Besitz oder in der Verfügungsmacht einer Person im Hoheitsbereich des 
ersuchten Staates befinden; 

 e) den Namen und die Anschrift von Personen, soweit bekannt, in deren Besitz sich die erbetenen 
Auskünfte vermutlich befinden; und 

 f) eine Erklärung, dass der ersuchende Staat alle ihm in seinem eigenen Gebiet zur Verfügung 
stehenden Maßnahmen zur Einholung der Auskünfte ausgeschöpft hat, ausgenommen solche, 
die unverhältnismäßig große Schwierigkeiten mit sich bringen würden. 

 2. Es besteht Einvernehmen darüber, dass der Maßstab der „voraussichtlichen Erheblichkeit“ für 
einen Informationsaustausch in Steuersachen im weitest möglichen Umfang sorgen soll und 
gleichzeitig klarstellen soll, dass Vertragsstaaten nicht frei sind Maßnahmen, die lediglich der 
Beweisausforschung („fishing expeditions“) dienen, zu unternehmen oder Auskünfte zu erbeten, 
die wahrscheinlich für die steuerliche Situation eines bestimmten Steuerpflichtigen nicht 
erheblich sind. Während Absatz 1 dieses Protokolls wichtige administrative Voraussetzungen 
enthält, die dazu dienen sollen sicherzustellen, dass keine Maßnahmen, die lediglich der 
Beweisausforschung dienen („fishing expeditions“) unternommen werden, müssen die 
Unterabsätze (a) bis (f) von Absatz 1 großzügig ausgelegt werden, um sicherzustellen, dass eine 
effektiver Informationsaustausch nicht beeinträchtigt wird. 

 3. Es besteht Einvernehmen darüber, dass Artikel 26 Absatz 5 des Abkommens die Vertragsstaaten 
nicht dazu verpflichtet, Informationen auf automatischer oder spontaner Basis auszutauschen. 

 

ZU URKUND DESSEN haben die hiezu von den jeweiligen Regierungen gehörig bevollmächtigten 
Unterfertigten dieses Protokoll unterzeichnet. 

GESCHEHEN zu Wien, am 9. März 2012, in zweifacher Ausfertigung, jede in deutscher, englischer, 
und französischer Sprache, wobei jeder Text gleichermaßen authentisch ist. 
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BUNDESGESETZBLATT 
FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH 

Jahrgang 2018 Ausgegeben am 11. Juni 2018 Teil III 

93. Mehrseitiges Übereinkommen zur Umsetzung steuerabkommensbezogener Maßnahmen zur 
Verhinderung der Gewinnverkürzung und Gewinnverlagerung 

 (NR: GP XXV RV 1670 AB 1732 S. 190. BR: AB 9848 S. 870.) 

93. 

Der Nationalrat hat beschlossen: 
Der Abschluss des gegenständlichen Staatsvertrages wird gemäß Art. 50 Abs. 1 Z 1 B-VG 

genehmigt. 

Mehrseitiges Übereinkommen zur Umsetzung steuerabkommensbezogener Maßnahmen 
zur Verhinderung der Gewinnverkürzung und Gewinnverlagerung 
 

[Übereinkommen in deutschsprachiger Übersetzung, siehe Anlagen] 
[Übereinkommen in englischer Sprachfassung, siehe Anlagen] 
[Übereinkommen in französischer Sprachfassung, siehe Anlagen] 
[Vorbehalte und Notifikationen der Republik Österreich in englischer Sprache, siehe Anlagen] 
[Vorbehalte und Notifikationen der Republik Österreich in deutschsprachiger Übersetzung, siehe 

Anlagen] 
 

Die vom Bundespräsidenten unterzeichnete und vom Bundeskanzler gegengezeichnete 
Ratifikationsurkunde wurde am 22. September 2017 beim Generalsekretär der Organisation für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) als Verwahrer des Übereinkommens 
hinterlegt; das Mehrseitige Übereinkommen tritt gemäß seinem Art. 34 Abs. 1 mit 1. Juli 2018 in Kraft. 

Das Mehrseitige Übereinkommen wurde neben Österreich von folgenden Staaten und 
Hoheitsgebieten ratifiziert: Isle of Man1, Jersey1, Polen1 und Slowenien1. 

Kurz 

                                                           
1 Vorbehalte und Notifikationen anderer Vertragsstaaten sowie Einsprüche und Einwendungen zu diesem 
Übereinkommen sind in englischer und französischer Sprache auf der Website der OECD unter 
http://www.oecd.org/tax/treaties/beps-mli-signatories-and-parties.pdf abrufbar. 

http://www.oecd.org/tax/treaties/beps-mli-signatories-and-parties.pdf


  

  

GENERIERTER TEXT DES MLI UND DES ABKOMMENS ZWISCHEN DER REPUBLIK 
ÖSTERREICH UND KANADA ZUR VERMEIDUNG DER DOPPELBESTEUERUNG UND ZUR 
VERHINDERUNG DER STEUERUMGEHUNG BEI DEN STEUERN VOM EINKOMMEN UND 

VOM VERMÖGEN 
 

Allgemeine haftungsausschließende Erklärung zum generierten Textdokument 

Dieses Dokument stellt den generierten Text für die Anwendung des am 9. Dezember 1976 

unterzeichneten Abkommens zwischen der Republik Österreich und Kanada zur Vermeidung der 

Doppelbesteuerung und zur Verhinderung der Steuerumgehung bei den Steuern vom Einkommen und 

vom Vermögen in der Fassung des am 15. Juni 1999 unterzeichneten Protokolls und des am 9. März 

2012 unterzeichneten Zweiten Protokolls samt Auslegungsprotokoll (das „Abkommen“) und des von 

der Republik Österreich und Kanada am 7. Juni 2017 unterzeichneten Mehrseitigen Übereinkommens 

zur Umsetzung steuerabkommensbezogener Maßnahmen zur Verhinderung der Gewinnverkürzung und 

Gewinnverlagerung (das „MLI“) dar. 

Das Dokument wurde auf der Grundlage der von der Republik Österreich am 22. September 2017 und 

Kanada am 29. August 2019 aus Anlass der Ratifikation dem Verwahrer übermittelten Vorbehalte und 

Notifikationen („MLI-Positionen“) erstellt. Diese MLI-Positionen sind den im MLI vorgesehenen 

Modifizierungen vorbehalten. Die Modifizierung der MLI-Positionen kann die Wirkung des MLI auf 

das Abkommen verändern.  

Die authentischen Vertragstexte des Abkommens und des MLI sind vorrangig und als einzig 

maßgebliche Rechtsquellen anzuwenden. 

Die Bestimmungen des MLI, welche in Bezug auf die Bestimmungen des Abkommens anwendbar sind, 

werden in diesem Dokument durchgehend in Form von eingerahmten Feldern im Zusammenhang mit 

den entsprechenden Bestimmungen des Abkommens dargestellt. Die eingerahmten Felder, welche die 

Bestimmungen des MLI enthalten, wurden im Allgemeinen in Übereinstimmung mit der Reihenfolge 

der Bestimmungen des OECD-Musterabkommens auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und 

vom Vermögen in das Abkommen eingefügt. 

Der Text der Bestimmungen des MLI wurde zur Vereinheitlichung der im MLI verwendeten Begriffe 

mit jenen des Abkommens (zB „unter das Übereinkommen fallendes Steuerabkommen“ und 

„Abkommen“, „Vertragspartei dieses Übereinkommens“ und „Vertragsstaaten“) im Interesse des 

einfacheren Verständnisses der Bestimmungen des MLI verändert. Die Veränderungen der Begriffe 

dienen der leichteren Lesbarkeit des Dokuments und zielen nicht auf eine Änderung des Inhalts der 

Bestimmungen des MLI ab. In ähnlicher Weise wurden Teile der Bestimmungen des MLI verändert, die 

bestehende Bestimmungen des Abkommens umschreiben: umschreibende Wortfolgen wurden durch 

rechtliche Verweise auf die bestehenden Abkommensbestimmungen im Interesse der leichteren 

Lesbarkeit ersetzt. 

In allen Fällen sind Verweise auf die Bestimmungen des Abkommens oder auf das Abkommen in dem 

Sinne zu verstehen, dass sie sich auf das Abkommen in der durch das MLI geänderten Fassung beziehen, 

vorausgesetzt, die Bestimmungen des MLI wurden wirksam. 

Hinweise 

Die authentischen Texte des MLI und des Abkommens sind über die Webseite des Bundesministeriums 

für Finanzen abrufbar (https://www.bmf.gv.at/).  

Die MLI-Positionen der Republik Österreich wurden am 22. September 2017 aus Anlass der Ratifikation 
und jene Kanadas am 29. August 2019 aus Anlass der Ratifikation an den Verwahrer übermittelt und 
sind über die Webseite des Verwahrers des MLI (OECD) abrufbar 
(http://www.oecd.org/tax/treaties/beps-mli-signatories-and-parties.pdf) 

 

  

http://www.oecd.org/tax/treaties/beps-mli-signatories-and-parties.pdf


  

  

Haftungsausschließende Erklärung zum Wirksamkeitsbeginn der MLI – Bestimmungen 

Wirksamkeitsbeginn der Bestimmungen des MLI 

Die Bestimmungen des MLI, die auf das Abkommen anzuwenden sind, werden nicht im selben 

Zeitpunkt wie die ursprünglichen Bestimmungen des Abkommens wirksam. Jede Bestimmung des MLI 

kann zu unterschiedlichen Zeitpunkten wirksam werden, abhängig von den betroffenen Steuerarten (im 

Abzugsweg erhobene Steuern oder andere Steuern) und von den Wahlmöglichkeiten, welche die 

Republik Österreich und Kanada in ihren MLI-Positionen ausgeübt haben. 

Zeitpunkt der Hinterlegung der Ratifizierungs-, Annahme- oder Genehmigungsurkunde: 22. September 

2017 für die Republik Österreich und 29. August 2019 für Kanada. 

Zeitpunkt des Inkrafttretens des MLI: 1. Juli 2018 für die Republik Österreich und 1. Dezember 2019 

für Kanada. 

Dieses Dokument enthält durchgehend spezifische Informationen über den Zeitpunkt, an dem oder nach 
dem die Bestimmungen des MLI in Bezug auf das Abkommen Wirksamkeit erlangen. 

 
  



  

  

ABKOMMEN ZWISCHEN DER REPUBLIK ÖSTERREICH UND KANADA ZUR 
VERMEIDUNG DER DOPPELBESTEUERUNG UND ZUR VERHINDERUNG DER 

STEUERUMGEHUNG BEI DEN STEUERN VOM EINKOMMEN UND VOM VERMÖGEN 

Die Republik Österreich und Kanada, vom Wunsche geleitet, ein Abkommen zur Vermeidung der 
Doppelbesteuerung und zur Verhinderung der Steuerumgehung bei den Steuern vom Einkommen und vom 
Vermögen abzuschließen,  

Der folgende Absatz 1 des Artikels 6 des MLI wird in die Präambel dieses Abkommens eingefügt:1   

ARTIKEL 6 DES MLI - ZWECK EINES UNTER DAS ÜBEREINKOMMEN FALLENDEN 

STEUERABKOMMENS 

in der Absicht, in Bezug auf die unter dieses Abkommen fallenden Steuern eine Doppelbesteuerung zu 
beseitigen, ohne Möglichkeiten zur Nicht- oder Niedrigbesteuerung durch Steuerverkürzung oder -
umgehung (unter anderem durch missbräuchliche Gestaltungen mit dem Ziel des Erhalts von in diesem 
Abkommen vorgesehenen Erleichterungen zum mittelbaren Nutzen von in Drittstaaten oder -gebieten 
ansässigen Personen) zu schaffen, 

sind übereingekommen wie folgt: 

Artikel 1 

Persönlicher Geltungsbereich 

Dieses Abkommen gilt für Personen, die in einem Vertragstaat oder in beiden Vertragstaaten ansässig 
sind. 

Artikel 2 

Unter das Abkommen fallende Steuern 

(1) Dieses Abkommen gilt, ohne Rücksicht auf die Art der Erhebung, für Steuern vom Einkommen 
und vom Vermögen, die für Rechnung eines der beiden Vertragstaaten erhoben werden. 

(2) Als Steuern vom Einkommen und vom Vermögen gelten alle Steuern, die vom Gesamteinkommen, 
vom Gesamtvermögen oder von Teilen des Einkommens oder des Vermögens erhoben werden, 
einschließlich der Steuern vom Gewinn aus der Veräußerung beweglichen oder unbeweglichen Vermögens 
sowie der Steuern vom Vermögenszuwachs. 

(3) Zu den zur Zeit bestehenden Steuern, für die das Abkommen gilt, gehören insbesondere: 

 a) in Kanada: 

die Einkommensteuern, die von der kanadischen Regierung erhoben werden 

(im folgenden als “kanadische Steuer” bezeichnet); 

 b) in Österreich: 

 1. die Einkommensteuer; 

 2. die Körperschaftsteuer; 

 3. die Aufsichtsratsabgabe; 

 4. die Vermögensteuer; 

                                                           
1 

Gemäß den Absätzen 1 und 3 des Artikels 35 des MLI ist Artikel 6 Absatz 1 des MLI in Bezug auf die Anwendung 

dieses Abkommens durch die Republik Österreich wirksam:  

a) bei den im Abzugsweg erhobenen Steuern auf Beträge, die nicht ansässigen Personen gezahlt oder 

gutgeschrieben werden, wenn das Ereignis, das zu diesen Steuern führt, am oder nach dem 1. Jänner 

2020 eintritt; und  

b) bei allen anderen durch die Republik Österreich erhobenen Steuern für Steuern, die für 

Veranlagungszeiträume erhoben werden, die am oder nach dem 1. Jänner 2021 beginnen; 

und, 

gemäß Artikel 35 Absatz 1 des MLI ist Artikel 6 Absatz 1 des MLI in Bezug auf die Anwendung dieses Abkommens 

durch Kanada wirksam:  

a) bei den im Abzugsweg erhobenen Steuern auf Beträge, die nicht ansässigen Personen gezahlt oder 

gutgeschrieben werden, wenn das Ereignis, das zu diesen Steuern führt, am oder nach dem 1. Jänner 

2020 eintritt; und  

b) bei allen anderen durch Kanada erhobenen Steuern für Steuern, die für Veranlagungszeiträume erhoben 

werden, die am oder nach dem 1. Juni 2020 beginnen. 

 



  

  

 5. die Abgabe von Vermögen, die der Erbschaftssteuer entzogen sind; 

 6. die Gewerbesteuer einschließlich der Lohnsummensteuer; 

 7. die Grundsteuer; 

 8. die Abgabe von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben; 

 9. die Beiträge von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben zum Ausgleichsfonds für 
Familienbeihilfen; 

 10. die Abgabe vom Bodenwert bei unbebauten Grundstücken (im folgenden als “österreichische 
Steuer” bezeichnet). 

(4) Das Abkommen gilt auch für alle Steuern gleicher oder ähnlicher Art, die nach der Unterzeichnung 
dieses Abkommens neben den zur Zeit bestehenden Steuern oder an deren Stelle erhoben werden. Die 
Vertragstaaten teilen einander die in ihren Steuergesetzen eingetretenen Änderungen mit. 

Artikel 3 

Allgemeine Definitionen 

(1) Im Sinne dieses Abkommens, wenn der Zusammenhang nicht anderes erfordert: 

 a) i) bedeutet der Ausdruck “Kanada”, in geographischem Sinn verwendet, das Gebiet von Kanada 
unter Einschluß der außerhalb der Küstengewässer Kanadas gelegenen Gebiete, innerhalb derer 
nach der Gesetzgebung Kanadas die Rechte Kanadas in bezug auf den Meeresgrund, den 
Meeresuntergrund und deren Bodenschätze ausgeübt werden können; 

 ii) bedeutet der Ausdruck “Österreich” in geographischem Sinn verwendet das Gebiet der Republik 
Österreich; 

 b) bedeuten die Ausdrücke “ein Vertragstaat” und “der andere Vertragstaat”, je nach dem 
Zusammenhang, Kanada oder Österreich; 

 c) umfaßt der Ausdruck “Person” natürliche Personen, Gesellschaften, unverteilte Nachlässe oder 
Trusts des kanadischen Rechts und alle anderen Personenvereinigungen; 

 d) bedeuten die Ausdrücke “Gesellschaft” juristische Personen oder Rechtsträger, die für die 
Besteuerung wie juristische Personen behandelt werden; der französische Ausdruck “societe” 
umfaßt auch eine “corporation” im Sinne der kanadischen Gesetzgebung; 

 e) bedeuten die Ausdrücke “Unternehmen eines Vertragstaates” und “Unternehmen des anderen 
Vertragstaates”, je nachdem ein Unternehmen, das von einer in einem Vertragstaat ansässigen 
Person betrieben wird, oder ein Unternehmen, das von einer in dem anderen Vertragstaat 
ansässigen Person betrieben wird; 

 f) bedeutet der Ausdruck “zuständige Behörde”: 

 i) in Kanada den “Minister of National Revenue” oder dessen bevollmächtigten Vertreter; 

 ii) in Österreich den Bundesminister für Finanzen; 

 g) bedeutet der Ausdruck “Steuer”, je nach dem Zusammenhang, die kanadische Steuer oder die 
österreichische Steuer; 

 h) umfaßt der Ausdruck “Staatsangehörige”: 

 i) alle natürlichen Personen, die die Staatsangehörigkeit eines Vertragstaates besitzen; 

 ii) alle juristischen Personen, Personengesellschaften und Personenvereinigungen, die nach dem in 
einem Vertragstaat geltenden Recht errichtet worden sind. 

(2) Bei Anwendung des Abkommens durch einen Vertragstaat hat, wenn der Zusammenhang nichts 
anderes erfordert, jeder nicht anders definierte Ausdruck die Bedeutung, die ihm nach dem Recht dieses 
Staates über die Steuern zukommt, welche Gegenstand des Abkommens sind. 

Artikel 4 

Steuerlicher Wohnsitz 

(1) Im Sinne dieses Abkommens bedeutet der Ausdruck “eine in einem Vertragstaat ansässige Person” 
eine Person, die nach dem Recht dieses Staates dort auf Grund ihres Wohnsitzes, ihres ständigen 
Aufenthaltes, des Ortes ihrer Geschäftsleitung oder eines anderen ähnlichen Merkmals steuerpflichtig ist. 

(2) Ist nach Absatz 1 eine natürliche Person in beiden Vertragstaaten ansässig, so gilt folgendes: 

 a) Die Person gilt als in dem Vertragstaat ansässig, in dem sie über eine ständige Wohnstätte verfügt. 
Verfügt sie in beiden Vertragstaaten über eine ständige Wohnstätte, so gilt sie als in dem 
Vertragstaat ansässig, zu dem sie die engeren persönlichen und wirtschaftlichen Beziehungen hat 
(im folgenden als Mittelpunkt der Lebensinteressen bezeichnet). 



  

  

 b) Kann nicht bestimmt werden, in welchem Vertragstaat die Person den Mittelpunkt der 
Lebensinteressen hat, oder verfügt sie in keinem der Vertragstaaten über eine ständige Wohnstätte, 
so gilt sie als in dem Vertragstaat ansässig, in dem sie ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat. 

 c) Hat die Person ihren gewöhnlichen Aufenthalt in beiden Vertragstaaten oder in keinem der 
Vertragstaaten, so gilt sie als in dem Vertragstaat ansässig, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzt. 

 d) Besitzt die Person die Staatsangehörigkeit beider Vertragstaaten oder keines Vertragstaates, so 
werden sich die zuständigen Behörden der Vertragstaaten bemühen, die Frage in gegenseitigem 
Einvernehmen zu regeln. 

(3) Ist nach Absatz 1 eine andere als eine natürliche Person in beiden Vertragstaaten ansässig, so 
werden sich die zuständigen Behörden der Vertragstaaten bemühen, die Frage unter Bedachtnahme auf den 
Ort der tatsächlichen Geschäftsleitung, der Eintragung, der Errichtung sowie anderer maßgeblicher 
Faktoren in gegenseitigem Einvernehmen zu lösen. Bei Nichtvorliegen eines solchen Einvernehmens gilt 
diese Person für Zwecke der Artikel 6 bis einschließlich 22 und des Artikels 24 als in keinem der 
Vertragstaaten ansässig. 

Artikel 5 

Betriebstätte 

(1) Im Sinne dieses Abkommens bedeutet der Ausdruck “Betriebstätte” eine feste 
Geschäftseinrichtung, in der die Tätigkeit des Unternehmens ganz oder teilweise ausgeübt wird. 

(2) Der Ausdruck “Betriebstätte” umfaßt insbesondere: 

 a) einen Ort der Leitung; 

 b) eine Zweigniederlassung; 

 c) eine Geschäftsstelle; 

 d) eine Fabrikationsstätte; 

 e) eine Werkstätte; 

 f) ein Bergwerk, einen Steinbruch oder eine andere Stätte der Ausbeutung von Bodenschätzen; 

 g) eine Bauausführung oder Montage, deren Dauer zwölf Monate überschreitet. 

(3) Als Betriebstätten gelten nicht: 

 a) Einrichtungen, die ausschließlich zur Lagerung, Ausstellung oder Auslieferung von Gütern oder 
Waren des Unternehmens benutzt werden; 

 b) Bestände von Gütern oder Waren des Unternehmens, die ausschließlich zur Lagerung, Ausstellung 
oder Auslieferung unterhalten werden; 

 c) Bestände von Gütern oder Waren des Unternehmens, die ausschließlich zu dem Zweck unterhalten 
werden, durch ein anderes Unternehmen bearbeitet oder verarbeitet zu werden; 

 d) eine feste Geschäftseinrichtung, die ausschließlich zu dem Zweck unterhalten wird, für das 
Unternehmen Güter oder Waren einzukaufen oder Informationen zu beschaffen; 

 e) eine feste Geschäftseinrichtung, die ausschließlich zu dem Zweck unterhalten wird, für das 
Unternehmen zu werben, Informationen zu erteilen, wissenschaftliche Forschung zu betreiben oder 
ähnliche Tätigkeiten auszuüben, die vorbereitender Art sind oder eine Hilfstätigkeit darstellen. 

(4) Ist eine Person - mit Ausnahme eines unabhängigen Vertreters im Sinne des Absatzes 5 - in einem 
Vertragstaat für ein Unternehmen des anderen Vertragstaates tätig, so gilt eine in dem erstgenannten Staat 
gelegene Betriebstätte als gegeben, wenn die Person eine Vollmacht besitzt, im Namen des Unternehmens 
Verträge abzuschließen, und die Vollmacht in diesem Staat gewöhnlich ausübt, es sei denn, daß sich ihre 
Tätigkeit auf den Einkauf von Gütern oder Waren für das Unternehmen beschränkt. 

(5) Ein Unternehmen eines Vertragstaates wird nicht schon deshalb so behandelt, als habe es eine 
Betriebstätte in dem anderen Vertragstaat, weil es dort seine Tätigkeit durch einen Makler, Kommissionär 
oder einen anderen unabhängigen Vertreter ausübt, sofern diese Personen im Rahmen ihrer ordentlichen 
Geschäftstätigkeit handeln. 

(6) Allein dadurch, daß eine in einem Vertragstaat ansässige Gesellschaft eine Gesellschaft beherrscht 
oder von einer Gesellschaft beherrscht wird, die in dem anderen Vertragstaat ansässig ist oder dort 
(entweder durch eine Betriebstätte oder in anderer Weise) ihre Tätigkeit ausübt, wird eine der beiden 
Gesellschaften nicht zur Betriebstätte der anderen. 



  

  

Artikel 6 

Einkünfte aus unbeweglichem Vermögen 

(1) Einkünfte aus unbeweglichem Vermögen einschließlich der Einkünfte aus Land- und 
Forstwirtschaft dürfen in dem Vertragstaat besteuert werden, in dem dieses Vermögen liegt. 

(2) Der Ausdruck “unbewegliches Vermögen” bestimmt sich nach dem Recht des Vertragstaates, in 
dem das Vermögen liegt. Der Ausdruck umfaßt in jedem Fall das Zubehör zum unbeweglichen Vermögen, 
das lebende und tote Inventar land- und forstwirtschaftlicher Betriebe, die Rechte, auf die die Vorschriften 
des Privatrechts über Grundstücke Anwendung finden, die Nutzungsrechte an unbeweglichem Vermögen 
sowie die Rechte auf veränderliche oder feste Vergütungen für die Ausbeutung oder das Recht auf 
Ausbeutung von Mineralvorkommen, Quellen und anderen Bodenschätzen; Schiffe und Luftfahrzeuge 
gelten nicht als unbewegliches Vermögen. 

(3) Absatz 1 gilt für Einkünfte aus der unmittelbaren Nutzung, der Vermietung oder Verpachtung 
sowie jeder anderen Art der Nutzung unbeweglichen Vermögens sowie für Gewinne aus der Veräußerung 
unbeweglichen Vermögens. 

(4) Die Absätze 1 und 3 gelten auch für Einkünfte aus unbeweglichem Vermögen eines Unternehmens 
und für Einkünfte aus unbeweglichem Vermögen, das der Ausübung eines freien Berufes dient. 

Artikel 7 

Unternehmensgewinne 

(1) Gewinne eines Unternehmens eines Vertragstaates dürfen nur in diesem Staat besteuert werden, es 
sei denn, daß das Unternehmen seine Tätigkeit im anderen Vertragstaat durch eine dort gelegene 
Betriebstätte ausübt. Übt oder übte das Unternehmen seine Tätigkeit in dieser Weise aus, so dürfen die 
Gewinne des Unternehmens in dem anderen Staat besteuert werden, jedoch nur insoweit, als sie dieser 
Betriebstätte zugerechnet werden können. 

(2) Übt oder übte ein Unternehmen eines Vertragstaates seine Tätigkeit in dem anderen Vertragstaat 
durch eine dort gelegene Betriebstätte aus, so sind vorbehaltlich des Absatzes 3 dieser Betriebstätte die 
Gewinne zuzurechnen, die sie hätte erzielen können, wenn sie eine gleiche oder ähnliche Tätigkeit unter 
gleichen oder ähnlichen Bedingungen als selbständiges Unternehmen ausgeübt hätte und im Verkehr mit 
dem Unternehmen, dessen Betriebstätte sie ist, völlig unabhängig gewesen wäre. 

(3) Bei der Ermittlung der Gewinne einer Betriebstätte werden die für diese Betriebstätte entstandenen 
Aufwendungen einschließlich der Geschäftsführungs- und allgemeinen Verwaltungskosten, zum Abzug 
zugelassen, gleichgültig ob die Aufwendungen in dem Staat, in dem die Betriebstätte liegt, oder anderswo 
entstanden sind. 

(4) Der in diesem Artikel verwendete Ausdruck “Gewinne” umfaßt auch Gewinne eines 
Gesellschafters aus seiner Beteiligung an einer Personengesellschaft und im Fall Österreichs auch aus der 
Beteiligung an einer stillen Gesellschaft des österreichischen Rechts. 

(5) Gehören zu den Gewinnen Einkünfte, die in anderen Artikeln dieses Abkommens behandelt 
werden, so werden die Bestimmungen jener Artikel durch die Bestimmungen dieses Artikels nicht berührt. 

Artikel 8 

Seeschiffahrt und Luftfahrt 

(1) Gewinne, die durch ein Unternehmen eines Vertragstaates aus dem Betrieb von Seeschiffen oder 
Luftfahrzeugen im internationalen Verkehr erzielt werden, dürfen nur in diesem Staat besteuert werden. 

(2) Ungeachtet des Absatzes 1 und des Artikels 7 dürfen Gewinne aus dem Betrieb eines Seeschiffes, 
das vorwiegend dem Transport von Personen und Gütern ausschließlich zwischen Orten innerhalb eines 
Vertragstaates dient, in diesem Staat besteuert werden. 

Artikel 9 

Verbundene Unternehmen 

Wenn 

 a) ein Unternehmen eines Vertragstaates unmittelbar oder mittelbar an der Geschäftsleitung, der 
Kontrolle oder am Kapital eines Unternehmens des anderen Vertragstaates beteiligt ist, oder 

 b) dieselben Personen unmittelbar oder mittelbar an der Geschäftsleitung, der Kontrolle oder am 
Kapital eines Unternehmens eines Vertragstaates und eines Unternehmens des anderen 
Vertragstaates beteiligt sind, 



  

  

und in diesen Fällen zwischen den beiden Unternehmen hinsichtlich ihrer kaufmännischen oder finanziellen 
Beziehungen Bedingungen vereinbart oder auferlegt werden, die von denen abweichen, die unabhängige 
Unternehmen miteinander vereinbaren würden, so dürfen die Gewinne, die eines der Unternehmen ohne 
diese Bedingungen erzielt hätte, wegen dieser Bedingungen aber nicht erzielt hat, den Gewinnen dieses 
Unternehmens zugerechnet und entsprechend besteuert werden. 

Artikel 10 

Dividenden 

(1) Dividenden, die eine in einem Vertragstaat ansässige Gesellschaft an eine in dem anderen 
Vertragstaat ansässige Person zahlt, dürfen in dem anderen Staat besteuert werden. 

2. Diese Dividenden dürfen jedoch auch in dem Vertragsstaat, in dem die die Dividenden zahlende 
Gesellschaft ansässig ist, nach dem Recht dieses Staates besteuert werden; die Steuer darf aber, wenn der 
Nutzungsberechtigte der Dividenden eine in dem anderen Vertragsstaat ansässige Person ist, nicht 
übersteigen: 

 a) 5 vom Hundert des Bruttobetrags der Dividenden, wenn der Nutzungsberechtigte eine Gesellschaft 
ist, die unmittelbar oder mittelbar mindestens 10 vom Hundert der Stimmrechte der die Dividenden 
zahlenden Gesellschaft kontrolliert, ausgenommen Dividenden, die eine in Kanada ansässige 
Investmentgesellschaft, welche nichtansässigen Personen gehört, zahlt; und 

 b) 15 vom Hundert des Bruttobetrags der Dividenden in allen anderen Fällen. 

Dieser Absatz berührt nicht die Besteuerung der Gesellschaft in bezug auf die Gewinne, aus denen 
die Dividenden gezahlt werden. 

(3) Der in diesem Artikel verwendete Ausdruck “Dividenden” bedeutet Einkünfte aus Aktien, 
Genußaktien oder Genußscheinen, Kuxen, Gründeranteilen oder anderen Renten - ausgenommen 
Forderungen - mit Gewinnbeteiligung sowie Einkünfte, die nach dem Steuerrecht des Staates, in dem die 
ausschüttende Gesellschaft ansässig ist, den Einkünften aus Aktien gleichgestellt sind. 

(4) Absatz 2 ist nicht anzuwenden, wenn der in einem Vertragstaat ansässige Empfänger der 
Dividenden in dem anderen Vertragstaat, in dem die die Dividenden zahlende Gesellschaft ansässig ist, 
eine gewerbliche Geschäftstätigkeit durch eine dort gelegene Betriebstätte oder eine freiberufliche Tätigkeit 
durch eine dort gelegene feste Einrichtung ausübt und die Beteiligung, für die die Dividenden gezahlt 
werden, tatsächlich zu dieser Betriebstätte oder festen Einrichtung gehört. In diesem Fall ist entweder 
Artikel 7 oder Artikel 14 anzuwenden. 

(5) Wenn eine Gesellschaft in einem Vertragstaat ansässig ist, darf der andere Vertragstaat weder die 
Dividenden besteuern, die die Gesellschaft an nicht in diesem anderen Staat ansässige Personen zahlt, noch 
Gewinne der Gesellschaft einer Steuer für nicht ausgeschüttete Gewinne unterwerfen, selbst wenn die 
gezahlten Dividenden oder die nichtausgeschütteten Gewinne ganz oder teilweise aus in dem anderen Staat 
erzielten Gewinnen oder Einkünften bestehen. Die Bestimmungen dieses Absatzes hindern den anderen 
Staat jedoch nicht, die Dividenden aus einer Beteiligung zu besteuern, die tatsächlich zu einer im anderen 
Staat unterhaltenen Betriebstätte oder ständigen Einrichtung gehört. 

(6) Ungeachtet aller sonstigen Bestimmungen dieses Abkommens darf ein Vertragsstaat jene 
Erträgnisse einer Gesellschaft, die den in diesem Staat gelegenen Betriebstätten zugerechnet werden 
können, oder die Veräußerung von in diesem Staat gelegenem unbeweglichen Vermögen durch eine 
gewerblich tätige Grundstücksgesellschaft, einer Zusatzsteuer unterwerfen, die neben jener Steuer erhoben 
wird, der die Erträgnisse einer Gesellschaft unterliegen, die in diesem Staat ansässig ist; diese Zusatzsteuer 
darf jedoch den nach Absatz 2 lit. a begrenzten Betrag jener Erträgnisse nicht übersteigen, die in den 
vorhergehenden Steuerjahren keiner solchen Zusatzsteuer unterworfen wurden. Im Sinne dieser 
Bestimmung bedeutet der Ausdruck “Erträgnisse”: 

 a) die Erträgnisse, die auf die Veräußerung von solchem in diesem Staat gelegenem unbeweglichen 
Vermögen entfallen und von diesem Staat nach Artikel 6 oder nach Artikel 13 Absatz 1 besteuert 
werden dürfen; und 

 b) die Gewinne eines Jahres und der vorhergehenden Jahre, die den in diesem Staat gelegenen 
Betriebstätten in Übereinstimmung mit Artikel 7 zugerechnet werden können (einschließlich der 
in Artikel 13 Absatz 2 bezeichneten Gewinne aus der Veräußerung von Vermögen, das 
Betriebsvermögen dieser Betriebstätten ist), nach Abzug nachstehender Beträge: 

 i) Unternehmensverluste, die diesen Betriebstätten in dem betreffenden Jahr und vorhergehenden 
Jahren zugerechnet werden können (einschließlich Verluste aus der Veräußerung von 
Vermögen, das Betriebsvermögen dieser Betriebstätten ist); 



  

  

 ii) alle Steuern, die in diesem Staat von solchen Gewinnen erhoben werden, ausgenommen die in 
diesem Absatz genannte Zusatzsteuer; 

 iii) die in diesem Staat reinvestierten Gewinne, sofern die Ermittlung des Abzugsbetrages nach den 
bestehenden gesetzlichen Bestimmungen dieses Staates in der jeweils geltenden, die 
allgemeinen Grundsätze hiervon nicht ändernden Fassung über die Berechnung des Abzugs bei 
Vermögensinvestitionen in diesem Staat erfolgt; und 

 iv) fünfhunderttausend kanadische Dollar (500 000 $) oder den Gegenwert in der Währung der 
Republik Österreich, vermindert um alle nach dieser Bestimmung 

 A) von der Gesellschaft oder 

 B) von einer mit ihr verbundenen Person im Zusammenhang mit der gleichen oder einer 
ähnlichen wie der von der Gesellschaft ausgeübten Tätigkeit 

abgezogenen Beträge. 

Artikel 11 

Zinsen 

(1) Zinsen, die aus einem Vertragstaat stammen und an eine in dem anderen Vertragstaat ansässige 
Person gezahlt werden, dürfen in dem anderen Staat besteuert werden. 

2. Diese Zinsen dürfen jedoch auch in dem Vertragsstaat, aus dem sie stammen, nach dem Recht dieses 
Staates besteuert werden; die Steuer darf aber, wenn der Nutzungsberechtigte der Zinsen eine im anderen 
Vertragsstaat ansässige Person ist, 10 vom Hundert des Bruttobetrags der Zinsen nicht übersteigen. 

(3) Der in diesem Artikel verwendete Ausdruck “Zinsen” bedeutet Einkünfte aus Forderungen jeder 
Art, auch wenn sie durch Pfandrechte an Grundstücken gesichert oder mit einer Beteiligung am Gewinn 
des Schuldners ausgestattet sind, und insbesondere Einkünfte aus öffentlichen Anleihen und aus 
Obligationen, einschließlich der damit verbundenen Aufgelder und der Gewinne aus Losanleihen, sowie 
Einkünfte, die nach dem Steuerrecht des Staates, aus dem sie stammen, den Einkünften aus Darlehen 
gleichgestellt sind. Der Ausdruck “Zinsen” umfaßt jedoch keine der in Artikel 10 angeführten Einkünfte. 

(4) Absatz 2 ist nicht anzuwenden, wenn der in einem Vertragstaat ansässige Empfänger der Zinsen 
in dem anderen Vertragstaat, aus dem die Zinsen stammen, eine gewerbliche Geschäftstätigkeit durch eine 
dort gelegene Betriebstätte oder eine freiberufliche Tätigkeit durch eine dort gelegene feste Einrichtung 
ausübt und die Forderung, für die die Zinsen gezahlt werden, tatsächlich zu dieser Betriebstätte oder festen 
Einrichtung gehört. In diesem Fall ist entweder Artikel 7 oder Artikel 14 anzuwenden 

(5) Zinsen gelten dann als aus einem Vertragstaat stammend, wenn der Schuldner dieser Staat selbst, 
eine seiner Gebietskörperschaften oder eine in diesem Staat ansässige Person ist. Hat aber der Schuldner 
der Zinsen, ohne Rücksicht darauf, ob er in einem Vertragstaat ansässig ist oder nicht, in einem Vertragstaat 
eine Betriebstätte oder feste Einrichtung und ist die Schuld, für die die Zinsen gezahlt werden, für Zwecke 
der Betriebstätte oder der festen Einrichtung eingegangen worden und trägt die Betriebstätte oder die feste 
Einrichtung die Zinsen, so gelten die Zinsen als aus dem Vertragstaat stammend, in dem die Betriebstätte 
oder feste Einrichtung liegt. 

(6) Bestehen zwischen Schuldner und Gläubiger oder zwischen jedem von ihnen und einem Dritten 
besondere Beziehungen und übersteigen deshalb die gezahlten Zinsen, gemessen an der zugrundeliegenden 
Forderung, den Betrag, den Schuldner und Gläubiger ohne diese Beziehungen vereinbart hätten, so wird 
dieser Artikel nur auf diesen letzten Betrag angewendet. In diesem Fall kann der übersteigende Betrag nach 
dem Recht jedes Vertragstaates und unter Berücksichtigung der anderen Bestimmungen dieses 
Abkommens besteuert werden. 

(7) Ungeachtet des Absatzes 2, 

 a) dürfen Zinsen, die aus einem Vertragstaat stammen und für Obligationen, Schuldverschreibungen 
oder ähnliche Schuldverpflichtungen dieses Vertragstaates oder seiner Gebietskörperschaften 
gezahlt werden, nur in dem anderen Staat besteuert werden, sofern der nutzungsberechtigte 
Empfänger dieser Zinsen eine in dem anderen Vertragstaat ansässige Person ist; 

 b) dürfen aus Österreich stammende und an eine in Kanada ansässige Person gezahlte Zinsen für 
Darlehen, die von der Exportförderungsvereinigung (Export Development Corporation) gegeben, 
garantiert oder gesichert werden, oder für andere Kredite oder Schuldverpflichtungen, die von der 
Exportförderungsvereinigung garantiert oder gesichert werden, nur in Kanada besteuert werden; 

 c) dürfen aus Kanada stammende und an eine in Österreich ansässige Person gezahlte Zinsen für 
Darlehen, die von der Österreichischen Kontrollbank AG gegeben, garantiert oder gesichert 



  

  

werden, oder für andere Kredite oder Schuldverpflichtungen, die von der Österreichischen 
Kontrollbank AG garantiert oder gesichert werden, nur in Österreich besteuert werden; 

 d) sind Zinsen, die aus einem Vertragstaat stammen und an die Zentralbank des anderen 
Vertragstaates gezahlt werden, von der Besteuerung im erstgenannten Staat ausgenommen. 

 e) Zinsen, die aus einem Vertragsstaat stammen und an eine im anderen Vertragsstaat ansässige 
Person gezahlt werden, die ausschließlich für Zwecke der Verwaltung oder der Erbringung von 
Leistungen einer oder mehrerer Pensionskassen oder sonstiger Vorsorgeeinrichtungen für 
Arbeitnehmer errichtet wurde und unterhalten wird, dürfen im erstgenannten Staat nicht besteuert 
werden, sofern 

 i) die ansässige Person der Nutzungsberechtigte der Zinsen ist und allgemein von der Besteuerung 
im anderen Staat ausgenommen ist, und 

 ii) die Zinsen nicht aus einer gewerblichen Tätigkeit oder von einer verbundenen Person bezogen 
werden; 

 f) Zinsen, die aus einem Vertragsstaat stammen, dürfen nur im anderen Vertragsstaat besteuert 
werden, wenn: 

 i) der Empfänger ein Unternehmen des anderen Staates und der Nutzungsberechtigte der Zinsen 
ist und 

 ii) die Zinsen von diesem Unternehmen an ein Unternehmen des erstgenannten Staates für 
Schulden gezahlt werden, die anläßlich des Kaufes von Waren oder gewerblichen, 
kaufmännischen oder wissenschaftlichen Ausrüstungen auf Kredit entstanden sind, außer bei 
einem Geschäft oder Schuldverhältnis zwischen verbundenen Personen. 

Artikel 12 

Lizenzgebühren 

(1) Lizenzgebühren, die aus einem Vertragstaat stammen und an eine in dem anderen Vertragstaat 
ansässige Person gezahlt werden, dürfen in dem anderen Staat besteuert werden. 

(2) Diese Lizenzgebühren dürfen jedoch auch in dem Vertragsstaat, aus dem sie stammen, nach dem 
Recht dieses Staates besteuert werden; die Steuer darf aber, wenn der Nutzungsberechtigte der 
Lizenzgebühren eine im anderen Vertragsstaat ansässige Person ist, 10 vom Hundert des Bruttobetrags der 
Lizenzgebühren nicht übersteigen. 

(3) Ungeachtet des Absatzes 2 dürfen 

 a) Lizenzgebühren für Urheberrechte und andere ähnliche Vergütungen für die Herstellung oder 
Wiedergabe literarischer, schauspielerischer, musikalischer oder sonstiger künstlerischer Werke 
(ausgenommen Lizenzgebühren für kinematographische Filme und Lizenzgebühren für auf Film, 
Videobändern oder anderen Mitteln der Wiedergabe enthaltene Aufzeichnungen für das 
Fernsehen) und 

 b) Lizenzgebühren für die Benutzung oder für das Recht auf Benutzung von Software für 
datenverarbeitende Anlagen oder von Patenten sowie für die Mitteilung gewerblicher, 
kaufmännischer oder wissenschaftlicher Erfahrungen (ausgenommen Informationen, die im 
Zusammenhang mit einem Miet- oder Franchise-Vertrag zur Verfügung gestellt werden), 

die aus einem Vertragsstaat stammen und an eine im anderen Vertragsstaat ansässige Person 
gezahlt werden, die der Nutzungsberechtigte der Lizenzgebühren ist, nur im anderen Staat 
besteuert werden. 

(4) Der in diesem Artikel verwendete Ausdruck “Lizenzgebühren” bedeutet Vergütungen jeder Art, 
die für die Benutzung oder für das Recht auf Benutzung von Urheberrechten, von Patenten, Marken, 
Mustern oder Modellen, Plänen, geheimen Formeln oder Verfahren oder für die Benutzung oder das Recht 
auf Benutzung gewerblicher, kaufmännischer oder wissenschaftlicher Ausrüstungen oder für die Mitteilung 
gewerblicher, kaufmännischer oder wissenschaftlicher Erfahrungen gezahlt werden; der Ausdruck umfaßt 
auch Vergütungen jeder Art für Filme und Werke in Verbindung mit Fernsehfilmen oder -bändern. 

(5) Die Absätze 2 und 3 sind nicht anzuwenden, wenn der in einem Vertragstaat ansässige Empfänger 
der Lizenzgebühren in dem anderen Vertragstaat, aus dem die Lizenzgebühren stammen, eine gewerbliche 
Geschäftstätigkeit durch eine dort gelegene Betriebstätte oder eine freiberufliche Tätigkeit durch eine dort 
gelegene feste Einrichtung ausübt und die Rechte oder Vermögenswerte, für die die Lizenzgebühren gezahlt 
werden, tatsächlich zu dieser Betriebstätte oder festen Einrichtung gehören. In diesem Fall ist entweder 
Artikel 7 oder Artikel 14 anzuwenden. 



  

  

(6) Lizenzgebühren gelten dann als aus einem Vertragstaat stammend, wenn der Schuldner dieser Staat 
selbst, eine seiner Gebietskörperschaften oder eine in diesem Staat ansässige Person ist. Hat aber der 
Schuldner der Lizenzgebühren, ohne Rücksicht darauf, ob er in einem Vertragstaat ansässig ist oder nicht, 
in einem Vertragstaat eine Betriebstätte oder eine feste Einrichtung und ist die Verpflichtung, für die die 
Lizenzgebühren gezahlt werden, für Zwecke dieser Betriebstätte oder festen Einrichtung eingegangen 
worden und trägt die Betriebstätte oder die feste Einrichtung diese Lizenzgebühren, so gelten die 
Lizenzgebühren als aus dem Vertragstaat stammend, in dem die Betriebstätte oder die feste Einrichtung 
liegt. 

(7) Bestehen zwischen Schuldner und Gläubiger oder zwischen jedem von ihnen und einem Dritten 
besondere Beziehungen und übersteigen deshalb die gezahlten Lizenzgebühren, gemessen an der 
zugrundeliegenden Leistung den Betrag, den Schuldner und Gläubiger ohne diese Beziehungen vereinbart 
hätten, so wird dieser Artikel nur auf diesen letzten Betrag angewendet. In diesem Fall kann der 
übersteigende Betrag nach dem Recht jedes Vertragstaates und unter Berücksichtigung der anderen 
Bestimmungen dieses Abkommens besteuert werden. 

Artikel 13 

Gewinne aus der Veräußerung von Vermögen 

(1) Gewinne aus der Veräußerung unbeweglichen Vermögens im Sinne des Artikels 6 Absatz 2 dürfen 
in dem Vertragstaat besteuert werden, in dem dieses Vermögen liegt. 

(2) Gewinne aus der Veräußerung beweglichen Vermögens, das Betriebsvermögen einer Betriebstätte 
darstellt, die ein Unternehmen eines Vertragstaates in dem anderen Vertragstaat hat, oder das zu einer festen 
Einrichtung gehört, über die eine in einem Vertragstaat ansässige Person für die Ausübung eines freien 
Berufes in dem anderen Vertragstaat verfügt, einschließlich derartiger Gewinne, die bei der Veräußerung 
einer solchen Betriebstätte (allein oder zusammen mit dem übrigen Unternehmen oder einer Beteiligung 
daran) oder einer solchen festen Einrichtung erzielt werden, dürfen in dem anderen Staat besteuert werden. 
Jedoch dürfen Gewinne aus der Veräußerung von Seeschiffen oder Luftfahrzeugen, die im internationalen 
Verkehr eingesetzt sind, sowie des zum Betrieb dieser Seeschiffe und Luftfahrzeuge gehörigen 
beweglichen Vermögens nur in dem Vertragstaat besteuert werden, in dem dieses Vermögen nach 
Artikel 22 Absatz 3 besteuert werden darf. 

(3) Auf Gewinne aus der Veräußerung einer Beteiligung an einer Personengesellschaft sind die 
Absätze 1 und 2 anzuwenden, insoweit diese Gewinne dem unbeweglichen Vermögen oder dem 
beweglichen Betriebsvermögen zugerechnet werden können. 

(4) Gewinne, die eine in einem Vertragsstaat ansässige Person aus der Veräußerung von 

 a) Anteilen (ausgenommen Anteile, die an einer in einem Vertragsstaat anerkannten Börse notieren), 
die zu einer wesentlichen Beteiligung am Kapital einer Gesellschaft gehören und deren Wert 
überwiegend auf im anderen Staat gelegenem unbeweglichen Vermögen beruht, oder 

 b) wesentlichen Beteiligungen an einer Personengesellschaft oder einem Trust, deren Wert 
überwiegend auf im anderen Staat gelegenem unbeweglichen Vermögen beruht, 

bezieht, dürfen im anderen Staat besteuert werden. Im Sinne dieses Absatzes umfaßt der Ausdruck 
“unbewegliches Vermögen” die in lit. a genannten Anteile an einer Gesellschaft oder die in lit. b 
genannten Beteiligungen an einer Personengesellschaft oder einem Trust; er umfaßt jedoch kein 
Vermögen, ausgenommen Mietgrundstücke, in denen die Tätigkeit der Gesellschaft, der 
Personengesellschaft oder des Trusts ausgeübt wird. 

(5) Gewinne aus der Veräußerung des in den Absätzen 1, 2, 3 und 4 nicht genannten Vermögens dürfen 
nur in dem Vertragstaat besteuert werden, in dem der Veräußerer ansässig ist. 

(6) Absatz 5 berührt nicht das Recht eines Vertragstaates, gemäß seinem innerstaatlichen Recht eine 
Steuer auf Gewinne aus der Veräußerung von Vermögen zu erheben, die eine im anderen Vertragstaat 
ansässige natürliche Person erzielt hat, die 

 a) die Staatsangehörigkeit des erstgenannten Staates besitzt oder dort mindestens zehn Jahre vor der 
Veräußerung des Vermögens ansässig war, und 

 b) die irgendwann innerhalb der der Veräußerung unmittelbar vorangehenden fünf Jahre im 
erstgenannten Staat ansässig war. 

(7) Wird eine natürliche Person, die in einem Vertragsstaat nicht mehr ansässig ist und unmittelbar 
nach Beendigung der Ansässigkeit in diesem Staat im anderen Vertragsstaat ansässig wird, für 
Besteuerungszwecke im erstgenannten Staat so behandelt, als habe sie Vermögen veräußert, und wird sie 
in diesem Staat auf Grund dessen besteuert, so ist diese Person berechtigt, für Besteuerungszwecke im 
anderen Staat so behandelt zu werden, als hätte sie, unmittelbar bevor sie in diesem Staat ansässig wurde, 



  

  

das Vermögen zu einem Betrag verkauft und rückgekauft, der dem seinerzeitigen üblichen Marktpreis 
entspricht. 

Artikel 14 

Selbständige Arbeit 

(1) Einkünfte, die eine in einem Vertragstaat ansässige Person aus einem freien Beruf oder aus 
sonstiger selbständiger Tätigkeit ähnlicher Art bezieht, dürfen nur in diesem Staat besteuert werden, es sei 
denn, daß die Person für die Ausübung ihrer Tätigkeit in dem anderen Vertragstaat regelmäßig über eine 
feste Einrichtung verfügt. Verfügt sie über eine solche feste Einrichtung, so dürfen die Einkünfte in dem 
anderen Vertragstaat besteuert werden, jedoch nur insoweit, als sie dieser festen Einrichtung zugerechnet 
werden können. 

(2) Der Ausdruck “freier Beruf” umfaßt die selbständig ausgeübte wissenschaftliche, literarische, 
künstlerische, erzieherische oder unterrichtende Tätigkeit sowie die selbständige Tätigkeit der Ärzte, 
Rechtsanwälte, Ingenieure, Architekten, Zahnärzte und Steuerberater. 

Artikel 15 

Unselbständige Arbeit 

(1) Vorbehaltlich der Artikel 16, 18 und 19 dürfen Gehälter, Löhne und ähnliche Vergütungen, die 
eine in einem Vertragstaat ansässige Person aus unselbständiger Arbeit bezieht, nur in diesem Staat 
besteuert werden, es sei denn, daß die Arbeit in dem anderen Vertragstaat ausgeübt wird. Wird die Arbeit 
dort ausgeübt, so dürfen die dafür bezogenen Vergütungen in dem anderen Staat besteuert werden. 

(2) Ungeachtet des Absatzes 1 dürfen Vergütungen, die eine in einem Vertragstaat ansässige Person 
für eine in dem anderen Vertragstaat ausgeübte unselbständige Arbeit bezieht, nur in dem erstgenannten 
Staat besteuert werden, wenn: 

 a) der Empfänger sich in dem anderen Vertragstaat insgesamt nicht länger als 183 Tage während des 
betreffenden Kalenderjahres aufhält, und 

 b) die Vergütungen von einem Arbeitgeber oder für einen Arbeitgeber bezahlt werden, der nicht in 
dem anderen Staat ansässig ist, und 

 c) die Vergütungen nicht von einer Betriebstätte oder einer festen Einrichtung getragen werden, die 
der Arbeitgeber in dem anderen Staat hat. 

(3) Ungeachtet der vorstehenden Bestimmungen dieses Artikels dürfen Vergütungen für 
unselbständige Arbeit, die an Bord eines von einem Unternehmen eines Vertragstaates im internationalen 
Verkehr betriebenen Seeschiffes oder Luftfahrzeuges ausgeübt wird, nur in diesem Staat besteuert werden. 

Artikel 16 

Aufsichtsrats- und Verwaltungsratsvergütungen 

Aufsichtsrats- oder Verwaltungsratsvergütungen und ähnliche Zahlungen, die eine in einem 
Vertragstaat ansässige Person in ihrer Eigenschaft als Mitglied des Aufsichts- oder Verwaltungsrates einer 
Gesellschaft bezieht, die in dem anderen Vertragstaat ansässig ist, dürfen in dem anderen Staat besteuert 
werden. 

Artikel 17 

Künstler und Sportler 

(1) Ungeachtet der Artikel 7, 14 und 15 dürfen Einkünfte, die Künstler, wie Bühnen-, Film-, 
Rundfunk- oder Fernsehkünstler und Musiker, sowie Sportler aus ihrer in dieser Eigenschaft persönlich 
ausgeübten Tätigkeit beziehen, in dem Vertragstaat besteuert werden, in dem sie diese Tätigkeit ausüben. 

(2) Fließen Einkünfte in bezug auf persönlich ausgeübte Tätigkeiten von Künstlern oder Sportlern 
nicht diesen selbst, sondern anderen Personen zu, so dürfen diese Einkünfte ungeachtet der Bestimmungen 
der Artikel 7, 14 und 15 in dem Vertragstaat besteuert werden, in dem die Tätigkeit des Künstlers oder 
Sportlers ausgeübt wird. 

(3) Absatz 2 ist nicht anzuwenden, wenn nachgewiesen wird, daß weder der Künstler oder Sportler 
noch seine Angehörigen mittelbar oder unmittelbar an den Gewinnen der im vorstehenden Absatz 
genannten Personen beteiligt sind. 



  

  

Artikel 18 

Ruhegehälter und Renten 

(1) Aus einem Vertragstaat stammende Ruhegehälter und Renten, die einer im anderen Vertragstaat 
ansässigen Person gezahlt werden, dürfen im erstgenannten Staat besteuert werden. 

(2) Ungeachtet anderer Bestimmungen dieses Abkommens dürfen aus einem Vertragstaat stammende 
Bezüge aus der gesetzlichen Sozialversicherung, Ruhegehälter oder Vergütungen für militärische 
Dienstleistungen sowie andere Entschädigungen für Personen- oder Sachschäden als Folge von 
Kriegshandlungen oder früherer politischer Verfolgung, die an eine im anderen Vertragstaat ansässige 
Person gezahlt werden, nur im erstgenannten Staat besteuert werden. 

(3) Aus einem Vertragstaat stammende Unterhaltsleistungen und ähnliche Zahlungen, die an eine im 
anderen Vertragstaat ansässige Person gezahlt werden, dürfen nur in diesem anderen Staat besteuert 
werden. 

Artikel 19 

Öffentliche Funktionen 

 (1) a) Vergütungen, die von einem Vertragstaat oder aus öffentlichen Kassen eines Vertragstaates oder 
einer seiner Gebietskörperschaften an eine natürliche Person für die diesem Staat oder der 
Gebietskörperschaft erbrachten Dienste gezahlt werden, dürfen nur in diesem Staat besteuert 
werden. 

 b) Diese Vergütungen dürfen aber nur in dem Vertragstaat besteuert werden, in dem der Empfänger 
ansässig ist, wenn die Dienste in diesem Staat erbracht werden und der Empfänger in diesem Staat 
nicht ausschließlich zum Zwecke der Dienstleistung ansässig geworden ist. 

(2) Auf Vergütungen für Dienstleistungen, die im Zusammenhang mit einer kaufmännischen oder 
gewerblichen Tätigkeit eines der Vertragstaaten oder einer seiner Gebietskörperschaften erbracht werden, 
findet Absatz 1 keine Anwendung. 

Artikel 20 

Studenten 

Zahlungen, die ein Student, Lehrling oder Praktikant, der unmittelbar vor dem Besuch eines der 
Vertragstaaten im anderen Vertragstaat ansässig war oder der noch im anderen Vertragstaat ansässig ist 
und der sich im erstgenannten Vertragstaat ausschließlich zum Studium oder zur Ausbildung aufhält, für 
seinen Unterhalt, sein Studium oder seine Ausbildung erhält, werden in dem erstgenannten Staat nicht 
besteuert, sofern ihm diese Zahlungen aus Quellen außerhalb dieses Staates zufließen. 

Artikel 21 

Nicht ausdrücklich erwähnte Einkünfte 

(1) Vorbehaltlich des Absatzes 2 dieses Artikels dürfen die in den vorstehenden Artikeln dieses 
Abkommens nicht ausdrücklich erwähnten Einkünfte einer in einem Vertragstaat ansässigen Person nur in 
diesem Vertragstaat besteuert werden. 

(2) Diese Einkünfte dürfen, falls sie einer in einem Vertragstaat ansässigen Person aus Quellen aus 
dem anderen Vertragstaat zufließen, in dem Staat, aus dem sie stammen, nach dem Recht dieses Staates 
besteuert werden. Im Falle von Einkünften aus einem unverteilten Nachlaß oder einem Trust des 
kanadischen Rechts darf die Steuer 15 vom Hundert des Bruttobetrages der Einkünfte nicht übersteigen. 

Artikel 22 

Besteuerung des Vermögens 

(1) Unbewegliches Vermögen im Sinne des Artikels 6 Absatz 2 darf in dem Vertragstaat besteuert 
werden, in dem dieses Vermögen liegt. 

(2) Bewegliches Vermögen, das Betriebsvermögen einer Betriebstätte eines Unternehmens darstellt 
oder das zu einer der Ausübung eines freien Berufes dienenden festen Einrichtung gehört, darf in dem 
Vertragstaat besteuert werden, in dem sich die Betriebstätte oder die feste Einrichtung befindet. 

(3) Seeschiffe und Luftfahrzeuge, die von einem Unternehmen eines Vertragstaates im internationalen 
Verkehr betrieben werden, sowie bewegliches Vermögen, das dem Betrieb dieser Schiffe und 
Luftfahrzeuge dient, dürfen nur in diesem Staat besteuert werden. 



  

  

(4) Alle anderen Vermögensteile einer in einem Vertragstaat ansässigen Person dürfen nur in diesem 
Staat besteuert werden. 

Artikel 23 

Vermeidung der Doppelbesteuerung 

(1) In Kanada wird die Doppelbesteuerung wie folgt vermieden: 

 a) Die nach österreichischem Recht und auf Grund dieses Abkommens von den aus Österreich 
stammenden Einkünften, Gewinnen und Veräußerungsgewinnen zu erhebende Steuer wird auf die 
von diesen Einkünften, Gewinnen und Veräußerungsgewinnen zu erhebende kanadische Steuer 
angerechnet; diese Anrechnung erfolgt gemäß den bestehenden gesetzlichen Bestimmungen 
Kanadas über die Anrechnung der in einem Gebiet außerhalb Kanadas gezahlten Steuer sowie 
gemäß allfälliger - den Grundsatz dieser Vorschriften nicht berührender - künftiger Änderungen 
dieser Bestimmungen. 

 b) Eine in Kanada ansässige Gesellschaft darf für Zwecke der Berechnung der kanadischen Steuer 
bei der Ermittlung des in Kanada steuerpflichtigen Einkommens Dividenden, die ihr aus dem 
“befreiten Überschuß” einer in Österreich ansässigen Tochtergesellschaft zufließen, absetzen; 
diese Absetzung erfolgt gemäß den bestehenden gesetzlichen Bestimmungen Kanadas über den 
“befreiten Überschuß einer ausländischen Tochtergesellschaft” sowie gemäß allfälliger - den 
Grundsatz dieser Vorschriften nicht berührender - künftiger Änderungen dieser Bestimmungen. 

(2) In Österreich wird die Doppelbesteuerung wie folgt vermieden: 

 a) Bezieht eine in Österreich ansässige Person Einkünfte aus kanadischen Quellen, die nach diesem 
Abkommen in Kanada besteuert werden dürfen, so rechnet Österreich auf die vom Einkommen 
dieser Person zu erhebende Steuer den Betrag an, der der in Kanada gezahlten Steuer vom 
Einkommen entspricht. Der anzurechnende Betrag darf jedoch den Teil der vor der Anrechnung 
ermittelten Steuer vom Einkommen nicht übersteigen, der auf die Einkünfte, die in Kanada 
besteuert werden dürfen, entfällt. 

 b) Verfügt eine in Österreich ansässige Gesellschaft mindestens über 25 vom Hundert des 
Aktienkapitals einer in Kanada ansässigen Gesellschaft, so nimmt Österreich, ungeachtet der lit. a, 
nach Maßgabe der österreichischen gesetzlichen Bestimmungen über die Behandlung von 
Schachteldividenden einschließlich allfälliger künftiger Änderungen dieser Bestimmungen, sofern 
dadurch nicht der Grundsatz dieser Vorschriften berührt wird, die ausgezahlten Dividenden von 
der Besteuerung des Einkommens und den Wert der Aktien von der Besteuerung des Vermögens 
aus. 

(3) Bei Anwendung dieses Artikels gelten Einkünfte, Gewinne und Veräußerungsgewinne einer in 
einem Vertragstaat ansässigen Person, die nach diesem Abkommen in dem anderen Vertragstaat besteuert 
werden dürfen, als aus Quellen dieses anderen Staates stammend. 

(4) Hat eine in einem Vertragstaat ansässige Person Vermögen, das nach Artikel 22 im anderen 
Vertragstaat besteuert werden darf, so nimmt der erstgenannte Staat dieses Vermögen von der Besteuerung 
aus; dieser Staat darf aber bei der Festsetzung der Steuer für das übrige Vermögen dieser Person den 
Steuersatz anwenden, der anzuwenden wäre, wenn das betreffende Vermögen nicht von der Besteuerung 
ausgenommen wäre. 

Artikel 24 

Gleichbehandlung 

(1) Die Staatsangehörigen eines Vertragstaates dürfen in dem anderen Vertragstaat weder einer 
Besteuerung noch einer damit zusammenhängenden Verpflichtung unterworfen werden, die anders oder 
belastender sind als die Besteuerung und die damit zusammenhängenden Verpflichtungen, denen die 
Staatsangehörigen des anderen Staates unter gleichen Verhältnissen unterworfen sind oder unterworfen 
werden können. 

(2) Die Besteuerung einer Betriebstätte, die ein Unternehmen eines Vertragstaates in dem anderen 
Vertragstaat hat, darf in dem anderen Staat nicht ungünstiger sein als die Besteuerung von Unternehmen 
des anderen Staates, die die gleiche Tätigkeit ausüben. 

(3) Keine Bestimmung dieses Artikels ist so auszulegen, als verpflichte sie einen Vertragstaat, den in 
dem anderen Vertragstaat ansässigen Personen Steuerfreibeträge, -vergünstigungen und -ermäßigungen auf 
Grund des Personenstandes oder der Familienlasten zu gewähren, die er den in seinem Gebiet ansässigen 
Personen gewährt. 

(4) In diesem Artikel bedeutet der Ausdruck “Besteuerung” Steuern, die unter das Abkommen fallen. 



  

  

Artikel 25 

Verständigungsverfahren 
(1) Ist eine in einem Vertragstaat ansässige Person der Auffassung, daß die Maßnahmen eines 

Vertragstaates oder beider Vertragstaaten für sie zu einer Besteuerung geführt haben oder führen werden, 
die diesem Abkommen nicht entspricht, so kann sie sich unvorgreiflich der nach innerstaatlichem Recht 
dieser Staaten vorgesehenen Rechtsmittel mit einem schriftlichen Antrag unter Angabe der Gründe, die 
eine Abänderung der Besteuerung bewirken sollen an die zuständige Behörde des Vertragstaates wenden, 
in dem sie ansässig ist. [ERSETZT durch Artikel 16 Absatz 1, zweiter Satz des MLI] [Der Fall muß 
binnen zwei Jahren ab dem erstmaligen Bekanntwerden der Maßnahmen anhängig gemacht werden, die 
Anlaß für die dem Abkommen widersprechende Besteuerung waren.] 

Der folgende zweite Satz des Absatzes 1 des Artikels 16 des MLI ersetzt den zweiten Satz des Absatzes 1 
des Artikels 25 dieses Abkommens:2 

ARTIKEL 16 DES MLI – VERSTÄNDIGUNGSVERFAHREN 

Der Fall muss innerhalb von drei Jahren nach der ersten Mitteilung der Maßnahme vorgelegt werden, 
die zu einer diesem Abkommen nicht entsprechenden Besteuerung führt. 

(2) Hält die in Absatz 1 genannte zuständige Behörde die Einwendung für begründet und ist sie selbst 
nicht in der Lage eine befriedigende Lösung herbeizuführen, so wird sie sich bemühen, den Fall nach 
Verständigung mit der zuständigen Behörde des anderen Vertragstaates so zu regeln, daß eine dem 
Abkommen nicht entsprechende Besteuerung vermieden wird. 

(3) Die zuständigen Behörden der Vertragstaaten werden sich bemühen, Schwierigkeiten oder 
Zweifel, die bei der Auslegung oder Anwendung des Abkommens entstehen, im gegenseitigen 
Einvernehmen zu beseitigen. Insbesondere können die zuständigen Behörden der Vertragstaaten 
gemeinsam beraten, wie 

 a) hinsichtlich der Übereinstimmung der Gewinnzurechnung an die in einem Vertragstaat ansässige 
Person und deren im anderen Vertragstaat gelegenen Betriebstätte; 

 b) hinsichtlich der übereinstimmenden Aufteilung von Einkünften zwischen einer in einem 
Vertragstaat ansässigen Person und einem verbundenen Unternehmen im Sinne von Artikel 9 

das Einvernehmen hergestellt werden kann. 

Der folgende zweite Satz des Absatzes 3 des Artikels 16 des MLI ist auf dieses Abkommen anzuwenden:3 

ARTIKEL 16 DES MLI – VERSTÄNDIGUNGSVERFAHREN 

Sie können auch gemeinsam beraten, um eine Doppelbesteuerung in Fällen, die in diesem Abkommen 
nicht vorgesehen sind, zu beseitigen. 

 

Der folgende Teil VI des MLI ist auf dieses Abkommen anzuwenden:4 

TEIL VI DES MLI (SCHIEDSVERFAHREN) 

Absätze 1 bis 10 und 12 des Artikels 19 (Obligatorisches verbindliches Schiedsverfahren) des MLI 

(1) Wenn  

a) eine Person aufgrund Artikel 25 Absatz 1 dieses Abkommens der zuständigen Behörde eines 
Vertragsstaats einen Fall vorgelegt hat, weil die Maßnahmen eines oder beider Vertragsstaaten für sie 
zu einer diesem Abkommen nicht entsprechenden Besteuerung geführt haben, und 

b) die zuständigen Behörden nicht innerhalb von drei Jahren ab dem in Artikel 19 Absatz 8 oder, 
je nach Sachlage, Absatz 9 des MLI genannten Fristbeginn (es sei denn, die zuständigen Behörden der 
Vertragsstaaten haben vor Ablauf dieser Frist eine andere Frist für diesen Fall vereinbart und die Person, 

                                                           
2 

Gemäß Artikel 35 Absatz 4 des MLI gilt Artikel 16 des MLI in Bezug auf dieses Abkommen nur für einen Fall, 

welcher der zuständigen Behörde eines Vertragsstaats am oder nach dem 1. Dezember 2019 vorgelegt wird, mit 

Ausnahme der Fälle, deren Vorlage bis zu diesem Tag im Rahmen dieses Abkommens vor dessen Änderung durch das 

MLI nicht möglich war, unabhängig von dem Veranlagungszeitraum, auf den sich der Fall bezieht.  
3 Siehe Fußnote 2. 
4 Gemäß Artikel 36 Absatz 1 des MLI gilt Teil VI (Schiedsverfahren) des MLI in Bezug auf dieses Abkommen nur für 

einen Fall, welcher der zuständigen Behörde eines Vertragsstaats am oder nach dem 1. Dezember 2019 vorgelegt wird. 

Gemäß Artikel 36 Absatz 2 des MLI gilt Teil VI (Schiedsverfahren) des MLI nur insoweit für einen Fall, welcher der 

zuständigen Behörde eines Vertragsstaats vor dem 1. Dezember 2019 vorgelegt wird, als die zuständigen Behörden 

beider Vertragsstaaten übereinkommen, dass er für diesen bestimmten Fall gilt. 



  

  

die den Fall vorgelegt hat, darüber unterrichtet) eine Verständigungsregelung zur Regelung des Falles 
nach Artikel 25 Absatz 2 dieses Abkommens erzielen können,  

werden auf schriftlichen Antrag der Person noch offene Fragen des Falles auf die in diesem Teil 
beschriebene Weise und im Einklang mit den von den zuständigen Behörden der Vertragsstaaten nach 
Artikel 19 Absatz 10 des MLI vereinbarten Vorschriften oder Verfahren einem Schiedsverfahren 
unterworfen.  

(2) Hat eine zuständige Behörde das in Artikel 19 Absatz 1 des MLI erwähnte 
Verständigungsverfahren ausgesetzt, da bei einem Gericht ein Fall betreffend eine oder mehrere gleiche 
Fragen anhängig ist, so ist der Lauf der in Artikel 19 Absatz 1 Buchstabe b des MLI vorgesehenen Frist 
gehemmt, bis entweder eine abschließende Gerichtsentscheidung ergangen ist oder der Fall eingestellt 
oder zurückgezogen wurde. Auch wenn eine Person, die einen Fall vorgelegt hat, und eine zuständige 
Behörde eine Aussetzung des Verständigungsverfahrens vereinbart haben, ist der Lauf der in Artikel 19 
Absatz 1 Buchstabe b des MLI vorgesehenen Frist gehemmt, bis die Aussetzung aufgehoben wurde.  

(3) Kommen beide zuständigen Behörden überein, dass eine unmittelbar von dem Fall betroffene 
Person es versäumt hat, zusätzliche wesentliche Informationen, die nach Beginn der in Artikel 19 Absatz 
1 Buchstabe b des MLI vorgesehenen Frist von einer der beiden zuständigen Behörden angefordert 
wurden, rechtzeitig bereitzustellen, so wird die in Artikel 19 Absatz 1 Buchstabe b des MLI vorgesehene 
Frist um eine Dauer verlängert, die dem Zeitraum entspricht, der an dem Tag beginnt, bis zu dem die 
Informationen angefordert waren, und an dem Tag endet, an dem sie bereitgestellt wurden. 

(4) a) Der Schiedsspruch über die einem Schiedsverfahren unterworfenen Fragen wird durch 
die Verständigungsregelung in Bezug auf den in Artikel 19 Absatz 1 des MLI genannten Fall umgesetzt. 
Der Schiedsspruch ist endgültig.  

b) Der Schiedsspruch ist für beide Vertragsstaaten verbindlich, es sei denn,  

i) eine unmittelbar von dem Fall betroffene Person erkennt die Verständigungsregelung, durch 
die der Schiedsspruch umgesetzt wird, nicht an. In diesem Fall kommt der Fall für eine weitere Prüfung 
durch die zuständigen Behörden nicht in Betracht. Die Verständigungsregelung, durch die der 
Schiedsspruch über den Fall umgesetzt wird, gilt als von einer unmittelbar von dem Fall betroffenen 
Person nicht anerkannt, sofern nicht eine unmittelbar von dem Fall betroffene Person innerhalb von 60 
Tagen nach Übermittlung der Mitteilung über die Verständigungsregelung an die Person alle in der 
Verständigungsregelung, durch die der Schiedsspruch umgesetzt wird, geklärten Fragen von der Prüfung 
durch ein Gericht zurückzieht oder alle gegebenenfalls anhängigen Gerichtsverfahren und 
außergerichtlichen Rechtsbehelfsverfahren in Bezug auf diese Fragen in einer mit dieser 
Verständigungsregelung übereinstimmenden Weise beendet;  

ii) der Schiedsspruch wird in einer abschließenden Entscheidung der Gerichte eines der 
Vertragsstaaten für ungültig erklärt. In diesem Fall gilt der Schiedsantrag nach Artikel 19 Absatz 1 des 
MLI als nicht gestellt und das Schiedsverfahren als nicht durchgeführt (außer für die Zwecke der Artikel 
21 (Vertraulichkeit von Schiedsverfahren) und 25 (Kosten von Schiedsverfahren) des MLI. In diesem 
Fall kann ein neuer Schiedsantrag gestellt werden, sofern die zuständigen Behörden nicht 
übereinkommen, dass ein solcher neuer Antrag nicht zulässig sein soll;  

iii) eine unmittelbar von dem Fall betroffene Person strengt ein Gerichtsverfahren zu den in der 
Verständigungsregelung, durch die der Schiedsspruch umgesetzt wird, geklärten Fragen an.  

(5) Die zuständige Behörde, bei welcher der ursprüngliche Antrag auf ein Verständigungsverfahren 
nach Artikel 19 Absatz 1 Buchstabe a des MLI eingegangen ist, übermittelt innerhalb von zwei 
Kalendermonaten nach Eingang des Antrags 

a) eine Mitteilung über den Eingang des Antrags an die Person, die den Fall vorgelegt hat, sowie 

b) eine Mitteilung über diesen Antrag mit einer Abschrift desselben an die zuständige Behörde des 
anderen Vertragsstaats. 

(6) Innerhalb von drei Kalendermonaten, nachdem eine zuständige Behörde den Antrag auf ein 
Verständigungsverfahren (oder eine Abschrift desselben von der zuständigen Behörde des anderen 
Vertragsstaats) erhalten hat, wird sie  

a) entweder der Person, die den Fall vorgelegt hat, und der anderen zuständigen Behörde mitteilen, 
dass sie die für eine sachliche Prüfung des Falles erforderlichen Informationen erhalten hat, oder 

b) zu diesem Zweck von dieser Person zusätzliche Informationen anfordern.  

(7) Haben nach Artikel 19 Absatz 6 Buchstabe b des MLI eine oder beide zuständigen Behörden 
von der Person, die den Fall vorgelegt hat, zusätzliche Informationen angefordert, die für eine sachliche 



  

  

Prüfung des Falles erforderlich sind, so teilt die zuständige Behörde, welche die zusätzlichen 
Informationen angefordert hat, dieser Person und der anderen zuständigen Behörde innerhalb von drei 
Kalendermonaten nach Erhalt der zusätzlichen Informationen von dieser Person entweder mit, 

a) dass sie die angeforderten Informationen erhalten hat 

b) oder dass einige der angeforderten Informationen noch fehlen. 

(8) Hat keine der beiden zuständigen Behörden nach Artikel 19 Absatz 6 Buchstabe b des MLI 
zusätzliche Informationen angefordert, so ist der in Artikel 19 Absatz 1 des MLI genannte Fristbeginn 
der frühere der beiden folgenden Tage: 

a) der Tag, an dem beide zuständigen Behörden der Person, die den Fall vorgelegt hat, eine 
Mitteilung nach Artikel 19 Absatz 6 Buchstabe a des MLI übermittelt haben, oder 

b) der Tag, der drei Kalendermonate nach der Mitteilung an die zuständige Behörde des anderen 
Vertragsstaats nach Artikel 19 Absatz 5 Buchstabe b des MLI liegt.  

(9) Wurden nach Artikel 19 Absatz 6 Buchstabe b des MLI zusätzliche Informationen angefordert, 
so ist der in Artikel 19 Absatz 1 des MLI genannte Fristbeginn der frühere der beiden folgenden Tage: 

a) der letzte Tag, an dem die zuständigen Behörden, die zusätzliche Informationen angefordert 
haben, der Person, die den Fall vorgelegt hat, und der anderen zuständigen Behörde eine Mitteilung nach 
Artikel 19 Absatz 7 Buchstabe a des MLI übermittelt haben, oder 

b) der Tag, der drei Kalendermonate nach dem Zeitpunkt liegt, zu dem beide zuständigen 
Behörden von der Person, die den Fall vorgelegt hat, alle von einer der beiden zuständigen Behörden 
angeforderten Informationen erhalten haben. 

Übermitteln jedoch eine oder beide zuständigen Behörden die Mitteilung nach Artikel 19 Absatz 7 
Buchstabe b des MLI, so gilt diese als Anforderung zusätzlicher Informationen nach Artikel 19 Absatz 
6 Buchstabe b des MLI.  

(10) Die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten regeln durch Verständigung nach Artikel 25 
dieses Abkommens, wie dieser Teil anzuwenden ist und welche Informationen jede zuständige Behörde 
für eine sachliche Prüfung des Falles mindestens benötigt. Diese Verständigungsregelung ist vor dem 
Tag zu treffen, an dem noch offene Fragen im Rahmen eines Falles erstmals in Betracht kommen, einem 
Schiedsverfahren unterworfen zu werden, und kann danach erforderlichenfalls geändert werden.  

(12) Ungeachtet der anderen Bestimmungen dieses Artikels des MLI  

a) darf eine noch offene Frage die sich aus einem Fall ergibt, der Gegenstand eines 
Verständigungsverfahrens ist und der anderenfalls in den Anwendungsbereich des in diesem Abkommen 
vorgesehenen Schiedsverfahrens fallen würde, nicht einem Schiedsverfahren unterworfen werden, wenn 
in einem der beiden Vertragsstaaten bereits eine Gerichtsentscheidung zu dieser Frage ergangen ist;  

b) endet das Schiedsverfahren, wenn zu irgendeinem Zeitpunkt nach Stellung eines Schiedsantrags 
und vor Übermittlung des Schiedsspruchs an die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten durch die 
Schiedsstelle in einem der Vertragsstaaten eine Gerichtsentscheidung zu der Frage ergeht. 

Artikel 20 (Bestellung der Schiedsrichter) des MLI 

(1) Soweit sich die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten nicht auf andere Vorschriften 
verständigen, gelten für die Zwecke dieses Teiles die Absätze 2 bis 4 des Artikels 20 des MLI.  

(2) Für die Bestellung der Mitglieder einer Schiedsstelle gelten folgende Vorschriften: 

a) Die Schiedsstelle besteht aus drei Einzelmitgliedern mit Fachkenntnis oder Erfahrung auf dem 
Gebiet internationaler Steuersachen.  

b) Jede zuständige Behörde bestellt innerhalb von 60 Tagen nach dem Tag des aufgrund des 
Artikels 19 Absatz 1 des MLI gestellten Schiedsantrags ein Mitglied der Schiedsstelle. Die beiden auf 
diese Weise bestellten Mitglieder der Schiedsstelle bestellen innerhalb von 60 Tagen nach der letzten 
dieser beiden Bestellungen ein drittes Mitglied, das den Vorsitz der Schiedsstelle ausübt. Der 
Vorsitzende darf nicht Staatsangehöriger eines der beiden Vertragsstaaten oder in einem der beiden 
Vertragsstaaten ansässig sein.  

c) Jedes bestellte Mitglied der Schiedsstelle muss zum Zeitpunkt der Annahme einer Bestellung 
unparteilich und von den zuständigen Behörden, Steuerverwaltungen und Finanzministerien der 
Vertragsstaaten sowie allen unmittelbar von dem Fall betroffenen Personen (und deren Beratern) 
unabhängig sein, während des gesamten Verfahrens seine Unparteilichkeit und Unabhängigkeit wahren 
und während eines angemessenen Zeitraums danach jedes Verhalten vermeiden, das Anlass zu Zweifeln 
an der Unparteilichkeit und Unabhängigkeit der Schiedsrichter in Bezug auf das Verfahren geben kann.  



  

  

(3) Versäumt es die zuständige Behörde eines Vertragsstaats, in der Weise und innerhalb der Frist, 
die in Artikel 20 Absatz 2 des MLI genannt oder zwischen den zuständigen Behörden der Vertragsstaaten 
vereinbart sind, ein Mitglied der Schiedsstelle zu bestellen, so wird durch den ranghöchsten 
Funktionsträger des Zentrums für Steuerpolitik und -verwaltung der Organisation für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung, der nicht Staatsangehöriger eines der beiden Vertragsstaaten ist, im 
Namen dieser zuständigen Behörde ein Mitglied bestellt.  

(4) Versäumen es die beiden ersten Mitglieder der Schiedsstelle, in der Weise und innerhalb der 
Frist, die in Artikel 20 Absatz 2 des MLI genannt oder zwischen den zuständigen Behörden der 
Vertragsstaaten vereinbart sind, den Vorsitzenden zu bestellen, so wird der Vorsitzende durch den 
ranghöchsten Funktionsträger des Zentrums für Steuerpolitik und -verwaltung der Organisation für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung bestellt, der nicht Staatsangehöriger eines der beiden 
Vertragsstaaten ist. 

Artikel 21 (Vertraulichkeit von Schiedsverfahren) des MLI 

(1) Mitglieder der Schiedsstelle und höchstens drei Mitarbeiter je Mitglied (sowie vorgesehene 
Schiedsrichter, jedoch nur, soweit dies für die Überprüfung ihrer Fähigkeit zur Erfüllung der 
Voraussetzungen für eine Tätigkeit als Schiedsrichter erforderlich ist) gelten ausschließlich für die 
Anwendung dieses Teiles und dieses Abkommens sowie der innerstaatlichen Rechtsvorschriften der 
Vertragsstaaten in Bezug auf Informationsaustausch, Vertraulichkeit und Amtshilfe als Personen oder 
Behörden, an die Informationen weitergegeben werden dürfen. Informationen, welche die Schiedsstelle 
oder vorgesehene Schiedsrichter erhalten, sowie Informationen, welche die zuständigen Behörden von 
der Schiedsstelle erhalten, gelten als nach den Bestimmungen dieses Abkommens in Bezug auf 
Informationsaustausch und Amtshilfe ausgetauschte Informationen.  

(2) Die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten stellen sicher, dass Mitglieder der Schiedsstelle 
und ihre Mitarbeiter sich vor ihrem Tätigwerden im Rahmen eines Schiedsverfahrens schriftlich 
verpflichten, Informationen zum Schiedsverfahren im Einklang mit den in den Bestimmungen dieses 
Abkommens in Bezug auf Informationsaustausch und Amtshilfe beschriebenen und den im anwendbaren 
Recht der Vertragsstaaten vorgesehenen Vertraulichkeits- und Geheimhaltungspflichten zu behandeln. 

Artikel 22 (Regelung eines Falles vor Abschluss des Schiedsverfahrens) des MLI 

Für die Zwecke dieses Teiles und der Bestimmungen dieses Abkommens zur Regelung von Fällen 
durch Verständigung enden das Verständigungsverfahren und das Schiedsverfahren in Bezug auf einen 
Fall, wenn zu irgendeinem Zeitpunkt nach Stellung eines Schiedsantrags und vor Übermittlung des 
Schiedsspruchs an die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten durch die Schiedsstelle  

a) die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten den Fall durch Verständigung regeln oder 

b) die Person, die den Fall vorgelegt hat, den Schiedsantrag oder den Antrag auf ein 
Verständigungsverfahren zurückzieht. 

Absätze 1 und 5 des Artikels 23 (Art des Schiedsverfahrens) des MLI 
(Option 1 – endgültiger Regelungsvorschlag) 

(1) Soweit sich die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten nicht auf andere Vorschriften 
verständigen, gelten bei einem Schiedsverfahren nach diesem Teil folgende Vorschriften: 

a) Nachdem ein Fall einem Schiedsverfahren unterworfen wurde, legt die zuständige Behörde 
jedes Vertragsstaats der Schiedsstelle bis zu einem vereinbarten Tag einen Regelungsvorschlag vor, in 
dem alle noch offenen Fragen des Falles behandelt werden (unter Berücksichtigung aller zuvor zwischen 
den zuständigen Behörden der Vertragsstaaten in diesem Fall erzielten Verständigungsregelungen). Der 
Regelungsvorschlag ist für jede Berichtigung oder vergleichbare Frage des Falles auf die Festlegung 
bestimmter Geldbeträge (zum Beispiel von Einkünften oder Aufwendungen) oder, wenn angegeben, des 
höchsten aufgrund dieses Abkommens erhobenen Steuersatzes zu beschränken. Konnten die zuständigen 
Behörden der Vertragsstaaten in einem Fall über eine Frage betreffend die Voraussetzungen für die 
Anwendung einer Bestimmung dieses Abkommens (im Folgenden als „Schwellenfrage” bezeichnet) 
keine Verständigungsregelung erzielen, zum Beispiel darüber, ob eine natürliche Person eine ansässige 
Person ist oder ob eine Betriebsstätte besteht, so können die zuständigen Behörden alternative 
Regelungsvorschläge zu Fragen vorlegen, bei denen die Entscheidung von der Regelung dieser 
Schwellenfragen abhängt. 

b) Die zuständige Behörde jedes Vertragsstaats kann außerdem ein erläuterndes Positionspapier 
zur Prüfung durch die Schiedsstelle vorlegen. Jede zuständige Behörde, die einen Regelungsvorschlag 
oder ein erläuterndes Positionspapier vorlegt, übermittelt der anderen zuständigen Behörde bis zu dem 
Tag, bis zu dem der Regelungsvorschlag und das erläuternde Positionspapier vorgelegt werden müssen, 



  

  

eine Abschrift. Jede zuständige Behörde kann der Schiedsstelle außerdem bis zu einem vereinbarten Tag 
eine Erwiderung zu dem von der anderen zuständigen Behörde vorgelegten Regelungsvorschlag und 
erläuternden Positionspapier übermitteln. Der anderen zuständigen Behörde wird bis zu dem Tag, bis zu 
dem die Erwiderung vorgelegt werden muss, eine Abschrift davon übermittelt.  

c) Die Schiedsstelle wählt als Entscheidung einen der von den zuständigen Behörden in Bezug auf 
jede Frage und eventuelle Schwellenfragen vorgelegten Regelungsvorschläge für den Fall aus und 
nimmt in ihre Entscheidung keine Begründung oder sonstige Erläuterung auf. Der Schiedsspruch wird 
mit einfacher Mehrheit der Mitglieder der Schiedsstelle erlassen. Die Schiedsstelle übermittelt den 
zuständigen Behörden der Vertragsstaaten schriftlich ihre Entscheidung. Der Schiedsspruch hat keine 
Präzedenzwirkung.  

(5) Vor Beginn eines Schiedsverfahrens stellen die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten 
sicher, dass jede Person, die den Fall vorgelegt hat, und ihre Berater sich schriftlich verpflichten, im 
Laufe des Schiedsverfahrens von einer der zuständigen Behörden oder der Schiedsstelle erhaltene 
Informationen nicht an eine andere Person weiterzugeben. Das Verständigungsverfahren nach diesem 
Abkommen sowie das Schiedsverfahren nach diesem Teil enden in Bezug auf den Fall, wenn nach 
Stellung eines Schiedsantrags und vor Übermittlung des Schiedsspruchs an die zuständigen Behörden 
der Vertragsstaaten durch die Schiedsstelle eine Person, die den Fall vorgelegt hat, oder einer der Berater 
dieser Person erheblich gegen diese Erklärung verstößt. 

Artikel 25 (Kosten von Schiedsverfahren) des MLI 

In einem Schiedsverfahren nach diesem Teil werden die Vergütungen und Aufwendungen der 
Mitglieder der Schiedsstelle sowie sämtliche den Vertragsstaaten im Zusammenhang mit dem 
Schiedsverfahren entstandenen Kosten von den Vertragsstaaten in einer zwischen den zuständigen 
Behörden der Vertragsstaaten durch Verständigung zu regelnden Weise getragen. In Ermangelung einer 
entsprechenden Verständigungsregelung trägt jeder Vertragsstaat seine eigenen Aufwendungen und die 
seines bestellten Mitglieds der Schiedsstelle. Die Kosten des Vorsitzenden der Schiedsstelle und sonstige 
mit der Durchführung des Schiedsverfahrens verbundene Aufwendungen tragen die Vertragsstaaten zu 
gleichen Teilen. 

Absätze 2 und 3 des Artikels 26 (Vereinbarkeit) des MLI 

(2) Jede noch offene Frage, die sich aus einem Fall ergibt, der Gegenstand eines 
Verständigungsverfahrens ist und der anderenfalls in den Anwendungsbereich des in diesem Teil 
vorgesehenen Schiedsverfahrens fallen würde, wird nicht einem Schiedsverfahren unterworfen, wenn 
die Frage im Rahmen eines Falles zu betrachten ist, für den in Übereinstimmung mit einer zwei- oder 
mehrseitigen Übereinkunft, die für noch offene Fragen, die sich aus einem Fall ergeben, der Gegenstand 
eines Verständigungsverfahrens ist, ein obligatorisches verbindliches Schiedsverfahren vorsieht, bereits 
eine Schiedsstelle oder ein ähnliches Gremium eingerichtet wurde. 

(3) Dieser Teil berührt nicht die Erfüllung weiter reichender Verpflichtungen, die sich in Bezug auf 
das Schiedsverfahren für noch offene Fragen im Rahmen eines Verständigungsverfahrens aus anderen 
Übereinkünften, denen die Vertragsstaaten als Vertragsparteien angehören oder angehören werden, 
ergeben können. 

Absatz 2 Buchstabe a des Artikels 28 (Vorbehalte) des MLI 

Gemäß Artikel 28 Absatz 2 Buchstabe a des MLI bringt die Republik Österreich den nachstehenden 
Vorbehalt in Bezug auf die Art der Fälle an, die nach Teil VI einem Schiedsverfahren unterworfen 
werden können.  

Die Republik Österreich behält sich vor, Fälle, die die Anwendung ihrer in der Bundesabgabenordnung 
enthaltenen innerstaatlichen allgemeinen Missbrauchsregeln, insbesondere die §§ 21 und 22, zur Folge 
haben, vom Anwendungsbereich des Teiles VI auszunehmen. Dies gilt auch für alle nachträglichen 
Bestimmungen, mit denen diese Missbrauchsregeln ersetzt, abgeändert oder aktualisiert werden. Die 
Republik Österreich notifiziert dem Verwahrer alle derartigen nachträglichen Bestimmungen. 

Gemäß Artikel 28 Absatz 2 Buchstabe a des MLI bringt Kanada den nachstehenden Vorbehalt in 
Bezug auf die Art der Fälle an, die nach Teil VI einem Schiedsverfahren unterworfen werden können.  

1. Kanada behält sich vor, den Anwendungsbereich des Schiedsverfahrens auf folgende Angelegenheiten 
zu beschränken: 

 a) Angelegenheiten, welche sich aus Bestimmungen ergeben, die dem Artikel 4 (Ansässige Person) des 

OECD Musterabkommens ähnlich sind, aber nur insoweit, als sich diese Angelegenheit auf die 

Ansässigkeit einer natürlichen Person bezieht;  



  

  

  b) Angelegenheiten, welche sich aus Bestimmungen ergeben, die dem Artikel 5 (Betriebsstätte) des 

OECD Musterabkommens ähnlich sind; 

  c) Angelegenheiten, welche sich aus Bestimmungen ergeben, die dem Artikel 7 

(Unternehmensgewinne) des OECD Musterabkommens ähnlich sind; 

  d) Angelegenheiten, welche sich aus Bestimmungen ergeben, die dem Artikel 9 (Verbundene 

Unternehmen) des OECD Musterabkommens ähnlich sind; 

  e) Angelegenheiten, welche sich aus Bestimmungen ergeben, die dem Artikel 12 (Lizenzgebühren) des 

OECD Musterabkommens ähnlich sind, aber nur insoweit, als diese Bestimmung auf Transaktionen 

Anwendung finden könnte, die sich auf verbundene Unternehmen beziehen, auf die Bestimmungen, die 

dem Artikel 9 des OECD Musterabkommens ähnlich sind, Anwendung finden könnten; und 

  f) jede andere Bestimmung, auf die sich die Vertragsstaaten nachträglich im Wege eines diplomatischen 

Notenaustausches verständigt haben.  

2. Kanada behält sich vor, vom Anwendungsbereich des Schiedsverfahrens nach dem MLI 
Angelegenheiten auszuschließen, die vom Anwendungsbereich von Anti-Missbrauchsbestimmungen 
nach dem MLI, einem unter das MLI fallenden Steuerabkommens oder nach dem innerstaatlichen Recht 
eines der Vertragsstaaten erfasst sind. 

 

Artikel 26 

Informationsaustausch und Amtshilfe 

(1) Die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten tauschen die Informationen aus, die zur 
Durchführung dieses Abkommens oder zur Anwendung oder Durchsetzung des innerstaatlichen Rechts 
betreffend Steuern jeder Art und Bezeichnung, die für Rechnung der Vertragsstaaten erhoben werden, 
voraussichtlich erheblich sind, soweit die diesem Recht entsprechende Besteuerung nicht dem Abkommen 
widerspricht. Der Informationsaustausch ist durch Artikel 1 und 2 nicht eingeschränkt.  

(2) Alle Informationen, die ein Vertragsstaat nach Absatz 1 erhalten hat, sind ebenso geheim zu halten 
wie die auf Grund des innerstaatlichen Rechts dieses Staates beschafften Informationen und dürfen nur den 
Personen oder Behörden (einschließlich der Gerichte und Verwaltungsbehörden) zugänglich gemacht 
werden, die mit der Veranlagung oder Erhebung, der Vollstreckung oder Strafverfolgung, oder mit der 
Entscheidung von Rechtsmitteln hinsichtlich Steuern oder mit der Aufsicht darüber befasst sind. Diese 
Personen oder Behörden dürfen die Informationen nur für diese Zwecke verwenden. Sie dürfen die 
Informationen in einem öffentlichen Gerichtsverfahren oder in einer Gerichtsentscheidung offen legen.  

(3) Die Absätze 1 und 2 sind nicht so auszulegen, als verpflichteten sie einen Vertragsstaat,  

 a) Verwaltungsmaßnahmen durchzuführen, die von den Gesetzen und der Verwaltungspraxis dieses 
oder des anderen Vertragsstaats abweichen;  

 b) Informationen zu erteilen, die nach den Gesetzen oder im üblichen Verwaltungsverfahren dieses 
oder des anderen Vertragsstaats nicht beschafft werden können; oder  

 c) Informationen zu erteilen, die ein Handels-, Industrie-, Gewerbe- oder Berufsgeheimnis oder ein 
Geschäftsverfahren preisgeben würden oder deren Erteilung dem Ordre public widerspräche.  

(4) Ersucht ein Vertragsstaat gemäß diesem Artikel um Informationen, so nutzt der andere 
Vertragsstaat die ihm zur Verfügung stehenden Möglichkeiten zur Beschaffung der erbetenen 
Informationen, selbst wenn dieser andere Staat diese Informationen für seine eigenen steuerlichen Zwecke 
nicht benötigt. Die im vorhergehenden Satz enthaltene Verpflichtung unterliegt den Beschränkungen nach 
Absatz 3, wobei diese jedoch nicht so auszulegen sind, dass ein Vertragsstaat die Erteilung von 
Informationen nur deshalb ablehnen kann, weil er kein innerstaatliches Interesse an solchen Informationen 
hat.  

(5) Absatz 3 ist in keinem Fall so auszulegen, als könne ein Vertragsstaat die Erteilung von 
Informationen nur deshalb ablehnen, weil sich die Informationen bei einer Bank, einem sonstigen 
Kreditinstitut, einem Bevollmächtigten, Vertreter oder Treuhänder befinden oder weil sie sich auf das 
Eigentum an einer Person beziehen. 

(6) Die vorstehenden Absätze dieses Artikels finden in gleicher Weise auf Amtshilfeleistungen 
Anwendung, die nach den Verfahrensvorschriften eines gerichtlichen oder verwaltungsbehördlichen 
finanzstrafrechtlichen Ermittlungsverfahrens (einschließlich der Amtshilfe bei anhängigen 



  

  

Gerichtsverfahren in Steuersachen) erbracht werden. Ersuchen um Verhaftungen von Personen sind jedoch 
von diesem Abkommen nicht erfaßt. 

(7) Die Vertragsstaaten verpflichten sich, einander bei der Einbringung der Steuern insoweit Hilfe zu 
leisten, als dies erforderlich ist um sicherzustellen, daß die durch dieses Abkommen gewährte Entlastung 
von der Steuer eines Vertragsstaats nicht Personen zugutekommt, die hiezu nicht berechtigt sind, wobei 
vorausgesetzt wird, daß 

 a) der ersuchende Staat eine durch die zuständige Behörde beglaubigte Ausfertigung eines 
Dokumentes beibringt, in der ausdrücklich festgestellt wird, daß die darin aufscheinenden Beträge, 
für deren Einbringung das Einschreiten des anderen Staates begehrt wird, rechtskräftig festgesetzt 
und vollstreckbar sind; 

 b) ein Dokument, das gemäß diesem Absatz beigebracht wird, von dem ersuchten Staat gemäß seinen 
gesetzlichen Vorschriften als vollstreckbar erklärt wird. Es wird weiters bestimmt, daß dieses 
Dokument nach geltendem österreichischen Recht von den Finanzlandesdirektionen als 
vollstreckbar erklärt wird; 

 c) der ersuchte Staat bei der Vollstreckung nach den Rechtsvorschriften vorgeht, die für die 
Vollstreckung seiner eigenen gleichartigen Steuerforderungen vorgesehen sind, wobei jedoch die 
einzubringenden Steuerforderungen im ersuchten Staat nicht als bevorrechtete Forderungen 
behandelt werden. Der Antrag auf gerichtliche Vollstreckung wird in der Republik Österreich von 
der Finanzprokuratur oder von dem an ihrer Stelle zuständigen Finanzamt gestellt; und 

 d) Einwendungen gegen Bestand oder Höhe der Forderungen ausschließlich der Entscheidung durch 
die zuständige Stelle des ersuchenden Staates vorbehalten sind. 

Dieser Absatz verpflichtet keinen Vertragsstaat, Verwaltungsmaßnahmen durchzuführen, die von 
jenen abweichen, die bei der Einbringung der eigenen Steuern vorgenommen werden, oder die seiner 
Souveränität, Sicherheit, dem Ordre Public oder seinen wesentlichen Interessen widersprechen. 

Artikel 27 

Diplomatische und konsularische Beamte 

(1) Dieses Abkommen berührt nicht die steuerlichen Vorrechte, die den Mitgliedern diplomatischer 
und konsularischer Vertretungen nach den allgemeinen Regeln des Völkerrechts oder auf Grund besonderer 
Vereinbarungen zustehen. 

(2) Ungeachtet des Artikels 4 dieses Abkommens gilt eine natürliche Person, die Mitglied einer 
diplomatischen, konsularischen oder ständigen Vertretung eines Vertragstaates ist, die im anderen 
Vertragstaat oder in einem dritten Staat errichtet ist, für Zwecke dieses Abkommens als im Entsendestaat 
ansässig, wenn sie im Entsendestaat in bezug auf ihr weltweites Gesamteinkommen den gleichen 
steuerlichen Verpflichtungen unterliegt wie Ansässige des Entsendestaates. 

(3) Das Abkommen findet keine Anwendung auf Internationale Organisationen und deren Organe oder 
Beamte sowie auf Personen, die Mitglieder einer diplomatischen, konsularischen oder ständigen Vertretung 
eines dritten Staates sind und sich in einem Vertragstaat aufhalten, und die in diesem Staat in bezug auf die 
Besteuerung ihres weltweiten Gesamteinkommens nicht den gleichen steuerlichen Verpflichtungen 
unterworfen sind wie Ansässige dieses Staates. 

Artikel 28 

Sonstige Bestimmungen 

(1) Durch die Bestimmungen dieses Abkommens werden die Ansprüche auf Ausnahmen, 
Befreiungen, Abzüge, Steueranrechnungen oder andere Vergünstigungen, die zur Zeit oder künftig 

 a) durch die Gesetze eines der Vertragstaaten bei der Steuerfestsetzung dieses Vertragstaates oder 

 b) durch ein anderes Abkommen zwischen den Vertragstaaten eingeräumt werden, in keiner Weise 
beschränkt. 

(2) Keine Bestimmung dieses Abkommens ist so auszulegen, als hindere sie Kanada, Einkommensteile 
einer in Kanada ansässigen Person gemäß Abschnitt 91 des “Canadian Income Tax Act” zu besteuern. Auf 
Einkünfte aus einer in Österreich von einer ausländischen Tochtergesellschaft einer in Kanada ansässigen 
Person tatsächlich ausgeübten Geschäftstätigkeit oder auf Einkünfte aus einer sonst in Österreich 
tatsächlich ausgeübten Geschäftstätigkeit findet die vorstehend angeführte Bestimmung des kanadischen 
Rechts keine Anwendung. 

(3) Die zuständigen Behörden der Vertragstaaten dürfen zum Zweck der Anwendung des Abkommens 
unmittelbar miteinander verkehren. 



  

  

Der folgende Absatz 1 des Artikels 7 des MLI ist anzuwenden und geht den Bestimmungen dieses 
Abkommens vor:5 

ARTIKEL 7 DES MLI – VERHINDERUNG VON ABKOMMENSMISSBRAUCH 
(Principal Purposes Test) 

Ungeachtet der Bestimmungen dieses Abkommens wird eine Vergünstigung nach diesem 
Abkommen nicht für bestimmte Einkünfte oder Vermögenswerte gewährt, wenn unter Berücksichtigung 
aller maßgeblichen Tatsachen und Umstände die Feststellung gerechtfertigt ist, dass der Erhalt dieser 
Vergünstigung einer der Hauptzwecke einer Gestaltung oder Transaktion war, die unmittelbar oder 
mittelbar zu dieser Vergünstigung geführt hat, es sei denn, es wird nachgewiesen, dass die Gewährung 
dieser Vergünstigung unter diesen Umständen mit dem Ziel und Zweck der einschlägigen 
Bestimmungen dieses Abkommens im Einklang steht. 

 

Artikel 29 

Inkrafttreten 

(1) Dieses Abkommen soll ratifiziert und die Ratifikationsurkunden sollen in Ottawa ausgetauscht 
werden. 

(2) Dieses Abkommen tritt 60 Tage nach dem Austausch der Ratifikationsurkunden in Kraft, und seine 
Bestimmungen finden Anwendung: 

 a) hinsichtlich der im Abzugsweg an der Quelle eingehobenen Steuern auf alle Beträge, die am oder 
nach dem 1. Jänner des Kalenderjahres gezahlt werden, in dem die Ratifikationsurkunden 
ausgetauscht werden; und 

 b) hinsichtlich anderer Steuern für Steuerjahre, die am oder nach dem 1. Jänner des Kalenderjahres 
beginnen, in dem die Ratifikationsurkunden ausgetauscht werden. 

Artikel 30 

Außerkrafttreten 

Dieses Abkommen bleibt auf unbestimmte Zeit in Kraft, jedoch kann jeder der Vertragstaaten am oder 
vor dem 30. Juni eines jeden Kalenderjahres, das auf das Jahr, in dem die Ratifikationsurkunden 
ausgetauscht werden, folgt, das Abkommen schriftlich im diplomatischen Weg gegenüber dem anderen 
Vertragstaat kündigen; in diesem Fall findet das Abkommen keine Anwendung: 

 a) hinsichtlich der im Abzugsweg an der Quelle eingehobenen Steuern auf alle Beträge, die am oder 
nach dem 1. Jänner des Kalenderjahres gezahlt werden, das dem Kalenderjahr folgt, in dem die 
Kündigung erfolgt ist; und 

 b) hinsichtlich anderer Steuern für Steuerjahre, die am oder nach dem 1. Jänner des Kalenderjahres 
beginnen, das dem Kalenderjahr folgt, in dem die Kündigung erfolgt ist. 

 

ZU URKUND DESSEN haben die Bevollmächtigten der beiden Vertragstaaten das Abkommen 
unterzeichnet und mit Siegeln versehen. 
 

                                                           
5 Gemäß den Absätzen 1 und 3 des Artikels 35 des MLI ist Artikel 7 Absatz 1 des MLI in Bezug auf die Anwendung 

dieses Abkommens durch die Republik Österreich wirksam:  

a) bei den im Abzugsweg erhobenen Steuern auf Beträge, die nicht ansässigen Personen gezahlt oder 

gutgeschrieben werden, wenn das Ereignis, das zu diesen Steuern führt, am oder nach dem 1. Jänner 2020 

eintritt; und  

b) bei allen anderen durch die Republik Österreich erhobenen Steuern für Steuern, die für 

Veranlagungszeiträume erhoben werden, die am oder nach dem 1. Jänner 2021 beginnen; 

und, 

gemäß Artikel 35 Absatz 1 des MLI ist Artikel 7 Absatz 1 des MLI in Bezug auf die Anwendung dieses Abkommens 

durch Kanada wirksam:  

a) bei den im Abzugsweg erhobenen Steuern auf Beträge, die nicht ansässigen Personen gezahlt oder 

gutgeschrieben werden, wenn das Ereignis, das zu diesen Steuern führt, am oder nach dem 1. Jänner 2020 

eintritt; und  

b) bei allen anderen durch Kanada erhobenen Steuern für Steuern, die für Veranlagungszeiträume erhoben 

werden, die am oder nach dem 1. Juni 2020 beginnen. 

 



  

  

GESCHEHEN zu Wien, am 9. Dezember 1976 in zweifacher Ausfertigung in deutscher, englischer 
und französischer Sprache, wobei alle drei Texte gleicherweise authentisch sind. 

 

Für die Republik Österreich:      Für Kanada: 

Dr. Alfred Twaroch e.h.      Thomas Carter e.h. 

 
AUSLEGUNGSPROTOKOLL 

Im Zeitpunkt der Unterzeichnung dieses zweiten Protokolls (des „Protokolls“) zur Abänderung des 

am 9. Dezember 1976 unterzeichneten und durch ein erstes am 15. Juni 1999 unterzeichnetes Protokoll 

abgeänderten Abkommens zwischen der Republik Österreich und Kanada zur Vermeidung der 

Doppelbesteuerung und zur Verhinderung der Steuerumgehung bei den Steuern vom Einkommen und vom 

Vermögen, sind die Gefertigten übereingekommen, dass die folgenden Bestimmungen einen integrierenden 

Bestandteil des Abkommens bilden.  

1. Es besteht Einvernehmen, dass die zuständige Behörde des Vertragsstaats, der um Informationen 

ersucht („ersuchender“ Staat), der zuständigen Behörde des Vertragsstaats, der um Erteilung der 

Informationen ersucht wird („ersuchter“ Staat), zur Darstellung der voraussichtlichen Erheblichkeit der 

Auskünfte die folgenden Informationen zur Verfügung stellt, wenn diese ein Auskunftsersuchen gemäß 

dem Abkommen stellt:  

a) die Bezeichnung der Person, der die Ermittlung oder Untersuchung gilt;  

b) eine Stellungnahme betreffend die erbetenen Auskünfte einschließlich der Art und der Form, in der der 

ersuchende Staat die Auskünfte vom ersuchten Staat erhalten möchte;  

c) den steuerlichen Zweck, für den um die Auskünfte ersucht wird;  

d) die Gründe für die Annahme, dass die erbetenen Auskünfte dem ersuchten Staat vorliegen oder sich im 

Besitz oder in der Verfügungsmacht einer Person im Hoheitsbereich des ersuchten Staates befinden;  

e) den Namen und die Anschrift von Personen, soweit bekannt, in deren Besitz sich die erbetenen 

Auskünfte vermutlich befinden; und  

f) eine Erklärung, dass der ersuchende Staat alle ihm in seinem eigenen Gebiet zur Verfügung stehenden 

Maßnahmen zur Einholung der Auskünfte ausgeschöpft hat, ausgenommen solche, die 

unverhältnismäßig große Schwierigkeiten mit sich bringen würden.  

2. Es besteht Einvernehmen darüber, dass der Maßstab der „voraussichtlichen Erheblichkeit“ für einen 

Informationsaustausch in Steuersachen im weitest möglichen Umfang sorgen soll und gleichzeitig 

klarstellen soll, dass Vertragsstaaten nicht frei sind Maßnahmen, die lediglich der Beweisausforschung 

(„fishing expeditions“) dienen, zu unternehmen oder Auskünfte zu erbeten, die wahrscheinlich für die 

steuerliche Situation eines bestimmten Steuerpflichtigen nicht erheblich sind. Während Absatz 1 dieses 

Protokolls wichtige administrative Voraussetzungen enthält, die dazu dienen sollen sicherzustellen, dass 

keine Maßnahmen, die lediglich der Beweisausforschung dienen („fishing expeditions“) unternommen 

werden, müssen die Unterabsätze (a) bis (f) von Absatz 1 großzügig ausgelegt werden, um sicherzustellen, 

dass eine effektiver Informationsaustausch nicht beeinträchtigt wird.  

3. Es besteht Einvernehmen darüber, dass Artikel 26 Absatz 5 des Abkommens die Vertragsstaaten 

nicht dazu verpflichtet, Informationen auf automatischer oder spontaner Basis auszutauschen.  

 

ZU URKUND DESSEN haben die hiezu von den jeweiligen Regierungen gehörig bevollmächtigten 

Unterfertigten dieses Protokoll unterzeichnet.  

 

GESCHEHEN zu Wien, am 9. März 2012, in zweifacher Ausfertigung, jede in deutscher, englischer, und 

französischer Sprache, wobei jeder Text gleichermaßen authentisch ist.  

 

Für die Republik Österreich:       Für Kanada:  

Andreas Schieder m.p.        John Barrett m.p.  
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BUNDESGESETZBLATT 
FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH 

Jahrgang 2013 Ausgegeben am 1. August 2013 Teil III 

208. Zweites Protokoll zur Abänderung des am 9. Dezember 1976 in Wien unterzeichneten 
Abkommens zwischen der Republik Österreich und Kanada zur 
Vermeidung der Doppelbesteuerung und zur Verhinderung der 
Steuerumgehung bei den Steuern vom Einkommen und vom Vermögen in 
der Fassung des am 15. Juni 1999 in Wien unterzeichneten Protokolls 

 (NR: GP XXIV RV 1738 AB 1780 S. 157. BR: AB 8735 S. 809.) 

208. 

Der Nationalrat hat beschlossen: 
Der Abschluss des gegenständlichen Staatsvertrages wird gemäß Art. 50 Abs. 1 Z 1 B-VG 

genehmigt. 

Zweites Protokoll zur Abänderung des am 9. Dezember 1976 in Wien unterzeichneten 
Abkommens zwischen der Republik Österreich und Kanada zur Vermeidung der 

Doppelbesteuerung und zur Verhinderung der Steuerumgehung bei den Steuern vom 
Einkommen und vom Vermögen in der Fassung des am 15. Juni 1999 in Wien 

unterzeichneten Protokolls 
 

[Protokoll in deutscher Sprachfassung siehe Anlagen] 
[Protokoll in englischer Sprachfassung siehe Anlagen] 
[Protokoll in französischer Sprachfassung siehe Anlagen] 

 
Die Mitteilungen gemäß Art. 2 des Protokolls wurden am 19. Juli 2012 bzw. 11. Juli 2013 

abgegeben; das Protokoll tritt gemäß derselben Bestimmung mit 1. Oktober 2013 in Kraft. 

Faymann 



 

 

ZWEITES PROTOKOLL 

 

ZUR ABÄNDERUNG DES  

AM 9. DEZEMBER 1976 IN WIEN UNTERZEICHNETEN  

ABKOMMENS ZWISCHEN DER REPUBLIK ÖSTERREICH UND KANADA  

ZUR VERMEIDUNG DER DOPPELBESTEUERUNG UND ZUR VERHINDERUNG DER 

STEUERUMGEHUNG  

BEI DEN STEUERN VOM EINKOMMEN UND VOM VERMÖGEN  

IN DER FASSUNG  

DES AM 15. JUNI 1999 IN WIEN UNTERZEICHNETEN PROTOKOLLS  

 

 

 

 

 

 

Die Republik Österreich und Kanada,  

 

von dem Wunsch geleitet, das am 9. Dezember 1976 in Wien unterzeichnete Abkommen 

zwischen der Republik Österreich und Kanada zur Vermeidung der Doppelbesteuerung und zur 

Verhinderung der Steuerumgehung bei den Steuern vom Einkommen und vom Vermögen1 in 

der Fassung des am 15. Juni 1999 in Wien unterzeichneten Protokolls (im Folgenden 

„Abkommen“ genannt) abzuändern,  

 

Sind wie folgt übereingekommen: 

                                                    
1 Kundgemacht in BGBl. Nr. 77/1981 idF BGBl. III Nr. 2/2001. 
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Artikel 1 

 

1. Die Absätze 1, 2 und 3 des Artikels 26 des Abkommens werden aufgehoben und durch die 

folgenden Absätze 1, 2, 3, 4 und 5 ersetzt und die bestehenden Absätze 4 und 5 werden in 

Absatz 6 und 7 umnummeriert: 

 

„1. Die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten tauschen die Informationen aus, die zur 

Durchführung dieses Abkommens oder zur Anwendung oder Durchsetzung des innerstaatlichen 

Rechts betreffend Steuern jeder Art und Bezeichnung, die für Rechnung der Vertragsstaaten 

erhoben werden, voraussichtlich erheblich sind, soweit die diesem Recht entsprechende 

Besteuerung nicht dem Abkommen widerspricht. Der Informationsaustausch ist durch Artikel 1 

und 2 nicht eingeschränkt.  

 

2.  Alle Informationen, die ein Vertragsstaat nach Absatz 1 erhalten hat, sind ebenso 

geheim zu halten wie die auf Grund des innerstaatlichen Rechts dieses Staates beschafften 

Informationen und dürfen nur den Personen oder Behörden (einschließlich der Gerichte und 

Verwaltungsbehörden) zugänglich gemacht werden, die mit der Veranlagung oder Erhebung, 

der Vollstreckung oder Strafverfolgung, oder mit der Entscheidung von Rechtsmitteln 

hinsichtlich Steuern oder mit der Aufsicht darüber befasst sind. Diese Personen oder Behörden 

dürfen die Informationen nur für diese Zwecke verwenden. Sie dürfen die Informationen in 

einem öffentlichen Gerichtsverfahren oder in einer Gerichtsentscheidung offen legen.  

 

3.  Die Absätze 1 und 2 sind nicht so auszulegen, als verpflichteten sie einen Vertragsstaat, 

 a) Verwaltungsmaßnahmen durchzuführen, die von den Gesetzen und der 

Verwaltungspraxis dieses oder des anderen Vertragsstaats abweichen; 

 b) Informationen zu erteilen, die nach den Gesetzen oder im üblichen 

Verwaltungsverfahren dieses oder des anderen Vertragsstaats nicht beschafft werden können; 

oder 

 c) Informationen zu erteilen, die ein Handels-, Industrie-, Gewerbe- oder 

Berufsgeheimnis oder ein Geschäftsverfahren preisgeben würden oder deren Erteilung dem 

Ordre public widerspräche.  

 

4.  Ersucht ein Vertragsstaat gemäß diesem Artikel um Informationen, so nutzt der andere 

Vertragsstaat die ihm zur Verfügung stehenden Möglichkeiten zur Beschaffung der erbetenen 

Informationen, selbst wenn dieser andere Staat diese Informationen für seine eigenen 
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steuerlichen Zwecke nicht benötigt. Die im vorhergehenden Satz enthaltene Verpflichtung 

unterliegt den Beschränkungen nach Absatz 3, wobei diese jedoch nicht so auszulegen sind, 

dass ein Vertragsstaat die Erteilung von Informationen nur deshalb ablehnen kann, weil er kein 

innerstaatliches Interesse an solchen Informationen hat.  

 

5.  Absatz 3 ist in keinem Fall so auszulegen, als könne ein Vertragsstaat die Erteilung von 

Informationen nur deshalb ablehnen, weil sich die Informationen bei einer Bank, einem 

sonstigen Kreditinstitut, einem Bevollmächtigten, Vertreter oder Treuhänder befinden oder weil 

sie sich auf das Eigentum an einer Person beziehen.“ 

 

 

Artikel 2 

 

Die Vertragsstaaten teilen einander auf diplomatischem Weg mit, dass alle rechtlichen 

Voraussetzungen für das Inkrafttreten dieses Protokolls abgeschlossen sind. Das Protokoll tritt 

am ersten Tag des dritten Monats in Kraft, der dem Zeitpunkt des Empfanges der späteren der 

oben genannten Mitteilungen folgt. Die Bestimmungen des Protokolls finden Anwendung auf 

alle Steuerzeiträume, die am oder nach dem 1. Jänner des Kalenderjahres beginnen, das dem 

Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Protokolls folgt oder wenn es keinen Steuerzeitraum gibt, 

hinsichtlich aller Steuerforderungen, die am oder nach dem 1. Jänner des Kalenderjahres 

entstehen, das dem Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Protokolls folgt.  

 

ZU URKUND DESSEN haben die hiezu von den jeweiligen Regierungen gehörig 

bevollmächtigten Unterfertigten dieses Protokoll unterzeichnet.  

 

GESCHEHEN zu Wien, am 9. März 2012, in zweifacher Ausfertigung, jede in 

deutscher, englischer und französischer Sprache, wobei jeder Text gleichermaßen authentisch 

ist.  

 

Für die Republik Österreich: Für Kanada: 

 

Andreas Schieder m.p.     John Barrett m.p. 
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AUSLEGUNGSPROTOKOLL 

 

Im Zeitpunkt der Unterzeichnung dieses zweiten Protokolls (des „Protokolls“) zur Abänderung 

des am 9. Dezember 1976 unterzeichneten und durch ein erstes am 15. Juni 1999 

unterzeichnetes Protokoll abgeänderten Abkommens zwischen der Republik Österreich und 

Kanada zur Vermeidung der Doppelbesteuerung und zur Verhinderung der Steuerumgehung bei 

den Steuern vom Einkommen und vom Vermögen, sind die Gefertigten übereingekommen, dass 

die folgenden Bestimmungen einen integrierenden Bestandteil des Abkommens bilden. 

 

 

1.  Es besteht Einvernehmen, dass die zuständige Behörde des Vertragsstaats, der um 

Informationen ersucht („ersuchender“ Staat), der zuständigen Behörde des Vertragsstaats, der 

um Erteilung der Informationen ersucht wird („ersuchter“ Staat), zur Darstellung der 

voraussichtlichen Erheblichkeit der Auskünfte die folgenden Informationen zur Verfügung 

stellt, wenn diese ein Auskunftsersuchen gemäß dem Abkommen stellt: 

 a) die Bezeichnung der Person, der die Ermittlung oder Untersuchung gilt; 

 b) eine Stellungnahme betreffend die erbetenen Auskünfte einschließlich der Art und 

der Form, in der der ersuchende Staat die Auskünfte vom ersuchten Staat erhalten möchte; 

 c) den steuerlichen Zweck, für den um die Auskünfte ersucht wird; 

 d) die Gründe für die Annahme, dass die erbetenen Auskünfte dem ersuchten Staat 

vorliegen oder sich im Besitz oder in der Verfügungsmacht einer Person im Hoheitsbereich des 

ersuchten Staates befinden; 

 e) den Namen und die Anschrift von Personen, soweit bekannt, in deren Besitz sich die 

erbetenen Auskünfte vermutlich befinden; und 

 f) eine Erklärung, dass der ersuchende Staat alle ihm in seinem eigenen Gebiet zur 

Verfügung stehenden Maßnahmen zur Einholung der Auskünfte ausgeschöpft hat, 

ausgenommen solche, die unverhältnismäßig große Schwierigkeiten mit sich bringen würden. 

 

2. Es besteht Einvernehmen darüber, dass der Maßstab der „voraussichtlichen Erheblichkeit“ für 

einen Informationsaustausch in Steuersachen im weitest möglichen Umfang sorgen soll und 

gleichzeitig klarstellen soll, dass Vertragsstaaten nicht frei sind Maßnahmen, die lediglich der 

Beweisausforschung („fishing expeditions“) dienen, zu unternehmen oder Auskünfte zu erbeten, 

die wahrscheinlich für die steuerliche Situation eines bestimmten Steuerpflichtigen nicht 

erheblich sind. Während Absatz 1 dieses Protokolls wichtige administrative Voraussetzungen 

enthält, die dazu dienen sollen sicherzustellen, dass keine Maßnahmen, die lediglich der 

Beweisausforschung dienen („fishing expeditions“) unternommen werden, müssen die 
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Unterabsätze (a) bis (f) von Absatz 1 großzügig ausgelegt werden, um sicherzustellen, dass eine 

effektiver Informationsaustausch nicht beeinträchtigt wird. 

 

3. Es besteht Einvernehmen darüber, dass Artikel 26 Absatz 5 des Abkommens die 

Vertragsstaaten nicht dazu verpflichtet, Informationen auf automatischer oder spontaner Basis 

auszutauschen. 

 

ZU URKUND DESSEN haben die hiezu von den jeweiligen Regierungen gehörig 

bevollmächtigten Unterfertigten dieses Protokoll unterzeichnet.  

 

 

GESCHEHEN zu Wien, am 9. März 2012, in zweifacher Ausfertigung, jede in 

deutscher, englischer, und französischer Sprache, wobei jeder Text gleichermaßen authentisch 

ist.  

 

 

Für die Republik Österreich: Für Kanada: 

 

Andreas Schieder m.p. John Barrett m.p. 
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SECOND PROTOCOL AMENDING THE CONVENTION  

BETWEEN THE REPUBLIC OF AUSTRIA  

AND  

CANADA  

FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF 

FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND ON CAPITAL, 

DONE AT VIENNA ON 9 DECEMBER 1976, AS AMENDED BY THE PROTOCOL 

DONE AT VIENNA ON 15 JUNE 1999  

 

 

 

 

THE REPUBLIC OF AUSTRIA AND CANADA; 

 

DESIRING to amend the Convention between the Republic of Austria and Canada for 

the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes 

on Income and on Capital, done at Vienna on 9 December 1976, as amended by the Protocol 

done at Vienna on 15 June 1999 ("the Convention"), 

 

HAVE AGREED as follows: 
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Article 1 

 

   Paragraphs 1, 2 and 3 of Article 26 of the Convention shall be deleted and replaced by 

the following paragraphs 1, 2, 3, 4 and 5 and paragraphs 4 and 5 shall be renumbered 6 and 7 

respectively:  

 

“1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information 

as is foreseeably relevant for carrying out the provisions of this Convention or to the 

administration or enforcement of the domestic laws concerning taxes of every kind and 

description imposed on behalf of the Contracting States, insofar as the taxation 

thereunder is not contrary to the Convention. The exchange of information is not 

restricted by Articles 1 and 2.  

 

2. Any information received under paragraph 1 by a Contracting State shall be treated as 

secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State 

and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative 

bodies) concerned with the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in 

respect of, the determination of appeals in relation to taxes, or the oversight of the above. 

Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may 

disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions. 

 

3. In no case shall the provisions of paragraphs 1 and 2 be construed so as to impose on a 

Contracting State the obligation 

 (a) to carry out administrative measures at variance with the laws and the 

administrative practice of that or of the other Contracting State; 

 (b) to supply information that is not obtainable under the laws or in the normal 

course of the administration of that or of the other Contracting State; or 

 (c) to supply information that would disclose any trade, business, industrial, 

commercial or professional secret or trade process, or information, the disclosure of 

which would be contrary to public policy (ordre public). 

 

4. If information is requested by a Contracting State in accordance with this Article, 

the other Contracting State shall use its information gathering measures to obtain the 

requested information, even though that other State may not need such information for its 
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own tax purposes. The obligation contained in the preceding sentence is subject to the 

limitations of paragraph 3 but in no case shall such limitations be construed to permit a 

Contracting State to decline to supply information solely because it has no domestic 

interest in such information. 

 

5. In no case shall the provisions of paragraph 3 be construed to permit a Contracting 

State to decline to supply information solely because the information is held by a bank, 

other financial institution, nominee or person acting in an agency or a fiduciary capacity 

or because it relates to ownership interests in a person.” 

 

Article 2 

 

The Contracting States shall notify one another through diplomatic channels that all legal 

procedures for the entry into force of this Protocol have been completed. The Protocol shall 

enter into force on the first day of the third month following the date of the receipt of the later 

of the notifications. The provisions of this Protocol shall have effect with regard to taxable 

periods beginning on or after 1 January of the calendar year following the year of the entry 

into force of this Protocol. If there is no taxable period, the provisions shall have effect with 

regard to all charges to tax arising on or after 1 January of the calendar year following the 

year of the entry into force of this Protocol. 

 

 

IN WITNESS whereof the undersigned, duly authorised thereto, by their respective 

Governments, have signed this Protocol. 

 

  

 

 DONE in duplicate at Vienna, this 9th day of March 2012, each in the German, English 

and French languages, all the texts being equally authentic.  

 

For the Republic of Austria:       For Canada: 

 

Andreas Schieder m.p.  John Barrett m.p. 
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INTERPRETATIVE PROTOCOL 

 

At the time of signing of the Second Protocol amending the Convention between the Republic 

of Austria and Canada for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal 

Evasion with respect to Taxes on Income and on Capital, done at Vienna on 9 December 

1976, as amended by the Protocol done at Vienna on 15 June 1999, the undersigned have 

agreed upon the following provisions which shall be an integral part of the aforementioned 

Convention. 

 

1. It is understood that the competent authority of the Contracting State requesting 

information (the “applicant State”) shall provide the following information to the competent 

authority of the Contracting State requested to provide information (the “requested State”) 

when making a request for information under the Convention to demonstrate the foreseeable 

relevance of the information to the request: 

 

(a)  the identity of the person under examination or investigation; 

 

(b)  a statement of the information sought including its nature and the form in which the 

applicant State wishes to receive the information from the requested State; 

 

(c)  the tax purpose for which the information is sought; 

 

(d)  grounds for believing that the information requested is held in the requested State or 

is in the possession or control of a person within the jurisdiction of the requested State; 

 

(e)  to the extent known, the name and address of any person believed to be in 

possession of the requested information; and 

 

(f)  a statement that the applicant State has pursued all means available in its own 

territory to obtain the information, except those that would give rise to disproportionate 

difficulties. 

 

2.  It is understood that the standard of “foreseeable relevance” is intended to provide for 

exchange of information in tax matters to the widest possible extent and, at the same time, to 
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clarify that Contracting States are not at liberty to engage in “fishing expeditions” or to 

request information that is unlikely to be relevant to the tax affairs of a given taxpayer. While 

paragraph 1 of this Protocol contains important procedural requirements that are intended to 

ensure that fishing expeditions do not occur, subparagraphs (a) through (f) of paragraph 1 

nevertheless need to be interpreted liberally in order not to frustrate effective exchange of 

information.  

 

3.   It is understood that paragraph 5 of Article 26 of the Convention does not require the 

Contracting States to exchange information on a spontaneous or automatic basis. 

 

IN WITNESS whereof the undersigned, duly authorised thereto by their respective 

Governments, have signed this Interpretative Protocol. 

 

 DONE in duplicate at Vienna, this 9th day of March 2012, each in the German, English 

and French languages, each version being equally authentic. 

 

 

For the Republic of Austria:       For Canada: 

 

Andreas Schieder m.p.        John Barrett m.p. 
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DEUXIÈME PROTOCOLE  MODIFIANT LA CONVENTION 
 

ENTRE 
 

LA RÉPUBLIQUE D’AUTRICHE 
 

ET 
 

LE CANADA  
 

TENDANT À ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET À PRÉVENIR 
 

L’ÉVASION FISCALE EN MATIÈRE D’IMPÔTS SUR LE REVENU 
 

ET SUR LA FORTUNE, 
 

FAITE À VIENNE LE 9 DÉCEMBRE 1976 ET MODIFIÉE PAR LE PROTOCOLE 
 

FAIT À VIENNE LE 15 JUIN 1999 
 
 
 
 
 

 LA RÉPUBLIQUE D’AUTRICHE ET LE CANADA, 
 
 DÉSIREUX de modifier la Convention entre la République d’Autriche et le Canada 

tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur 

le revenu et sur la fortune, faite à Vienne le 9 décembre 1976 et modifiée par le Protocole fait 

à Vienne le 15 juin 1999 (« la Convention »), 

 
 SONT CONVENUS des dispositions suivantes : 
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Article 1 
 

 Les paragraphes 1, 2 et 3 de l’article 26 de la Convention sont supprimés et remplacés 

par les paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5 suivants, et les paragraphes 4 et 5 deviennent respectivement 

les paragraphes 6 et 7 : 

 

 « 1.  Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements 

vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention 

ou pour l’administration ou l’application de la législation interne relative aux impôts de 

toute nature ou dénomination perçus pour le compte des États contractants, dans la 

mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la Convention. L’échange de 

renseignements n’est pas restreint par les articles l et 2. 

 

 2.  Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par un État contractant sont 

tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la 

législation interne de cet État et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y 

compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le 

recouvrement des impôts, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par 

les décisions sur les recours relatifs à ces impôts ou par le contrôle de ce qui précède. 

Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent 

révéler ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des 

jugements. 

 

 3.  Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées 

comme imposant à un État contractant l’obligation : 

 

a)  de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa 

pratique administrative ou à celles de l’autre État contractant; 

b)  de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa 

législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles 

de l’autre État contractant; 

c)  de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel 

ou professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la 

communication serait contraire à l’ordre public. 
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 4.  Si des renseignements sont demandés par un État contractant conformément au 

présent article, l’autre État contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir 

les renseignements demandés, même s’il n’en a pas besoin à ses propres fins fiscales. 

L’obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au 

paragraphe 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d’empêcher un État contractant de 

communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas 

d’intérêt pour lui dans le cadre national. 

 

 5.  En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme 

permettant à un État contractant de refuser de communiquer des renseignements 

uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement 

financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire ou 

parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété dans une personne. » 

 

Article 2 

 

 Les États contractants se notifient l’un à l’autre, par la voie diplomatique, 

l’accomplissement des procédures juridiques requises pour l’entrée en vigueur du présent 

Protocole. Le Protocole entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la date de 

réception de la dernière de ces notifications. Les dispositions du présent Protocole sont 

applicables à l’égard des exercices fiscaux commençant le ou après le 1
er janvier de l’année 

civile suivant celle de l’entrée en vigueur du présent Protocole. À défaut d’exercice fiscal, ces 

dispositions sont applicables à l’égard des toutes les obligations fiscales prenant naissance le 

ou après le 1er janvier de l’année civile suivant celle de l’entrée en vigueur du présent 

Protocole. 
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EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leur gouvernement 

respectif, ont signé le présent Protocole. 

 

FAIT en double exemplaire à  Vienne ,  ce  9  jour  de  mars  2012 , en langues  

allemande, anglaise et française chaque version faisant également foi. 

 
 
Pour la République d’Autriche : 
 
Andreas Schieder m.p. 

Pour le Canada : 
 
John Barrett m.p. 
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PROTOCOLE INTERPRÉTATIF 
 

Au moment de procéder à la signature du Deuxième protocole modifiant la Convention entre 

la République d’Autriche et le Canada tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir 

l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, faite à Vienne le 

9 décembre 1976 et modifiée par le Protocole fait à Vienne le 15 juin 1999, les soussignés 

sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la Convention 

susmentionnée : 

 

1. Il est entendu que l’autorité compétente de l’État contractant qui demande les 

renseignements (l’« État requérant ») fournit les renseignements suivants à l’autorité 

compétente de l’État contractant auquel les renseignements sont demandés (l’« État requis ») 

lorsqu’elle présente une demande de renseignements en vertu de la Convention, afin de 

démontrer la pertinence vraisemblable des renseignements demandés : 

 

 a) l’identité de la personne faisant l’objet d’un contrôle ou d’une enquête; 

 

 b) les indications concernant les renseignements recherchés, notamment leur nature et 

la forme sous laquelle l’État requérant souhaite recevoir les renseignements de l’État 

requis; 

 

 c) le but fiscal dans lequel les renseignements sont demandés; 

 

 d) les raisons qui donnent à penser que les renseignements demandés sont détenus sur 

le territoire de l’État requis ou sont en la possession ou sous le contrôle d'une personne 

relevant de la compétence de l’État requis; 

 

 e) dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse de toute personne dont il y a 

lieu de penser qu'elle est en possession des renseignements demandés; et 

 

 f) une déclaration précisant que l’État requérant a utilisé pour obtenir les 

renseignements tous les moyens disponibles sur son propre territoire, hormis ceux qui 

susciteraient des difficultés disproportionnées. 
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2. Il est entendu que la norme de « pertinence vraisemblable » a pour but d’assurer un 

échange de renseignements en matière fiscale qui soit le plus large possible tout en indiquant 

clairement qu’il n’est pas loisible aux États contractants « d’aller à la pêche aux 

renseignements » ou de demander des renseignements dont il est peu probable qu’ils soient 

pertinents pour élucider les affaires fiscales d’un contribuable déterminé. Bien que le 

paragraphe 1 du présent Protocole contienne d’importantes exigences de procédure qui ont 

pour but d’empêcher la « pêche aux renseignements », les alinéas a) à f) du  paragraphe 1 

doivent néanmoins être interprétés libéralement de façon à ne pas nuire à l’échange effectif de 

renseignements. 

 

3. Il est entendu que le paragraphe 5 de l’article 26 de la Convention n’oblige pas les États 

contractants à procéder à un échange de renseignements de manière spontanée ou 

automatique. 

 

 

 

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leur gouvernement 

respectif, ont signé le présent Protocole Interprétatif. 

 

 

FAIT en double exemplaire à  Vienne ,  ce  9  jour  de  mars  2012 , en langues  

allemande, anglaise et française, chaque version faisant également foi. 

 
 
 
Pour la République d’Autriche : 
 
Andreas Schieder m.p. 

Pour le Canada : 
 
John Barrett m.p. 
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BUNDESGESETZBLATT
FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH

Jahrgang 2001 Ausgegeben am 11. Jänner 2001 Teil III

2. Protokoll zur Abänderung des am 9. Dezember 1976 in Wien unterzeichneten Abkommens
zwischen der Republik Österreich und Kanada zur Vermeidung der Doppel-
besteuerung und zur Verhinderung der Steuerumgehung bei den Steuern vom
Einkommen und vom Vermögen
(NR: GP XXI RV 71 AB 242 S. 33. BR: AB 6192 S. 667.)

2.

Der Nationalrat hat beschlossen:

Der Abschluss des nachstehenden Staatsvertrages wird genehmigt.

PROTOKOLL
ZUR ABÄNDERUNG DES AM 9. DEZEMBER 1976 IN WIEN UNTERZEICHNETEN
ABKOMMENS ZWISCHEN DER REPUBLIK ÖSTERREICH UND KANADA ZUR
VERMEIDUNG DER DOPPELBESTEUERUNG UND ZUR VERHINDERUNG DER

STEUERUMGEHUNG BEI DEN STEUERN VOM EINKOMMEN UND VOM
VERMÖGEN

Die Republik Österreich und Kanada,

Von dem Wunsche geleitet, das am 9. Dezember 1976 in Wien unterzeichnete Abkommen zwischen
der Republik Österreich und Kanada zur Vermeidung der Doppelbesteuerung und zur Verhinderung der
Steuerumgehung bei den Steuern vom Einkommen und vom Vermögen *) (im folgenden als
„Abkommen“ bezeichnet) abzuändern,

Haben folgendes vereinbart:

Artikel I

1. Artikel 10 Absatz 2 des Abkommens wird aufgehoben und durch die folgende Bestimmung ersetzt:
„2. Diese Dividenden dürfen jedoch auch in dem Vertragsstaat, in dem die die Dividenden zahlende

Gesellschaft ansässig ist, nach dem Recht dieses Staates besteuert werden; die Steuer darf aber,
wenn der Nutzungsberechtigte der Dividenden eine in dem anderen Vertragsstaat ansässige
Person ist, nicht übersteigen:
a) 5 vom Hundert des Bruttobetrags der Dividenden, wenn der Nutzungsberechtigte eine Gesell-

schaft ist, die unmittelbar oder mittelbar mindestens 10 vom Hundert der Stimmrechte der die
Dividenden zahlenden Gesellschaft kontrolliert, ausgenommen Dividenden, die eine in Kanada
ansässige Investmentgesellschaft, welche nichtansässigen Personen gehört, zahlt; und

b) 15 vom Hundert des Bruttobetrags der Dividenden in allen anderen Fällen.
Dieser Absatz berührt nicht die Besteuerung der Gesellschaft in bezug auf die Gewinne, aus
denen die Dividenden gezahlt werden.“

2. Artikel 10 Absatz 6 des Abkommens wird aufgehoben und durch die folgende Bestimmung ersetzt:
„6. Ungeachtet aller sonstigen Bestimmungen dieses Abkommens darf ein Vertragsstaat jene

Erträgnisse einer Gesellschaft, die den in diesem Staat gelegenen Betriebstätten zugerechnet
werden können, oder die Veräußerung von in diesem Staat gelegenem unbeweglichen Vermögen
durch eine gewerblich tätige Grundstücksgesellschaft, einer Zusatzsteuer unterwerfen, die neben
jener Steuer erhoben wird, der die Erträgnisse einer Gesellschaft unterliegen, die in diesem Staat
ansässig ist; diese Zusatzsteuer darf jedoch den nach Absatz 2 lit. a begrenzten Betrag jener

*) Kundgemacht in BGBl. Nr. 77/1981
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Erträgnisse nicht übersteigen, die in den vorhergehenden Steuerjahren keiner solchen
Zusatzsteuer unterworfen wurden. Im Sinne dieser Bestimmung bedeutet der Ausdruck
„Erträgnisse“:
a) die Erträgnisse, die auf die Veräußerung von solchem in diesem Staat gelegenem unbe-

weglichen Vermögen entfallen und von diesem Staat nach Artikel 6 oder nach Artikel 13
Absatz 1 besteuert werden dürfen; und

b) die Gewinne eines Jahres und der vorhergehenden Jahre, die den in diesem Staat gelegenen
Betriebstätten in Übereinstimmung mit Artikel 7 zugerechnet werden können (einschließlich
der in Artikel 13 Absatz 2 bezeichneten Gewinne aus der Veräußerung von Vermögen, das
Betriebsvermögen dieser Betriebstätten ist), nach Abzug nachstehender Beträge:

i) Unternehmensverluste, die diesen Betriebstätten in dem betreffenden Jahr und vorher-
gehenden Jahren zugerechnet werden können (einschließlich Verluste aus der Veräuße-
rung von Vermögen, das Betriebsvermögen dieser Betriebstätten ist);

ii) alle Steuern, die in diesem Staat von solchen Gewinnen erhoben werden, ausgenommen
die in diesem Absatz genannte Zusatzsteuer;

iii) die in diesem Staat reinvestierten Gewinne, sofern die Ermittlung des Abzugsbetrages
nach den bestehenden gesetzlichen Bestimmungen dieses Staates in der jeweils geltenden,
die allgemeinen Grundsätze hiervon nicht ändernden Fassung über die Berechnung des
Abzugs bei Vermögensinvestitionen in diesem Staat erfolgt; und

iv) fünfhunderttausend kanadische Dollar (500 000 $) oder den Gegenwert in der Währung
der Republik Österreich, vermindert um alle nach dieser Bestimmung
A) von der Gesellschaft oder
B) von einer mit ihr verbundenen Person im Zusammenhang mit der gleichen oder einer

ähnlichen wie der von der Gesellschaft ausgeübten Tätigkeit
abgezogenen Beträge.“

Artikel II

1. Artikel 11 Absatz 2 des Abkommens wird aufgehoben und durch die folgende Bestimmung ersetzt:

„2. Diese Zinsen dürfen jedoch auch in dem Vertragsstaat, aus dem sie stammen, nach dem Recht
dieses Staates besteuert werden; die Steuer darf aber, wenn der Nutzungsberechtigte der Zinsen
eine im anderen Vertragsstaat ansässige Person ist, 10 vom Hundert des Bruttobetrags der Zinsen
nicht übersteigen.“

2. Dem Artikel 11 Absatz 7 des Abkommens werden die neuen lit. e und f wie folgt hinzugefügt:

„e) Zinsen, die aus einem Vertragsstaat stammen und an eine im anderen Vertragsstaat ansässige Per-
son gezahlt werden, die ausschließlich für Zwecke der Verwaltung oder der Erbringung von
Leistungen einer oder mehrerer Pensionskassen oder sonstiger Vorsorgeeinrichtungen für
Arbeitnehmer errichtet wurde und unterhalten wird, dürfen im erstgenannten Staat nicht besteuert
werden, sofern

i) die ansässige Person der Nutzungsberechtigte der Zinsen ist und allgemein von der
Besteuerung im anderen Staat ausgenommen ist, und

ii) die Zinsen nicht aus einer gewerblichen Tätigkeit oder von einer verbundenen Person
bezogen werden;

f) Zinsen, die aus einem Vertragsstaat stammen, dürfen nur im anderen Vertragsstaat besteuert
werden, wenn:

i) der Empfänger ein Unternehmen des anderen Staates und der Nutzungsberechtigte der Zinsen
ist und

ii) die Zinsen von diesem Unternehmen an ein Unternehmen des erstgenannten Staates für
Schulden gezahlt werden, die anläßlich des Kaufes von Waren oder gewerblichen,
kaufmännischen oder wissenschaftlichen Ausrüstungen auf Kredit entstanden sind, außer bei
einem Geschäft oder Schuldverhältnis zwischen verbundenen Personen.“

Artikel III

Artikel 12 Absätze 2 und 3 des Abkommens werden aufgehoben und durch die folgende Bestimmung
ersetzt:

„2. Diese Lizenzgebühren dürfen jedoch auch in dem Vertragsstaat, aus dem sie stammen, nach dem
Recht dieses Staates besteuert werden; die Steuer darf aber, wenn der Nutzungsberechtigte der
Lizenzgebühren eine im anderen Vertragsstaat ansässige Person ist, 10 vom Hundert des
Bruttobetrags der Lizenzgebühren nicht übersteigen.
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3. Ungeachtet des Absatzes 2 dürfen
a) Lizenzgebühren für Urheberrechte und andere ähnliche Vergütungen für die Herstellung oder

Wiedergabe literarischer, schauspielerischer, musikalischer oder sonstiger künstlerischer
Werke (ausgenommen Lizenzgebühren für kinematographische Filme und Lizenzgebühren für
auf Film, Videobändern oder anderen Mitteln der Wiedergabe enthaltene Aufzeichnungen für
das Fernsehen) und

b) Lizenzgebühren für die Benutzung oder für das Recht auf Benutzung von Software für
datenverarbeitende Anlagen oder von Patenten sowie für die Mitteilung gewerblicher,
kaufmännischer oder wissenschaftlicher Erfahrungen (ausgenommen Informationen, die im
Zusammenhang mit einem Miet- oder Franchise-Vertrag zur Verfügung gestellt werden),

die aus einem Vertragsstaat stammen und an eine im anderen Vertragsstaat ansässige Person ge-
zahlt werden, die der Nutzungsberechtigte der Lizenzgebühren ist, nur im anderen Staat besteuert
werden.“

Artikel IV

1. Artikel 13 Absatz 4 des Abkommens wird aufgehoben und durch die folgende Bestimmung ersetzt:

„4. Gewinne, die eine in einem Vertragsstaat ansässige Person aus der Veräußerung von
a) Anteilen (ausgenommen Anteile, die an einer in einem Vertragsstaat anerkannten Börse

notieren), die zu einer wesentlichen Beteiligung am Kapital einer Gesellschaft gehören und
deren Wert überwiegend auf im anderen Staat gelegenem unbeweglichen Vermögen beruht,
oder

b) wesentlichen Beteiligungen an einer Personengesellschaft oder einem Trust, deren Wert
überwiegend auf im anderen Staat gelegenem unbeweglichen Vermögen beruht,

bezieht, dürfen im anderen Staat besteuert werden. Im Sinne dieses Absatzes umfaßt der
Ausdruck „unbewegliches Vermögen“ die in lit. a genannten Anteile an einer Gesellschaft oder
die in lit. b genannten Beteiligungen an einer Personengesellschaft oder einem Trust; er umfaßt
jedoch kein Vermögen, ausgenommen Mietgrundstücke, in denen die Tätigkeit der Gesellschaft,
der Personengesellschaft oder des Trusts ausgeübt wird.“

2. Dem Artikel 13 des Abkommens wird ein neuer Absatz 7 wie folgt hinzugefügt:

„7. Wird eine natürliche Person, die in einem Vertragsstaat nicht mehr ansässig ist und unmittelbar
nach Beendigung der Ansässigkeit in diesem Staat im anderen Vertragsstaat ansässig wird, für
Besteuerungszwecke im erstgenannten Staat so behandelt, als habe sie Vermögen veräußert, und
wird sie in diesem Staat auf Grund dessen besteuert, so ist diese Person berechtigt, für
Besteuerungszwecke im anderen Staat so behandelt zu werden, als hätte sie, unmittelbar bevor sie
in diesem Staat ansässig wurde, das Vermögen zu einem Betrag verkauft und rückgekauft, der
dem seinerzeitigen üblichen Marktpreis entspricht.“

Artikel V

Artikel 26 des Abkommens wird aufgehoben und durch die folgende Bestimmung ersetzt:

„Artikel 26

Informationsaustausch und Amtshilfe

1. Die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten tauschen die Informationen aus, die zur Durch-
führung dieses Abkommens oder des innerstaatlichen Rechts der Vertragsstaaten betreffend die
unter das Abkommen fallenden Steuern maßgeblich sind, soweit die diesem Recht entsprechende
Besteuerung nicht dem Abkommen widerspricht. Die Durchführung der Bestimmungen des
innerstaatlichen Rechts der Vertragsstaaten betreffend Steuern schließt auch finanzstrafrechtliche
Erhebungen in bezug auf Finanzvergehen, die sich auf die unter dieses Abkommen fallenden
Steuern beziehen, ein. Die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten können einen regelmäßigen
Informationsaustausch vereinbaren. Der Informationsaustausch ist durch Artikel 1 nicht einge-
schränkt. Alle Informationen, die ein Vertragsstaat erhalten hat, sind ebenso geheimzuhalten wie
die auf Grund des innerstaatlichen Rechts dieses Staates beschafften Informationen und dürfen
nur den Personen oder Behörden (einschließlich der Gerichte und der Verwaltungsbehörden)
zugänglich gemacht werden, die mit der Veranlagung oder Erhebung, der Vollstreckung oder
Strafverfolgung oder mit der Entscheidung von Rechtsmitteln in bezug auf Steuern befaßt sind.
Diese Personen oder Behörden dürfen die Informationen nur für diese Zwecke verwenden. Sie
dürfen die Informationen in einem öffentlichen Gerichtsverfahren oder in einer Gerichtsent-
scheidung offenlegen.

III    4
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2. Absatz 1 ist nicht so auszulegen, als verpflichte er einen Vertragsstaat,
a) Verwaltungsmaßnahmen durchzuführen, die von den Gesetzen und der Verwaltungspraxis

dieses oder des anderen Vertragsstaats abweichen;
b) Informationen zu erteilen, die nach den Gesetzen oder im üblichen Verwaltungsverfahren

dieses oder des anderen Vertragsstaats nicht beschafft werden können; oder
c) Informationen zu erteilen, die ein Handels-, Industrie-, Gewerbe- oder Berufsgeheimnis oder

ein Geschäftsverfahren preisgeben würden oder deren Erteilung dem Ordre public wider-
spräche.

3. Ersucht ein Vertragsstaat gemäß diesem Artikel um Informationen, so wird der andere
Vertragsstaat die Informationen, auf die sich das Ersuchen bezieht, auf die gleiche Weise
einholen, als handle es sich dabei um die eigenen Steuern, auch wenn der andere Staat zu diesem
Zeitpunkt die Informationen nicht benötigt. Über besonderes Ersuchen der zuständigen Behörde
eines Vertragsstaats bemüht sich die zuständige Behörde des anderen Vertragsstaats,
Informationen nach diesem Artikel in gewünschter Form zur Verfügung zu stellen, wie etwa
qualifizierte Zeugenaussagen (depositions of witnesses) und Kopien unredigierter Original-
dokumente (einschließlich Bücher, Papiere, Erklärungen, Aufzeichnungen, Konten oder Schrift-
stücke), und zwar im gleichen Umfang, wie diese Aussagen und Dokumente nach den Gesetzen
und der Verwaltungspraxis des anderen Staates in bezug auf seine eigenen Steuern beschafft
werden können.

4. Die vorstehenden Absätze dieses Artikels finden in gleicher Weise auf Amtshilfeleistungen
Anwendung, die nach den Verfahrensvorschriften eines gerichtlichen oder verwaltungsbehörd-
lichen finanzstrafrechtlichen Ermittlungsverfahrens (einschließlich der Amtshilfe bei anhängigen
Gerichtsverfahren in Steuersachen) erbracht werden. Ersuchen um Verhaftungen von Personen
sind jedoch von diesem Abkommen nicht erfaßt.

5. Die Vertragsstaaten verpflichten sich, einander bei der Einbringung der Steuern insoweit Hilfe zu
leisten, als dies erforderlich ist um sicherzustellen, daß die durch dieses Abkommen gewährte
Entlastung von der Steuer eines Vertragsstaats nicht Personen zugutekommt, die hiezu nicht
berechtigt sind, wobei vorausgesetzt wird, daß
a) der ersuchende Staat eine durch die zuständige Behörde beglaubigte Ausfertigung eines

Dokumentes beibringt, in der ausdrücklich festgestellt wird, daß die darin aufscheinenden
Beträge, für deren Einbringung das Einschreiten des anderen Staates begehrt wird,
rechtskräftig festgesetzt und vollstreckbar sind;

b) ein Dokument, das gemäß diesem Absatz beigebracht wird, von dem ersuchten Staat gemäß
seinen gesetzlichen Vorschriften als vollstreckbar erklärt wird. Es wird weiters bestimmt, daß
dieses Dokument nach geltendem österreichischen Recht von den Finanzlandesdirektionen als
vollstreckbar erklärt wird;

c) der ersuchte Staat bei der Vollstreckung nach den Rechtsvorschriften vorgeht, die für die
Vollstreckung seiner eigenen gleichartigen Steuerforderungen vorgesehen sind, wobei jedoch
die einzubringenden Steuerforderungen im ersuchten Staat nicht als bevorrechtete
Forderungen behandelt werden. Der Antrag auf gerichtliche Vollstreckung wird in der
Republik Österreich von der Finanzprokuratur oder von dem an ihrer Stelle zuständigen
Finanzamt gestellt; und

d) Einwendungen gegen Bestand oder Höhe der Forderungen ausschließlich der Entscheidung
durch die zuständige Stelle des ersuchenden Staates vorbehalten sind.

Dieser Absatz verpflichtet keinen Vertragsstaat, Verwaltungsmaßnahmen durchzuführen, die von
jenen abweichen, die bei der Einbringung der eigenen Steuern vorgenommen werden, oder die
seiner Souveränität, Sicherheit, dem Ordre Public oder seinen wesentlichen Interessen wider-
sprechen.“

Artikel VI

1. Dieses Protokoll bedarf der Ratifikation; die Ratifikationsurkunden werden so bald wie möglich
ausgetauscht.

2. Das Protokoll tritt 60 Tage nach dem Austausch der Ratifikationsurkunden in Kraft und seine
Bestimmungen finden Anwendung

a) hinsichtlich der an der Quelle einbehaltenen Steuern auf Beträge, die nichtansässigen Personen
am oder nach dem ersten Tag des zweiten Monats gezahlt oder gutgeschrieben werden, welches
jenem folgt, in dem das Protokoll in Kraft tritt; und

b) hinsichtlich der sonstigen Steuern auf Steuerjahre, die am oder nach dem ersten Tag des zweiten
Monats beginnen, welches jenem folgt, in dem das Protokoll in Kraft tritt.
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ZU URKUND DESSEN haben die hiezu gehörig bevollmächtigten Unterfertigten dieses Protokoll
unterzeichnet.

GESCHEHEN ZU Wien, am 15. Juni 1999, in zwei Urschriften, jede in deutscher, englischer und
französischer Sprache, wobei jede Fassung gleichermaßen authentisch ist.

Für die Republik Österreich:
Woschnagg m. p.

Für Kanada:
Dubois m. p.

PROTOCOL
AMENDING THE CONVENTION BETWEEN THE REPUBLIC OF AUSTRIA AND

CANADA FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE
PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME
AND ON CAPITAL, SIGNED AT VIENNA ON THE 9TH DAY OF DECEMBER 1976

The Republic of Austria and Canada,

Desiring to amend the Convention between the Republic of Austria and Canada for the avoidance of
double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on capital, signed at
Vienna on the 9th day of December 1976 (hereinafter referred to as “the Convention”),

Have agreed as follows:

Article I

1. Paragraph 2 of Article 10 of the Convention shall be deleted and replaced by the following:

“2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the
dividends is a resident and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the
dividends is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed
(a) except in the case of dividends paid by a non-resident-owned investment corporation that is a

resident of Canada, 5 per cent of the gross amount of the dividends if the beneficial owner is a
company that controls directly or indirectly at least 10 per cent of the voting power in the
company paying the dividends; and

(b) 15 per cent of the gross amount of the dividends, in all other cases.
The provisions of this paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the
profits out of which the dividends are paid.”

2. Paragraph 6 of Article 10 of the Convention shall be deleted and replaced by the following:

“6. Notwithstanding any provision in this Convention, a Contracting State may impose on the earnings of
a company attributable to permanent establishments in that State, or on the alienation of immovable
property situated in that State by a company carrying on a trade in immovable property, tax in
addition to the tax which would be chargeable on the earnings of a company that is a resident of that
State, provided that the rate of such additional tax so imposed shall not exceed the percentage
limitation provided for under subparagraph (a) of paragraph 2 of the amount of such earnings which
have not been subjected to such additional tax in previous taxation years. For the purpose of this
provision, the term “earnings” means:
(a) the earnings attributable to the alienation of such immovable property situated in that State as

may be taxed by that State under the provisions of Article 6 or of paragraph 1 of Article 13;
and

(b) the profits attributable to such permanent establishments in that State (including gains from
the alienation of property forming part of the business property, referred to in paragraph 2 of
Article 13, of such permanent establishments) in accordance with Article 7 in a year and
previous years after deducting therefrom:

(i) business losses attributable to such permanent establishments (including losses from the
alienation of property forming part of the business property of such permanent
establishments) in such year and previous years,

(ii) all taxes chargeable in that State on such profits, other than the additional tax referred to
herein,
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(iii) the profits reinvested in that State, provided that the amount of such deduction shall be
determined in accordance with the existing provisions of the laws of that State, as they
may be amended from time to time without changing the general principle hereof,
regarding the computation of the allowance in respect of investment in property in that
State, and

(iv) five hundred thousand Canadian dollars (500 000 $) or its equivalent in the currency of
the Republic of Austria, less any amount deducted
(A) by the company, or
(B) by a person related thereto from the same or a similar business as that carried on by

the company
under this clause.”

Article II

1. Paragraph 2 of Article 11 of the Convention shall be deleted and replaced by the following:

“2. However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises and according to
the laws of that State, but if the beneficial owner of the interest is a resident of the other Contracting
State, the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the interest.”

2. New subparagraphs (e) and (f) shall be added to paragraph 7 of Article 11 of the Convention as follows:

“(e) interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State which
was constituted and is operated exclusively to administer or provide benefits under one or more
pension, retirement or other employee benefits plans shall not be taxable in the first-mentioned
State provided that
(i) the resident is the beneficial owner of the interest and is generally exempt from tax in the

other State, and
(ii) the interest is not derived from carrying on a trade or a business or from a related person;

(f) interest arising in a Contracting State shall be taxable only in the other Contracting State if:
(i) the recipient is an enterprise of that other State and is the beneficial owner of the interest, and

(ii) the interest is paid with respect to indebtedness arising from the sale on credit, by that
enterprise, of any merchandise or industrial, commercial or scientific equipment to an
enterprise of the first-mentioned State, except where the sale or indebtedness is between related
persons.”

Article III

Paragraphs 2 and 3 of Article 12 of the Convention shall be deleted and replaced by the following:

“2. However, such royalties may also be taxed in the Contracting State in which they arise and according
to the laws of that State, but if the beneficial owner of the royalties is a resident of the other
Contracting State, the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the royalties.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2
(a) copyright royalties and other like payments in respect of the production or reproduction of

any literary, dramatic, musical or other artistic work (but not including royalties in respect of
motion picture films nor royalties in respect of works on film or videotape or other means of
reproduction for use in connection with television broadcasting), and

(b) royalties for the use of, or the right to use, computer software or any patent or for information
concerning industrial, commercial or scientific experience (but not including any such
information provided in connection with a rental or franchise agreement)

arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State who is the
beneficial owner of the royalties shall be taxable only in that other State.”

Article IV

1. Paragraph 4 of Article 13 of the Convention shall be deleted and replaced by the following:

“4. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of
(a) shares (other than shares listed on an approved stock exchange in a Contracting State)

forming part of a substantial interest in the capital stock of a company the value of which
shares is derived principally from immovable property situated in the other State, or

(b) a substantial interest in a partnership or trust, the value of which is derived principally from
immovable property situated in that other State,

may be taxed in that other State. For the purposes of this paragraph, the term “immovable
property” includes the shares of a company referred to in subparagraph (a) or an interest in a
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partnership or trust referred to in subparagraph (b) but does not include any property, other than
rental property, in which the business of the company, partnership or trust is carried on.”

2. A new paragraph 7 shall be added to Article 13 of the Convention as follows:

“7. Where an individual who ceases to be a resident of a Contracting State, and immediately thereafter
becomes a resident of the other Contracting State, is treated for the purposes of taxation in the first-
mentioned State as having alienated a property and is taxed in that State by reason thereof, the
individual may elect to be treated for the purposes of taxation in the other State as if the individual
had, immediately before becoming a resident of that State, sold and repurchased the property for an
amount equal to its fair market value at that time.”

Article V

Article 26 of the Convention shall be deleted and replaced by the following:

“Article 26

Exchange of Information and Administrative Assistance

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is relevant for
carrying out the provisions of this Convention or of the domestic laws in the Contracting States
concerning taxes covered by the Convention insofar as the taxation thereunder is not contrary to the
Convention. The carrying out of provisions of the domestic laws of the Contracting State concerning
taxes includes penal investigations with regard to fiscal offenses relating to taxes covered by the
Convention. The competent authorities of the Contracting States may agree on information which
shall be furnished on a regular basis. The exchange of information is not restricted by Article 1. Any
information received by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as
information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or
authorities (including courts and administrative bodies) involved in the assessment or collection of,
the enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to taxes. Such
persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the
information in public court proceedings or in judicial decisions.

2. In no case shall the provisions of paragraph 1 be construed so as to impose on a Contracting State the
obligation
(a) to carry out administrative measures at variance with the laws and the administrative practice

of that or of the other Contracting State;
(b) to supply information that is not obtainable under the laws or in the normal course of the

administration of that or of the other Contracting State; or
(c) to supply information that would disclose any trade, business, industrial, commercial or

professional secret or trade process, or information, the disclosure of which would be contrary
to public policy (ordre public).

3. If information is requested by a Contracting State in accordance with this Article, the other
Contracting State shall obtain the information to which the request relates in the same way as if its
own taxation were involved, even though the other State does not, at that time, need such information.
If specifically requested by the competent authority of a Contracting State, the competent authority of
the other Contracting State shall endeavour to provide information under this Article in the form
requested, such as depositions of witnesses and copies of unedited original documents (including
books, papers, statements, records, accounts or writings), to the same extent such depositions and
documents can be obtained under the laws and administrative practices of that other State with respect
to its own taxes.

4. The preceding paragraphs of this Article shall likewise apply to assistance carried out under penal
investigation procedures carried out by either judicial (including assistance in respect of pending
judicial proceedings in tax matters) or administrative bodies. However, requests for arrests of persons
are not covered by the Convention.

5. The Contracting States undertake to lend each other support and assistance in the collection of taxes
to the extent necessary to ensure that relief granted by the Convention from taxation imposed by a
Contracting State does not enure to the benefit of persons not entitled thereto, provided that:
(a) the requesting State shall produce a copy of a document certified by its competent authority

specifying that the sums referred to for the collection of which it is requesting the intervention of
the other State, are finally due and enforceable;

(b) a document produced in accordance with the provisions of this paragraph shall be rendered
enforceable with the laws of the requested State. It is specified that under current Austrian
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legislation, such documents must be rendered enforceable by the Regional Finance
Directorates (Finanzlandesdirektionen);

(c) the requested State shall effect recovery in accordance with the rules governing the recovery
of similar tax debts of its own; however, tax debts to be recovered shall not be regarded as
privileged debts in the requested State. In the Republic of Austria, judicial execution shall be
requested by the Finanzprokuratur or by the finance office delegated to act on his behalf; and

(d) appeals concerning the existence or amount of the debt shall lie only to the competent tribunal
of the requesting State.

The provisions of this paragraph shall not impose upon either Contracting State the obligation to
carry out administrative measures different from those used in the collection of its own taxes, or
which would be contrary to its sovereignty, security, public policy or its essential interests.”

Article VI

1. This Protocol shall be ratified and the instruments of ratification shall be exchanged as soon as
possible.

2. The Protocol shall enter into force 60 days after the exchange of the instruments of ratification and its
provisions shall have effect:

(a) in respect of tax withheld at the source on amounts paid or credited to non-residents, on or after
the first day of the second month following that in which the Protocol enters into force, and

(b) in respect of other tax, for taxation years beginning on or after the first day of the second month
following that in which the Protocol enters into force.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorized to that effect, have signed this Protocol.

DONE at Vienna, this 15 day of June, 1999, in duplicate, in the German, English, and French languages,
each version being equally authentic.

For the Republic of Austria:
Woschnagg m.p.

For Canada:
Dubois m.p.

PROTOCOLE
MODIFIANT LA CONVENTION ENTRE LA RÉPUBLIQUE D’AUTRICHE ET LE
CANADA TENDANT À ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET À PRÉVENIR
L’ÉVASION FISCALE EN MATIÈRE D’IMPÔTS SUR LE REVENU ET SUR LA

FORTUNE, SIGNÉE À VIENNE LE 9 DÉCEMBRE 1976

La République d’Autriche et le Canada,

Désireux de modifier la Convention entre la République d’Autriche et le Canada tendant à éviter les
doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à
Vienne le 9 décembre 1976 (ci-après dénommée «la Convention»),

Sont convenus des dispositions suivantes:

Article I

1. Le paragraphe 2 de l’article 10 de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit:

«2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’État contractant dont la société qui paie les
dividendes est un résident, et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des
dividendes est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder:
a) sauf dans le cas de dividendes payés par une société qui est une société de placements appartenant

à des non résidents et qui est un résident du Canada, 5 p. 100 du montant brut des dividendes si le
bénéficiaire effectif est une société qui contrôle directement ou indirectement au moins 10 p. 100
des droits de vote de la société qui paie les dividendes; et

b) 15 p. 100 du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.
Les dispositions du présent paragraphe n’affectent pas l’imposition de la société au titre des
bénéfices qui servent au paiement des dividendes.»
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2. Le paragraphe 6 de l’article 10 de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit:
«6. Nonobstant toute disposition de la présente Convention, un État contractant peut percevoir, sur les

revenus d’une société imputables aux établissements stables dans cet État, ou à l’égard des revenus
qu’une société qui exerce une activité dans le domaine des biens immobiliers tire de l’aliénation de
biens immobiliers situés dans cet État, un impôt qui s’ajoute à l’impôt qui serait applicable aux
revenus d’une société qui est un résident de cet État, pourvu que le taux de cet impôt additionnel ainsi
établi n’excède pas la limitation en pourcentage, prévue à l’alinéa a) du paragraphe 2, du montant des
revenus qui n’ont pas été assujettis audit impôt additionnel au cours des années d’imposition
précédentes. Au sens de la présente disposition, le terme «revenus» désigne:
a) les revenus imputables à l’aliénation de tels biens immobiliers situés dans cet État qui sont

imposables dans cet État en vertu des dispositions de l’article 6 ou du paragraphe 1 de l’article 13;
et

b) les bénéfices imputables auxdits établissements stables situés dans cet État (y compris les gains
visés au paragraphe 2 de l’article 13 provenant de l’aliénation de biens faisant partie de l’actif de
tels établissements stables) conformément à l’article 7, pour l’année ou pour les années antérieures,
après en avoir déduit:

i) les pertes d’entreprise imputables auxdits établissements stables (y compris les pertes
provenant de l’aliénation de biens faisant partie de l’actif de tels établissements stables),
pour ladite année et pour les années antérieures,

ii) tous les impôts applicables dans cet État auxdits bénéfices, autres que l’impôt additionnel
visé au présent paragraphe,

iii) les bénéfices réinvestis dans cet État, pourvu que le montant de cette déduction soit établi
conformément aux dispositions existantes de la législation de cet État, telles qu’elles
peuvent être modifiées sans en changer le principe général, concernant le calcul de
l’allocation relative aux investissements dans des biens situés dans cet État; et

iv) cinq cent mille dollars canadiens (500 000 $) ou son équivalent en monnaie de la
République d’Autriche, moins tout montant déduit
A) par la société, ou
B) par une personne qui lui est associée, en raison d’une entreprise identique ou analogue

à celle exercée par la société
en vertu de la présente clause.»

Article II
1. Le paragraphe 2 de l’article 11 de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit:

«2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’État contractant d’où ils proviennent et selon la
législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l’autre État
contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder l0 p. 100 du montant brut des intérêts.»

2. Les nouveaux alinéas e) et f) sont ajoutés au paragraphe 7 de l’article 11 de la Convention comme suit:
«e) les intérêts provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant, qui a

été constitué et est exploité exclusivement aux fins d’administrer ou de fournir des prestations en
vertu d’un ou de plusieurs régimes de pension, de retraite ou d’autres prestations aux employés,
ne sont pas imposables dans le premier État pourvu que:

i) le résident en soit le bénéficiaire effectif et soit généralement exonéré d’impôt dans l’autre
État, et

ii) les intérêts ne proviennent pas de l’exercice d’une activité industrielle ou commerciale ou
d’une personne liée;

f) les intérêts provenant d’un État contractant ne sont imposables que dans l’autre État contractant
si:

i) la personne qui reçoit les intérêts est une entreprise de cet autre État qui en est le bénéficiaire
effectif, et

ii) les intérêts sont payés à l’égard d’une dette résultant de la vente à crédit, par cette entreprise,
de marchandises ou d’un équipement industriel, commercial ou scientifique à une entreprise
du premier État, sauf si la vente ou la dette est faite par des personnes liées avec elle.»

Article III
Les paragraphes 2 et 3 de l’article 12 de la Convention sont supprimés et remplacés par ce qui suit:

«2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’État contractant d’où elles proviennent et selon
la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l’autre État
contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. 100 du montant brut des redevances.
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3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2,
a) les redevances à titre de droits d’auteur et autres rémunérations similaires concernant la production

ou la reproduction d’une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou autre oeuvre artistique (à
l’exclusion des redevances concernant les films cinématographiques et des redevances concernant
les oeuvres enregistrées sur films ou bandes magnétoscopiques ou autres moyens de reproduction
destinés à la télédiffusion), et

b) les redevances pour l’usage ou la concession de l’usage d’un logiciel d’ordinateur ou d’un brevet
ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel,
commercial ou scientifique (à l’exclusion de toute information fournie dans le cadre d’un contrat
de location ou de franchisage),

provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant qui en est le
bénéficiaire effectif, ne sont imposables que dans cet autre État.»

Article IV

1. Le paragraphe 4 de l’article 13 de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit:

«4. Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation:
a) d’actions (autres que des actions inscrites à une bourse de valeurs approuvée dans un État

contractant) faisant partie d’une participation substantielle dans le capital d’une société dont la
valeur des actions est principalement tirée de biens immobiliers situés dans l’autre État; ou

b) d’une participation substantielle dans une société de personnes ou une fiducie dont la valeur est
principalement tirée de biens immobiliers situés dans cet autre État,

sont imposables dans cet autre État. Au sens du présent paragraphe, l’expression „biens
immobiliers“ comprend les actions d’une société visée à l’alinéa a) ou une participation dans une
société de personnes ou une fiducie visée à l’alinéa b) mais ne comprend pas les biens, autres que
les biens locatifs, dans lesquels la société, la société de personnes ou la fiducie exerce son
activité.»

2. Un nouveau paragraphe 7 est ajouté à l’article 13 de la Convention somme suit:

«7. Lorsqu’une personne physique qui, immédiatement après avoir cessé d’être un résident d’un État
contractant, devient un résident de l’autre État contractant est considérée aux fins d’imposition dans le
premier État comme ayant aliéné un bien et est imposée dans cet État en raison de cette aliénation,
elle peut choisir, aux fins d’imposition dans l’autre État, d’être considérée comme ayant vendu et
racheté, immédiatement avant de devenir un résident de cet État, le bien pour un montant égal à sa
juste valeur marchande à ce moment.»

Article V

L’article 26 de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit:

«Article 26

Échange de renseignements et assistance administrative

1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements pertinents à
l’application des dispositions de la présente Convention ou de celles de la législation interne des États
contractants relative aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l’imposition qu’elle
prévoit n’est pas contraire à la Convention. L’application des dispositions de la législation interne des
États contractants relative aux impôts comprend les enquêtes pénales à l’égard d’infractions liées aux
impôts visés par la Convention. Les autorités compétentes des États contractants s’entendent sur les
renseignements qui seront échangés périodiquement. L’échange de renseignements n’est pas restreint
par l’article 1. Les renseignements reçus par un État contractant sont tenus secrets de la même
manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont
communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs)
concernées par l’établissement ou par le recouvrement des impôts, par les procédures ou poursuites
concernant les impôts, ou les décisions sur les recours relatifs aux impôts. Ces personnes ou autorités
n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours
d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État
contractant l’obligation:
a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou

à celles de l’autre État contractant;
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b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le
cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre État contractant;

c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou
un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre
public.

3. Lorsqu’un État contractant demande des renseignements en conformité avec le présent article, l’autre
État contractant obtient les renseignements relatifs à cette demande de la même façon que si ses
propres impôts étaient en jeu même si cet autre État n’a pas besoin, à ce moment, de ces
renseignements. Si la demande de l’autorité compétente d’un État contractant le requiert
expressément, l’autorité compétente de l’autre État contractant s’efforce de fournir les renseignements
demandés en vertu du présent article sous la forme requise, telles les dépositions de témoins ou les
copies de documents originaux non altérés (incluant livres, états, registres, comptes ou écrits), dans la
mesure où ces dépositions ou documents peuvent être obtenus sur la base de la législation ou dans le
cadre de la pratique administrative relative aux impôts de cet autre État.

4. Les paragraphes précédents du présent article s’appliquent également à l’assistance faisant suite aux
enquêtes pénales effectuées soit par des organismes judiciaires (y compris l’assistance en matière de
poursuites en instance en matière fiscale), soit par des organismes administratifs. Toutefois, les
demandes d’arrestation de personnes ne sont pas visées par la Convention.

5. Les États contractants conviennent de se prêter mutuellement appui et assistance pour le
recouvrement des impôts dans la mesure nécessaire pour assurer que les réductions, prévues par la
Convention, de l’impôt prélevé dans un État contractant ne soient obtenues par des personnes qui n’y
ont pas droit, pourvu que:
a) l’État requérant produise une copie d’un document certifié par son autorité compétente spécifiant

que les sommes y indiquées pour le recouvrement desquelles il demande l’intervention de l’autre
État sont définitivement dues et exécutoires;

b) un document produit conformément aux dispositions du présent paragraphe soit rendu exécutoire
dans la forme prévue par la législation de l’État requis. Aux termes de la législation autrichienne
présentement en vigueur, un tel document est rendu exécutoire par les Directions régionales des
Finances (Finanzlandesdirektionen);

c) l’État requis procède au recouvrement conformément aux règles applicables pour le recouvrement
de ses propres créances fiscales semblables; toutefois, les créances fiscales à recouvrer ne sont pas
considérées comme créances privilégiées dans l’État requis. En République d’Autriche, l’exécution
judiciaire est demandée par le Finanzprokuratur ou par le bureau des Finances délégué pour agir en
son nom; et

d) les litiges en rapport avec l’existence ou le montant de la créance ne puissent être adressés qu’au
tribunal compétent de l’État requérant.

Les dispositions du présent paragraphe n’imposent à aucun des États contractants l’obligation de
prendre des mesures administratives différentes de celles utilisées pour la perception de ses
propres impôts, ou qui seraient contraires à sa souveraineté, sa sécurité, son ordre public ou ses
intérêts vitaux.»

Article VI

1. Le présent Protocole sera ratifié est les instruments de ratification seront échangés dès que possible.

2. Le Protocole entrera en vigueur soixante jour après l’échange des instruments de ratification et ses
dispositions prendront effet:
a) à l’égard de l’impôt retenu à la source sur les montants payés à des non-résidents ou portés à leur

crédit à partir du ler jour du 2ème mois suivant celui au cours duquel le Protocole entre en vigueur; et
b) à l’égard des autres impôts, pour toute année d’imposition commençant à partir du 1er jour du 2ème

mois suivant celui au cours duquel le Protocole entre en vigueur.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

FAIT à Vienne ce 15 jour de juin 1999, en double exemplaire en langues allemande, anglaise et française,
chaque version faisant également foi.

Pour la République d’Autriche:
Woschnagg m. p.

Pour le Canada:
Dubois m. p.
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Die vom Bundespräsidenten unterzeichnete und vom Bundeskanzler gegengezeichnete Ratifikations-
urkunde wurde am 30. November 2000 ausgetauscht; das Protokoll tritt gemäß seinem Art. VI Abs. 2 mit
29. Jänner 2001 in Kraft.

Schüssel

Herausgeber: Bundeskanzleramt; Druck und Vertrieb:   DIGITALE  PUBLIKATIONEN  GMBH
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Jahrgang 1981 Ausgegeben am 20. Feber 1981 31. Stück

7 7 . Abkommen zwischen der Republik Österreich und Kanada zur Vermeidung der Doppelbesteue-
rung und zur Verhinderung der Steuerumgehung bei den Steuern vom Einkom-
men und vom Vermögen
(NR: GP XIV RV 416 AB 448 S. 51. BR: AB 1644 S. 361.)

77.
Der Nationalrat hat beschlossen:
Der Abschluß des nachstehenden Staatsvertrages wird genehmigt.

ABKOMMEN ZWISCHEN
DER REPUBLIK ÖSTER-
REICH U N D KANADA
ZUR VERMEIDUNG DER

DOPPELBESTEUERUNG
U N D ZUR VERHINDE-
RUNG DER STEUERUM-
GEHUNG BEI DEN STEU-
ERN VOM EINKOMMEN
U N D VOM VERMÖGEN

Die Republik Österreich
und Kanada, vom Wunsche
geleitet, ein Abkommen zur
Vermeidung der Doppelbesteu-
erung und zur Verhinderung
der Steuerumgehung bei den
Steuern vom Einkommen und
vom Vermögen abzuschließen,
sind übereingekommen wie
folgt:

Artikel 1
Persönlicher Geltungsbereich
Dieses Abkommen gilt für

Personen, die in einem Vertrag-
staat oder in beiden Vertrag-
staaten ansässig sind.

Artikel 2
Unter das Abkommen fallende

Steuern
(1) Dieses Abkommen gilt,
ohne Rücksicht auf die Art der
Erhebung, für Steuern vom
Einkommen und vom Vermö-
gen, die für Rechnung eines der
beiden Vertragstaaten erhoben
werden.
(2) Als Steuern vom Einkom-
men und vom Vermögen gelten
alle Steuern, die vom Gesamt-

32 58
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einkommen, vom Gesamtver-
mögen oder von Teilen des
Einkommens oder des Vermö-
gens erhoben werden, ein-
schließlich der Steuern vom
Gewinn aus der Veräußerung
beweglichen oder unbeweglichen
Vermögens sowie der Steuern
vom Vermögenszuwachs.

(3) Zu den zur Zeit bestehen-
den Steuern, für die das Ab-
kommen gilt, gehören insbeson-
dere:

a) in Kanada:

die Einkommensteuern,
die von der kanadischen
Regierung erhoben wer-
den
(im folgenden als „kana-
dische Steuer" bezeichnet);

b) in Österreich:

1. die Einkommensteuer;

2. die Körperschaftsteuer;

3. die Aufsichtsratsab-
gabe;

4. die Vermögensteuer;

5. die Abgabe von Ver-
mögen, die der Erb-
schaftssteuer entzogen
sind;

6. die Gewerbesteuer ein-
schließlich der Lohn-
summensteuer;

7. die Grundsteuer;

8. die Abgabe von land-
und forstwirtschaft-
lichen Betrieben;
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9. die Beiträge von land-
und forstwirtschaft-
lichen Betrieben zum
Ausgleichsfonds für
Familienbeihilfen;

10. die Abgabe vom Bo-
denwert bei unbebau-
ten Grundstücken
(im folgenden als
„österreichische Steuer"
bezeichnet).

(4) Das Abkommen gilt auch
für alle Steuern gleicher oder
ähnlicher Art, die nach der
Unterzeichnung dieses Abkom-
mens neben den zur Zeit be-
stehenden Steuern oder an
deren Stelle erhoben werden.
Die Vertragstaaten teilen ein-
ander die in ihren Steuerge-
setzen eingetretenen Änderun-
gen mit.

Artikel 3

Allgemeine Definitionen

(1) Im Sinne dieses Abkom-
mens, wenn der Zusammenhang
nicht anderes erfordert:

a) i) bedeutet der Aus-
druck „Kanada", in
geographischem Sinn
verwendet, das Gebiet
von Kanada unter
Einschluß der außer-
halb der Küstenge-
wässer Kanadas gele-
genen Gebiete, inner-
halb derer nach der
Gesetzgebung Kana-
das die Rechte Kana-
das in bezug auf den
Meeresgrund, den
Meeresuntergrund
und deren Boden-
schätze ausgeübt wer-
den können;

ii) bedeutet der Aus-
druck „Österreich" in
geographischem Sinn
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verwendet das Gebiet
der Republik Öster-
reich;

b) bedeuten die Ausdrücke
„ein Vertragstaat" und
„der andere Vertragstaat",
je nach dem Zusammen-
hang, Kanada oder Öster-
reich;

c) umfaßt der Ausdruck
„Person" natürliche Per-
sonen, Gesellschaften, un-
verteilte Nachlässe oder
Trusts des kanadischen
Rechts und alle anderen
Personen Vereinigungen;

d) bedeuten die Ausdrücke
„Gesellschaft" juristische
Personen oder Rechts-
träger, die für die Besteue-
rung wie juristische Per-
sonen behandelt werden;
der französische Ausdruck
„société" umfaßt auch
eine „corporation" im
Sinne der kanadischen Ge-
setzgebung;

e) bedeuten die Ausdrücke
„Unternehmen eines Ver-
tragstaates" und „Unter-
nehmen des anderen Ver-
tragstaates", je nachdem,
ein Unternehmen, das von
einer in einem Vertrag-
staat ansässigen Person be-
trieben wird, oder ein
Unternehmen, das von
einer in dem anderen Ver-
tragstaat ansässigen Per-
son betrieben wird;

f) bedeutet der Ausdruck
„zuständige Behörde":

i) in Kanada den „Mi-
nister of National
Revenue" oder dessen
bevollmächtigten Ver-
treter;

ii) in Österreich den
Bundesminister für
Finanzen;

g) bedeutet der Ausdruck
„Steuer", je nach dem Zu-
sammenhang, die kanadi-
sche Steuer oder die öster-
reichische Steuer;

h) umfaßt der Ausdruck
„Staatsangehörige":
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i) alle natürlichen Per-
sonen, die die Staats-
angehörigkeit eines
Vertragstaates be-
sitzen;

ii) alle juristischen Per-
sonen, Personengesell-
schaften und Perso-
nenvereinigungen, die
nach dem in einem
Vertragstaat gelten-
den Recht errichtet
worden sind.

(2) Bei Anwendung des Ab-
kommens durch einen Vertrag-
staat hat, wenn der Zusammen-
hang nichts anderes erfordert,
jeder nicht anders definierte
Ausdruck die Bedeutung, die
ihm nach dem Recht dieses
Staates über die Steuern zu-
kommt, welche Gegenstand des
Abkommens sind.

Artikel 4

Steuerlicher Wohnsitz

(1) Im Sinne dieses Abkom-
mens bedeutet der Ausdruck
„eine in einem Vertragstaat an-
sässige Person" eine Person, die
nach dem Recht dieses Staates
dort auf Grund ihres Wohn-
sitzes, ihres ständigen Aufent-
haltes, des Ortes ihrer Ge-
schäftsleitung oder eines ande-
ren ähnlichen Merkmals steuer-
pflichtig ist.

(2) Ist nach Absatz 1 eine
natürliche Person in beiden
Vertragstaaten ansässig, so gilt
folgendes:

a) Die Person gilt als in dem
Vertragstaat ansässig, in
dem sie über eine ständige
Wohnstätte verfügt. Ver-
fügt sie in beiden Vertrag-
staaten über eine ständige
Wohnstätte, so gilt sie als
in dem Vertragstaat an-
sässig, zu dem sie die
engeren persönlichen und
wirtschaftlichen Beziehun-
gen hat (im folgenden als
Mittelpunkt der Lebens-
interessen bezeichnet).
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b) Kann nicht bestimmt
werden, in welchem Ver-
tragstaat die Person den
Mittelpunkt der Lebens-
interessen hat, oder ver-
fügt sie in keinem der
Vertragstaaten über eine
ständige Wohnstätte, so
gilt sie als in dem Ver-
tragstaat ansässig, in dem
sie ihren gewöhnlichen
Aufenthalt hat.

c) Hat die Person ihren ge-
wöhnlichen Aufenthalt in
beiden Vertragstaaten oder
in keinem der Vertrag-
staaten, so gilt sie als in
dem Vertragstaat ansässig,
dessen Staatsangehörigkeit
sie besitzt.

d) Besitzt die Person die
Staatsangehörigkeit beider
Vertragstaaten oder kei-
nes Vertragstaates, so wer-
den sich die zuständigen
Behörden der Vertrag-
staaten bemühen, die
Frage in gegenseitigem
Einvernehmen zu regeln.

(3) Ist nach Absatz 1 eine
andere als eine natürliche Per-
son in beiden Vertragstaaten
ansässig, so werden sich die zu-
ständigen Behörden der Ver-
tragstaaten bemühen, die Frage
unter Bedachtnahme auf den
Ort der tatsächlichen Geschäfts-
leitung, der Eintragung, der
Errichtung sowie anderer maß-
geblicher Faktoren in gegensei-
tigem Einvernehmen zu lösen.
Bei Nichtvorliegen eines solchen
Einvernehmens gilt diese Person
für Zwecke der Artikel 6 bis
einschließlich 22 und des Ar-
tikels 24 als in keinem der Ver-
tragstaaten ansässig.

Artikel 5

Betriebstätte

(1) Im Sinne dieses Abkom-
mens bedeutet der Ausdruck
„Betriebstätte" eine feste Ge-
schäftseinrichtung, in der die
Tätigkeit des Unternehmens
ganz oder teilweise ausgeübt
wird.
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(2) Der Ausdruck „Betrieb-
stätte" umfaßt insbesondere:

a) einen Ort der Leitung;
b) eine Zweigniederlassung;
c) eine Geschäftsstelle;
d) eine Fabrikationsstätte;
e) eine Werkstätte;
f) ein Bergwerk, einen Stein-

bruch oder eine andere
Stätte der Ausbeutung von
Bodenschätzen;

g) eine Bauausführung oder
Montage, deren Dauer
zwölf Monate überschrei-
tet.

(3) Als Betriebstätten gelten
nicht:

a) Einrichtungen, die aus-
schließlich zur Lagerung,
Ausstellung oder Ausliefe-
rung von Gütern oder
Waren des Unternehmens
benutzt werden;

b) Bestände von Gütern oder
Waren des Unternehmens,
die ausschließlich zur La-
gerung, Ausstellung oder
Auslieferung unterhalten
werden;

c) Bestände von Gütern oder
Waren des Unternehmens,
die ausschließlich zu dem
Zweck unterhalten wer-
den, durch ein anderes
Unternehmen bearbeitet
oder verarbeitet zu wer-
den;

d) eine feste Geschäftsein-
richtung, die ausschließ-
lich zu dem Zweck unter-
halten wird, für das Un-
ternehmen Güter oder
Waren einzukaufen oder
Informationen zu be-
schaffen;

e) eine feste Geschäftseinrich-
tung, die ausschließlich zu
dem Zweck unterhalten
wird, für das Unterneh-
men zu werken, Informa-
tionen zu erteilen, wissen-
schaftliche Forschung zu
betreiben oder ähnliche
Tätigkeiten auszuüben,
die vorbereitender Art
sind oder eine Hilfstätig-
keit darstellen.



672 31. Stück — Ausgegeben am 20. Feber 1981 — Nr. 77

(4) Ist eine Person — mit Aus-
nahme eines unabhängigen Ver-
treters im Sinne des Ab-
satzes 5 — in einem Vertrag-
staat für ein Unternehmen des
anderen Vertragstaates tätig, so
gilt eine in dem erstgenannten
Staat gelegene Betriebstätte als
gegeben, wenn die Person eine
Vollmacht besitzt, im Namen
des Unternehmens Verträge ab-
zuschließen, und die Vollmacht
in diesem Staat gewöhnlich aus-
übt, es sei denn, daß sich ihre
Tätigkeit auf den Einkauf von
Gütern oder Waren für das Un-
ternehmen beschränkt.

(5) Ein Unternehmen eines
Vertragstaates wird nicht schon
deshalb so behandelt, als habe
es eine Betriebstätte in dem
anderen Vertragstaat, weil es
dort seine Tätigkeit durch einen
Makler, Kommissionär oder
einen anderen unabhängigen
Vertreter ausübt, sofern diese
Personen im Rahmen ihrer or-
dentlichen Geschäftstätigkeit
handeln.

(6) Allein dadurch, daß eine
in einem Vertragstaat ansässige
Gesellschaft eine Gesellschaft be-
herrscht oder von einer Gesell-
schaft beherrscht wird, die in
dem anderen Vertragstaat an-
sässig ist oder dort (entweder
durch eine Betriebstätte oder in
anderer Weise) ihre Tätigkeit
ausübt, wird eine der beiden Ge-
sellschaften nicht zur Betrieb-
stätte der anderen.

Artikel 6

Einkünfte aus unbeweglichem
Vermögen

(1) Einkünfte aus unbeweg-
lichem Vermögen einschließlich
der Einkünfte aus Land- und
Forstwirtschaft dürfen in dem
Vertragstaat besteuert werden,
in dem dieses Vermögen liegt.

(2) Der Ausdruck „unbeweg-
liches Vermögen" bestimmt sich
nach dem Recht des Vertrag-
staates, in dem das Vermögen
liegt. Der Ausdruck umfaßt in
jedem Fall das Zubehör zum
unbeweglichen Vermögen, das
lebende und tote Inventar land-
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und forstwirtschaftlicher Be-
triebe, die Rechte, auf die die
Vorschriften des Privatrechts
über Grundstücke Anwendung
finden, die Nutzungsrechte an
unbeweglichem Vermögen sowie
die Rechte auf veränderliche
oder feste Vergütungen für die
Ausbeutung oder das Recht auf
Ausbeutung von Mineralvor-
kommen, Quellen und anderen
Bodenschätzen; Schiffe und
Luftfahrzeuge gelten nicht als
unbewegliches Vermögen.

(3) Absatz 1 gilt für Einkünfte
aus der unmittelbaren Nutzung,
der Vermietung oder Verpach-
tung sowie jeder anderen Art
der Nutzung unbeweglichen
Vermögens sowie für Gewinne
aus der Veräußerung unbeweg-
lichen Vermögens.

(4) Die Absätze 1 und 3 gelten
auch für Einkünfte aus unbe-
weglichem Vermögen eines Un-
ternehmens und für Einkünfte
aus unbeweglichem Vermögen,
das der Ausübung eines freien
Berufes dient.

Artikel 7

Unternehmensgewinne

(1) Gewinne eines Unterneh-
mens eines Vertragstaates dür-
fen nur in diesem Staat be-
steuert werden, es sei denn, daß
das Unternehmen seine Tätig-
keit im anderen Vertragstaat
durch eine dort gelegene Be-
triebstätte ausübt. Übt oder
übte das Unternehmen seine
Tätigkeit in dieser Weise aus, so
dürfen die Gewinne des Unter-
nehmens in dem anderen Staat
besteuert werden, jedoch nur
insoweit, als sie dieser Betrieb-
stätte zugerechnet werden kön-
nen.

(2) Übt oder übte ein Unter-
nehmen eines Vertragstaates
seine Tätigkeit in dem anderen
Vertragstaat durch eine dort ge-
legene Betriebstätte aus, so sind
vorbehaltlich des Absatzes 3
dieser Betriebstätte die Gewinne
zuzurechnen, die sie hätte er-
zielen können, wenn sie eine

59
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gleiche oder ähnliche Tätigkeit
unter gleichen oder ähnlichen
Bedingungen als selbständiges
Unternehmen ausgeübt hätte
und im Verkehr mit dem Un-
ternehmen, dessen Betriebstätte
sie ist, völlig unabhängig ge-
wesen wäre.

(3) Bei der Ermittlung der Ge-
winne einer Betriebstätte wer-
den die für diese Betriebstätte
entstandenen Aufwendungen,
einschließlich der Geschäftsfüh-
rungs- und allgemeinen Ver-
waltungskosten, zum Abzug zu-
gelassen, gleichgültig ob die
Aufwendungen in dem Staat, in
dem die Betriebstätte liegt, oder
anderswo entstanden sind.

(4) Der in diesem Artikel ver-
wendete Ausdruck „Gewinne"
umfaßt auch Gewinne eines Ge-
sellschafters aus seiner Beteili-
gung an einer Personengesell-
schaft und im Fall Österreichs
auch aus der Beteiligung an
einer stillen Gesellschaft des
österreichischen Rechts.

(5) Gehören zu den Gewinnen
Einkünfte, die in anderen Ar-
tikeln dieses Abkommens be-
handelt werden, so werden die
Bestimmungen jener Artikel
durch die Bestimmungen dieses
Artikels nicht berührt.

Artikel 8

Seeschiffahrt und Luftfahrt

(1) Gewinne, die durch ein
Unternehmen eines Vertrag-
staates aus dem Betrieb von
Seeschiffen oder Luftfahrzeugen
im internationalen Verkehr er-
zielt werden, dürfen nur in
diesem Staat besteuert werden.

(2) Ungeachtet des Absatzes 1
und des Artikels 7 dürfen Ge-
winne aus dem Betrieb eines
Seeschiffes, das vorwiegend dem
Transport von Personen und
Gütern ausschließlich zwischen
Orten innerhalb eines Vertrag-
staates dient, in diesem Staat
besteuert werden.
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Artikel 9

Verbundene Unternehmen

Wenn
a) ein Unternehmen eines

Vertragstaates unmittelbar
oder mittelbar an der Ge-
schäftsleitung, der Kon-
trolle oder am Kapital
eines Unternehmens des
anderen Vertragstaates be-
teiligt ist, oder

b) dieselben Personen un-
mittelbar oder mittelbar
an der Geschäftsleitung,
der Kontrolle oder am
Kapital eines Unterneh-
mens eines Vertragstaates
und eines Unternehmens
des anderen Vertragstaates
beteiligt sind,

und in diesen Fällen zwischen
den beiden Unternehmen hin-
sichtlich ihrer kaufmännischen
oder finanziellen Beziehungen
Bedingungen vereinbart oder
auferlegt werden, die von denen
abweichen, die unabhängige Un-
ternehmen miteinander verein-
baren würden, so dürfen die Ge-
winne, die eines der Unterneh-
men ohne diese Bedingungen er-
zielt hätte, wegen dieser Bedin-
gungen aber nicht erzielt hat,
den Gewinnen dieses Unterneh-
mens zugerechnet und ent-
sprechend besteuert werden.

Artikel 10

Dividenden

(1) Dividenden, die eine in
einem Vertragstaat ansässige
Gesellschaft an eine in dem an-
deren Vertragstaat ansässige
Person zahlt, dürfen in dem an-
deren Staat besteuert werden.

(2) Diese Dividenden dürfen
jedoch in dem Vertragstaat, in
dem die die Dividenden zah-
lende Gesellschaft ansässig ist,
nach dem Recht dieses Staates
besteuert werden; die Steuer
darf aber 15 vom Hundert des
Bruttobetrages der Dividenden
nicht übersteigen, wenn die in
dem anderen Vertragstaat an-
sässige Person nutzungsberech-
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tigter Empfänger der Dividen-
den ist. Dieser Absatz berührt
nicht die Besteuerung der Ge-
sellschaft in bezug auf die Ge-
winne, aus denen die Dividen-
den gezahlt werden.

(3) Der in diesem Artikel ver-
wendete Ausdruck „Dividen-
den" bedeutet Einkünfte aus
Aktien, Genußaktien oder Ge-
nußscheinen, Kuxen, Gründer-
anteilen oder anderen Rechten
— ausgenommen Forderun-
gen — mit Gewinnbeteiligung
sowie Einkünfte, die nach dem
Steuerrecht des Staates, in dem
die ausschüttende Gesellschaft
ansässig ist, den Einkünften aus
Aktien gleichgestellt sind.

(4) Absatz 2 ist nicht anzu-
wenden, wenn der in einem
Vertragstaat ansässige Empfän-
ger der Dividenden in dem an-
deren Vertragstaat, in dem die
die Dividenden zahlende Gesell-
schaft ansässig ist, eine gewerb-
liche Geschäftstätigkeit durch
eine dort gelegene Betriebstätte
oder eine freiberufliche Tätig-
keit durch eine dort gelegene
feste Einrichtung ausübt und die
Beteiligung, für die die Dividen-
den gezahlt werden, tatsächlich
zu dieser Betriebstätte oder
festen Einrichtung gehört. In
diesem Fall ist entweder Ar-
tikel 7 oder Artikel 14 anzu-
wenden.

(5) Wenn eine Gesellschaft in
einem Vertragstaat ansässig ist,
darf der andere Vertragstaat
weder die Dividenden besteuern,
die die Gesellschaft an nicht in
diesem anderen Staat ansässige
Personen zahlt, noch Gewinne
der Gesellschaft einer Steuer für
nicht ausgeschüttete Gewinne
unterwerfen, selbst wenn die ge-
zahlten Dividenden oder die
nichtausgeschütteten Gewinne
ganz oder teilweise aus in dem
anderen Staat erzielten Ge-
winnen oder Einkünften be-
stehen. Die Bestimmungen
dieses Absatzes hindern den an-
deren Staat jedoch nicht, die
Dividenden aus einer Beteili-
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gung zu besteuern, die tatsäch-
lich zu einer im anderen Staat
unterhaltenen Betriebstätte
oder ständigen Einrichtung ge-
hört.

(6) Keine Bestimmung des Ab-
kommens ist so auszulegen, als
hindere sie einen Vertragstaat,
jene Erträgnisse einer Gesell-
schaft, die einer in diesem Staat
gelegenen Betriebstätte zu-
rechenbar sind, einer Zusatz-
steuer zu unterwerfen, die
neben jener Steuer erhoben
wird, der die Erträgnisse einer
Gesellschaft unterliegen, die
Staatsangehöriger dieses Staates
ist; diese Zusatzsteuer darf
15 vom Hundert des Betrages
jener Erträgnisse nicht überstei-
gen, die in den vorangegangenen
Steuerjahren keiner solchen Zu-
satzsteuer unterworfen wurden.
Im Sinne dieser Bestimmung
bedeutet der Ausdruck „Erträg-
nisse" die einer in einem Ver-
tragstaat gelegenen Betriebstätte
zurechenbaren Gewinne eines
Jahres und der vorhergehenden
Jahre vor Abzug der vorer-
wähnten Zusatzsteuer, jedoch
nach Abzug aller anderen
Steuern, die von solchen Ge-
winnen in diesem Staat erhoben
werden; der Ausdruck umfaßt
jedoch nicht die einer Betrieb-
stätte einer Gesellschaft in
einem Vertragstaat zurechen-
baren Gewinne, die in einem
Jahr erzielt wurden, in dem die
Gesellschaft nicht vorwiegend
in diesem Staat tätig gewesen
ist.

Artikel 11

Zinsen

(1) Zinsen, die aus einem Ver-
tragstaat stammen und an eine
in dem anderen Vertragstaat
ansässige Person gezahlt wer-
den, dürfen in dem anderen
Staat besteuert werden.

(2) Diese Zinsen dürfen jedoch
in dem Vertragstaat, aus dem
sie stammen, nach dem Recht
dieses Staates besteuert werden;
die Steuer darf aber 15 vom
Hundert des Bruttobetrages der
Zinsen nicht übersteigen, wenn
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diese Zinsen im anderen Ver-
tragstaat der Besteuerung unter-
liegen.

(3) Der in diesem Artikel ver-
wendete Ausdruck „Zinsen" be-
deutet Einkünfte aus Forderun-
gen jeder Art, auch wenn sie
durch Pfandrechte an Grund-
stücken gesichert oder mit einer
Beteiligung am Gewinn des
Schuldners ausgestattet sind,
und insbesondere Einkünfte aus
öffentlichen Anleihen und aus
Obligationen, einschließlich der
damit verbundenen Aufgelder
und der Gewinne aus Losan-
leihen, sowie Einkünfte, die
nach dem Steuerrecht des Staa-
tes, aus dem sie stammen, den
Einkünften aus Darlehen gleich-
gestellt sind. Der Ausdruck
„Zinsen" umfaßt jedoch keine
der in Artikel 10 angeführten
Einkünfte.

(4) Absatz 2 ist nicht anzu-
wenden, wenn der in einem
Vertragstaat ansässige Empfän-
ger der Zinsen in dem anderen
Vertragstaat, aus dem die Zin-
sen stammen, eine gewerbliche
Geschäftstätigkeit durch eine
dort gelegene Betriebstätte oder
eine freiberufliche Tätigkeit
durch eine dort gelegene feste
Einrichtung ausübt und die
Forderung, für die die Zinsen
gezahlt werden, tatsächlich zu
dieser Betriebstätte oder festen
Einrichtung gehört. In diesem
Fall ist entweder Artikel 7
oder Artikel 14 anzuwenden.

(5) Zinsen gelten dann als aus
einem Vertragstaat stammend,
wenn der Schuldner dieser Staat
selbst, eine seiner Gebietskörper-
schaften oder eine in diesem
Staat ansässige Person ist. Hat
aber der Schuldner der Zinsen,
ohne Rücksicht darauf, ob er in
einem Vertragstaat ansässig ist
oder nicht, in einem Vertrag-
staat eine Betriebstätte oder
feste Einrichtung und ist die
Schuld, für die die Zinsen ge-
zahlt werden, für Zwecke der
Betriebstätte oder der festen
Einrichtung eingegangen wor-
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den und trägt die Betriebstätte
oder die feste Einrichtung die
Zinsen, so gelten die Zinsen als
aus dem Vertragstaat stammend,
in dem die Betriebstätte oder
feste Einrichtung liegt.

(6) Bestehen zwischen Schuld-
ner und Gläubiger oder zwischen
jedem von ihnen und einem
Dritten besondere Beziehungen
und übersteigen deshalb die ge-
zahlten Zinsen, gemessen an der
zugrundeliegenden Forderung,
den Betrag, den Schuldner und
Gläubiger ohne diese Beziehun-
gen vereinbart hätten, so wird
dieser Artikel nur auf diesen
letzten Betrag angewendet. In
diesem Fall kann der überstei-
gende Betrag nach dem Recht
jedes Vertragstaates und unter
Berücksichtigung der anderen
Bestimmungen dieses Abkom-
mens besteuert werden.

(7) Ungeachtet des Absatzes 2,

a) dürfen Zinsen, die aus
einem Vertragstaat stam-
men und für Obligationen,
Schuldverschreibungen
oder ähnliche Schuldver-
pflichtungen dieses Ver-
tragstaates oder seiner
Gebietskörperschaften ge-
zahlt werden, nur in dem
anderen Staat besteuert
werden, sofern der nut-
zungsberechtigte Empfän-
ger dieser Zinsen eine in
dem anderen Vertragstaat
ansässige Person ist;

b) dürfen aus Österreich
stammende und an eine in
Kanada ansässige Person
gezahlte Zinsen für Dar-
lehen, die von der Export-
förderungsvereinigung
(Export Development
Corporation) gegeben,
garantiert oder gesichert
werden, oder für andere
Kredite oder Schuldver-
pflichtungen, die von der
Exportförderungsvereini-
gung garantiert oder ge-
sichert werden, nur in Ka-
nada besteuert werden;
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c) dürfen aus Kanada stam-
mende und an eine in
Österreich ansässige Person
gezahlte Zinsen für Dar-
lehen, die von der Öster-
reichischen Kontrollbank
AG gegeben, garantiert
oder gesichert werden,
oder für andere Kredite
oder Schuldverpflichtun-
gen, die von der Öster-
reichischen Kontrollbank
AG garantiert oder gesi-
chert werden, nur in
Österreich besteuert wer-
den;

d) sind Zinsen, die aus einem
Vertragstaat stammen und
an die Zentralbank des
anderen Vertragstaates ge-
zahlt werden, von der Be-
steuerung im erstgenann-
ten Staat ausgenommen.

Artikel 12

Lizenzgebühren

. (1) Lizenzgebühren, die aus
einem Vertragstaat stammen und
an eine in dem anderen Ver-
tragstaat ansässige Person gezahlt
werden, dürfen in dem anderen
Staat besteuert werden.

(2) Diese Lizenzgebühren dür-
fen jedoch in dem Vertragstaat,
aus dem sie stammen, nach dem
Recht dieses Staates besteuert
werden; die Steuer darf aber
10 vom Hundert des Brutto-
betrages der Lizenzgebühren
nicht übersteigen, wenn diese
Lizenzgebühren im anderen
Vertragstaat der Besteuerung
unterliegen.

(3) Ungeachtet des Absatzes 2
dürfen Lizenzgebühren für Ur-
heberrechte und ähnliche Ver-
gütungen für die Herstellung
oder Wiedergabe literarischer,
schauspielerischer, musikalischer
oder sonstiger künstlerischer
Werke (ausgenommen Lizenz-
gebühren für Filme und für
Werke in Verbindung mit Fern-
sehfilmen oder -bändern), die
aus einem Vertragstaat stammen
und an eine im anderen Ver-
tragstaat ansässige Person ge-
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zahlt werden, die dort mit die-
sen Einkünften besteuert wird,
nur in dem anderen Staat be-
steuert werden.

(4) Der in diesem Artikel ver-
wendete Ausdruck „Lizenz-
gebühren" bedeutet Vergütun-
gen jeder Art, die für die Be-
nutzung oder für das Recht
auf Benutzung von Urheber-
rechten, von Patenten, Marken,
Mustern oder Modellen, Plänen,
geheimen Formeln oder Ver-
fahren oder für die Benutzung
oder das Recht auf Benutzung
gewerblicher, kaufmännischer
oder wissenschaftlicher Aus-
rüstungen oder für die Mittei-
lung gewerblicher, kaufmänni-
scher oder wissenschaftlicher Er-
fahrungen gezahlt werden; der
Ausdruck umfaßt auch Ver-
gütungen jeder Art für Filme
und Werke in Verbindung mit
Fernsehfilmen oder -bändern.

(5) Die Absätze 2 und 3 sind
nicht anzuwenden, wenn der
in einem Vertragstaat ansässige
Empfänger der Lizenzgebühren
in dem anderen Vertragstaat,
aus dem die Lizenzgebühren
stammen, eine gewerbliche Ge-
schäftstätigkeit durch eine dort
gelegene Betriebstätte oder eine
freiberufliche Tätigkeit durch
eine dort gelegene feste Einrich-
tung ausübt und die Rechte oder
Vermögenswerte, für die die
Lizenzgebühren gezahlt werden,
tatsächlich zu dieser Betriebstätte
oder festen Einrichtung ge-
hören. In (diesem Fall ist ent-
weder Artikel 7 oder Artikel 14
anzuwenden.

(6) Lizenzgebühren gelten dann
als aus einem Vertragstaat stam-
mend, wenn der Schuldner dieser
Staat selbst, eine seiner Ge-
bietskörperschaften oder eine in
diesem Staat ansässige Person
ist. Hat aber der Schuldner der
Lizenzgebühren, ohne Rücksicht
darauf, ob er in einem Vertrag-
staat ansässig ist oder nicht, in
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einem Vertragstaat eine Betrieb-
stätte oder eine feste Einrichtung
und ist die Verpflichtung, für die
die Lizenzgebühren gezahlt wer-
den, für Zwecke dieser Betrieb-
stätte oder festen Einrichtung
eingegangen worden und trägt
die Betriebstätte oder die feste
Einrichtung diese Lizenzgebüh-
ren, so gelten die Lizenzgebüh-
ren als aus dem Vertragstaat
stammend, in dem die Betrieb-
stätte oder die feste Einrichtung
liegt.

(7) Bestehen zwischen Schuld-
ner und Gläubiger oder zwischen
jedem von ihnen und einem
Dritten besondere Beziehungen
und übersteigen deshalb die ge-
zahlten Lizenzgebühren, gemes-
sen an der zugrundeliegenden
Leistung den Betrag, den
Schuldner und Gläubiger ohne
diese Beziehungen vereinbart
hätten, so wird dieser Artikel
nur auf diesen letzten Betrag
angewendet. In diesem Fall kann
der übersteigende Betrag nach
dem Recht jedes Vertragstaates
und unter Berücksichtigung der
anderen Bestimmungen dieses
Abkommens besteuert werden.

Artikel 13

Gewinne aus der Veräußerung
von Vermögen

(1) Gewinne aus der Veräuße-
rung unbeweglichen Vermögens
im Sinne des Artikels 6 Absatz 2
dürfen in dem Vertragstaat be-
steuert werden, in dem dieses
Vermögen liegt.

(2) Gewinne aus der Veräuße-
rung beweglichen Vermögens,
das Betriebsvermögen einer Be-
triebstätte darstellt, die ein Un-
ternehmen eines Vertragstaates
in dem anderen Vertragstaat
hat, oder das zu einer festen
Einrichtung gehört, über die
eine in einem Vertragstaat an-
sässige Person für die Ausübung
eines freien Berufes in dem an-
deren Vertragstaat verfügt, ein-
schließlich derartiger Gewinne,
die bei der Veräußerung einer
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solchen Betriebstätte (allein
oder zusammen mit dem übrigen
Unternehmen oder einer Be-
teiligung daran) oder einer sol-
chen festen Einrichtung erzielt
werden, dürfen in dem anderen
Staat besteuert werden. Jedoch
dürfen Gewinne aus der Ver-
äußerung von Seeschiffen oder
Luftfahrzeugen, die im inter-
nationalen Verkehr eingesetzt
sind, sowie des zum Betrieb
dieser Seeschiffe und Luftfahr-
zeuge gehörigen beweglichen
Vermögens nur in dem Vertrag-
staat besteuert wenden, in dem
dieses Vermögen nach Artikel 22
Absatz 3 besteuert werden darf.

(3) Auf Gewinne aus der Ver-
äußerung einer Beteiligung an
einer Personengesellschaft sind
die Absätze 1 und 2 anzuwen-
den, insoweit diese Gewinne
dem unbeweglichen Vermögen
oder dem beweglichen Betriebs-
vermögen zugerechnet werden
können.

(4) Gewinne aus der Veräuße-
rung von

a) Anteilen an einer Gesell-
schaft oder

b) einer Beteiligung an einem
Trust des kanadischen
Rechts,

deren Vermögen vorwiegend aus
in einem Vertragstaat gelegenen
unbeweglichen Vermögen be-
steht, dürfen in diesem Staat
besteuert werden.

(5) Gewinne aus der Veräuße-
rung des in den Absätzen 1, 2,
3 und 4 nicht genannten Ver-
mögens dürfen nur in dem Ver-
tragstaat besteuert werden, in
dem der Veräußerer ansässig
ist.

(6) Absatz 5 berührt nicht das
Recht eines Vertragstaates, ge-
mäß seinem innerstaatlichen
Recht eine Steuer auf Gewinne
aus der Veräußerung von Ver-
mögen zu erheben, die eine im
anderen Vertragstaat ansässige
natürliche Person erzielt hat,
die
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a) die Staatsangehörigkeit des
erstgenannten Staates be-
sitzt oder dort mindestens
zehn Jahre vor der Ver-
äußerung des Vermögens
ansässig war, und

b) die irgendwann innerhalb
der der Veräußerung un-
mittelbar vorangehenden
fünf Jahre im erstgenann-
ten Staat ansässig war.

Artikel 14

Selbständige Arbeit

(1) Einkünfte, die eine in einem
Vertragstaat ansässige Person aus
einem freien Beruf oder aus
sonstiger selbständiger Tätigkeit
ähnlicher Art bezieht, dürfen
nur in diesem Staat besteuert
werden, es sei denn, daß die
Person für die Ausübung ihrer
Tätigkeit in dem anderen Ver-
tragstaat regelmäßig über eine
feste Einrichtung verfügt. Ver-
fügt sie über eine solche feste
Einrichtung, so dürfen die Ein-
künfte in dem anderen Vertrag-
staat besteuert werden, jedoch
nur insoweit, als sie dieser festen
Einrichtung zugerechnet werden
können.

(2) Der Ausdruck „freier Be-
ruf" umfaßt die selbständig aus-
geübte wissenschaftliche, lite-
rarische, künstlerische, er-
zieherische oder unterrichtende
Tätigkeit sowie die selbständige
Tätigkeit der Ärzte, Rechts-
anwälte, Ingenieure, Architek-
ten, Zahnärzte und Steuer-
berater.

Artikel 15

Unselbständige Arbeit

(1) Vorbehaltlich der Arti-
kel 16, 18 und 19 dürfen Ge-
hälter, Löhne und ähnliche Ver-
gütungen, die eine in einem
Vertragstaat ansässige Person aus
unselbständiger Arbeit bezieht,
nur in diesem Staat besteuert
werden, es sei denn, daß die
Arbeit in dem anderen Vertrag-
staat ausgeübt wird. Wird die
Arbeit dort ausgeübt, so dürfen
die dafür bezogenen Vergütun-
gen in dem anderen Staat be-
steuert werden.
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(2) Ungeachtet des Absatzes 1
dürfen Vergütungen, die eine in
einem Vertragstaat ansässige
Person für eine in dem anderen
Vertragstaat ausgeübte unselb-
ständige Arbeit bezieht, nur
in dem erstgenannten Staat be-
steuert werden, wenn:

a) der Empfänger sich in dem
anderen Vertragstaat ins-
gesamt nicht länger als
183 Tage während des be-
treffenden Kalenderjahres
aufhält, und

b) die Vergütungen von
einem Arbeitgeber oder
für einen Arbeitgeber be-
zahlt werden, der nicht
in dem anderen Staat an-
sässig ist, und

c) die Vergütungen nicht von
einer Betriebstätte oder
einer festen Einrichtung
getragen werden, die der
Arbeitgeber in dem an-
deren Staat hat.

(3) Ungeachtet der vorstehen-
den Bestimmungen dieses Ar-
tikels dürfen Vergütungen für
unselbständige Arbeit, die an
Bord eines von einem Unterneh-
men eines Vertragstaates im in-
ternationalen Verkehr- betriebe-
nen Seeschiffes oder Luftfahr-
zeuges ausgeübt wird, nur in
diesem Staat besteuert wer-
den.

Artikel 16
Aufsichtsrats- und Verwaltungs-

ratsvergütungen

Aufsichtsrats- oder Verwal-
tungsratsvergütungen und ähn-
liche Zahlungen, die eine in
einem Vertragstaat ansässige
Person in ihrer Eigenschaft als
Mitglied des Aufsichts- oder
Verwaltungsrates einer Gesell-
schaft bezieht, die in dem an-
deren Vertragstaat ansässig ist,
dürfen in dem anderen Staat
besteuert werden.

Artikel 17
Künstler und Sportler

(1) Ungeachtet der Artikel 7,
14 und 15 dürfen Einkünfte,
die Künstler, wie Bühnen-,
Film-, Rundfunk- oder Fernseh-
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künstler und Musiker, sowie
Sportler aus ihrer in dieser
Eigenschaft persönlich ausgeüb-
ten Tätigkeit beziehen, in dem
Vertragstaat besteuert werden,
in dem sie diese Tätigkeit aus-
üben.

(2) Fließen Einkünfte in bezug
auf persönlich ausgeübte Tätig-
keiten von Künstlern oder
Sportlern nicht diesen selbst, son-
dern anderen Personen zu, so
dürfen diese Einkünfte ungeach-
tet der Bestimmungen der Arti-
kel 7, 14 und 15 in dem Ver-
tragstaat besteuert werden, in
dem die Tätigkeit des Künstlers
oder Sportlers ausgeübt wird.

(3) Absatz 2 ist nicht anzuwen-
den, wenn nachgewiesen wird,
daß weder der Künstler oder
Sportler noch seine Angehörigen
mittelbar oder unmittelbar an
den Gewinnen der im vorstehen-
den Absatz genannten Personen
beteiligt sind.

Artikel 18

Ruhegehälter und Renten

(1) Aus einem Vertragstaat
stammende Ruhegehälter und
Renten, die einer im anderen
Vertragstaat ansässigen Person
gezahlt werden, dürfen im erst-
genannten Staat besteuert wer-
den.

(2) Ungeachtet anderer Bestim-
mungen dieses Abkommens
dürfen aus einem Vertragstaat
stammende Bezüge aus der ge-
setzlichen Sozialversicherung,
Ruhegehälter oder Vergütungen
für militärische Dienstleistun-
gen sowie andere Entschädigun-
gen für Personen- oder Sach-
schäden als Folge von Kriegs-
handlungen oder früherer poli-
tischer Verfolgung, die an eine
im anderen Vertragstaat ansäs-
sige Person gezahlt werden, nur
im erstgenannten Staat besteuert
werden.

(3) Aus einem Vertragstaat
stammende Unterhaltsleistun-
gen und ähnliche Zahlungen,
die an eine im anderen Ver-
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tragstaat ansässige Person ge-
zahlt werden, dürfen nur in
diesem anderen Staat besteuert
werden.

Artikel 19
Öffentliche Funktionen

(1) a) Vergütungen, die von
einem Vertragstaat oder
aus öffentlichen Kassen
eines Vertragstaates oder
einer seiner Gebietskör-
perschaften an eine natür-
liche Person für die diesem
Staat oder der Gebiets-
körperschaft erbrachten
Dienste gezahlt werden,
dürfen nur in diesem
Staat besteuert werden.

b) Diese Vergütungen dürfen
aber nur in dem Vertrag-
staat besteuert werden, in
dem der Empfänger an-
sässig ist, wenn die Dienste
in diesem Staat erbracht
werden und der Empfän-
ger in diesem Staat nicht
ausschließlich zum Zwecke
der Dienstleistung ansässig
geworden ist.

(2) Auf Vergütungen für
Dienstleistungen, die im Zusam-
menhang mit einer kaufmänni-
schen oder gewerblichen Tätig-
keit eines der Vertragstaaten
oder einer seiner Gebietskörper-
schaften erbracht werden, findet
Absatz 1 keine Anwendung.

Artikel 20

Studenten

Zahlungen, die ein Student,
Lehrling oder Praktikant, der
unmittelbar vor dem Besuch
eines der Vertragstaaten im
anderen Vertragstaat ansässig
war oder der noch im anderen
Vertragstaat ansässig ist und der
sich im erstgenannten Vertrag-
staat ausschließlich zum Studium
oder zur Ausbildung aufhält,
für seinen Unterhalt, sein Stu-
dium oder seine Ausbildung er-
hält, werden in dem erstgenann-
ten Staat nicht besteuert, sofern
ihm diese Zahlungen aus Quel-
len außerhalb dieses Staates zu-
fließen.
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Artikel 21

Nicht ausdrücklich erwähnte
Einkünfte

(1) Vorbehaltlich des Absat-
zes 2 dieses Artikels dürfen die
in den vorstehenden Artikeln
dieses Abkommens nicht aus-
drücklich erwähnten Einkünfte
einer in einem Vertragstaat an-
sässigen Person nur in diesem
Vertragstaat besteuert werden.

(2) Diese Einkünfte dürfen,
falls sie einer in einem Vertrag-
staat ansässigen Person aus
Quellen aus dem anderen Ver-
tragstaat zufließen, in dem Staat,
aus dem sie stammen, nach dem
Recht dieses Staates besteuert
werden. Im Falle von Einkünf-
ten aus einem unverteilten
Nachlaß oder einem Trust des
kanadischen Rechts darf die
Steuer 15 vom Hundert des
Bruttobetrages der Einkünfte
nicht übersteigen.

Artikel 22

Besteuerung des Vermögens

(1) Unbewegliches Vermögen
im Sinne des Artikels 6 Absatz 2
darf in dem Vertragstaat besteu-
ert werden, in dem dieses Ver-
mögen liegt.

(2) Bewegliches Vermögen, das
Betriebsvermögen einer Betrieb-
stätte eines Unternehmens dar-
stellt oder das zu einer der
Ausübung eines freien Berufes
dienenden festen Einrichtung ge-
hört, darf in dem Vertragstaat
besteuert werden, in dem sich
die Betriebstätte oder die feste
Einrichtung befindet.

(3) Seeschiffe und Luftfahr-
zeuge, die von einem Unter-
nehmen eines Vertragstaates im
internationalen Verkehr betrie-
ben werden, sowie bewegliches
Vermögen, das dem Betrieb die-
ser Schiffe und Luftfahrzeuge
dient, dürfen nur in diesem
Staat besteuert werden.

(4) Alle anderen Vermögens-
teile einer in einem Vertragstaat
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ansässigen Person dürfen nur in
diesem Staat besteuert werden.

Artikel 23

Vermeidung der Doppel-
besteuerung

(1) In Kanada wird die Dop-
pelbesteuerung wie folgt ver-
mieden:

a) Die nach österreichischem
Recht und auf Grund die-
ses Abkommens von den
aus Österreich stammen-
den Einkünften, Gewin-
nen und Veräußerungs-
gewinnen zu erhebende
Steuer wird auf die von
diesen Einkünften, Gewin-
nen und Veräußerungs-
gewinnen zu erhebende
kanadische Steuer ange-
rechnet; diese Anrech-
nung erfolgt gemäß den
bestehenden gesetzlichen
Bestimmungen Kanadas
über die Anrechnung der
in einem Gebiet außer-
halb Kanadas gezahlten
Steuer sowie gemäß allfäl-
liger — den Grundsatz
dieser Vorschriften nicht
berührender — künftiger
Änderungen dieser Be-
stimmungen.

b) Eine in Kanada ansässige
Gesellschaft darf für
Zwecke der Berechnung
der kanadischen Steuer bei
der Ermittlung des in
Kanada steuerpflichtigen
Einkommens Dividenden,
die ihr aus dem „befreiten
Überschuß" einer in Öster-
reich ansässigen Tochter-
gesellschaft zufließen, ab-
setzen; diese Absetzung er-
folgt gemäß den beste-
henden gesetzlichen Be-
stimmungen Kanadas über
den „befreiten Überschuß
einer ausländischen Toch-
tergesellschaft" sowie
gemäß allfälliger — den
Grundsatz dieser Vor-
schriften nicht berühren-
der — künftiger Ände-
rungen dieser Bestimmun-

. gen.
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(2) In Österreich wird die
Doppelbesteuerung wie folgt
vermieden:

a) Bezieht eine in Österreich
ansässige Person Einkünfte
aus kanadischen Quellen,
die nach diesem Abkom-
men in Kanada besteuert
werden dürfen, so rechnet
Österreich auf die vom
Einkommen dieser Person
zu erhebende Steuer den
Betrag an, der der in
Kanada gezahlten Steuer
vom Einkommen ent-
spricht. Der anzurech-
nende Betrag darf jedoch
den Teil der vor der An-
rechnung ermittelten
Steuer vom Einkommen
nicht übersteigen, der auf
die Einkünfte, die in
Kanada besteuert werden
dürfen, entfällt.

b) Verfügt eine in Österreich
ansässige Gesellschaft min-
destens über 25 vom Hun-
dert des Aktienkapitals
einer in Kanada ansässigen
Gesellschaft, so nimmt
Österreich, ungeachtet der
lit. a, nach Maßgabe der
österreichischen gesetz-
lichen Bestimmungen über
die Behandlung von
Schachteldividenden ein-
schließlich allfälliger künf-
tiger Änderungen dieser
Bestimmungen, sofern
dadurch nicht der Grund-
satz dieser Vorschriften
berührt wird, die ausge-
zahlten Dividenden von
der Besteuerung des Ein-
kommens und den Wert
der Aktien von der Be-
steuerung des Vermögens
aus.

(3) Bei Anwendung dieses Ar-
tikels gelten Einkünfte, Gewinne
und Veräußerungsgewinne einer
in einem Vertragstaat ansässi-
gen Person, die nach diesem
Abkommen in dem anderen
Vertragstaat besteuert werden
dürfen, als aus Quellen dieses
anderen Staates stammend.

(4) Hat eine in einem Ver-
tragstaat ansässige Person Ver-
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mögen, das nach Artikel 22 im
anderen Vertragstaat besteuert
werden darf, so nimmt der erst-
genannte Staat dieses Vermögen
von der Besteuerung aus; dieser
Staat darf aber bei der Fest-
setzung der Steuer für das übrige
Vermögen dieser Person den
Steuersatz anwenden, der anzu-
wenden wäre, wenn das betref-
fende Vermögen nicht von der
Besteuerung ausgenommen wäre.

Artikel 24

Gleichbehandlung

(1) Die Staatsangehörigen eines
Vertragstaates dürfen in dem
anderen Vertragstaat weder
einer Besteuerung noch einer
damit zusammenhängenden Ver-
pflichtung unterworfen werden,
die anders oder belastender sind
als die Besteuerung und die
damit zusammenhängenden Ver-
pflichtungen, denen die Staats-
angehörigen des anderen Staates
unter gleichen Verhältnissen
unterworfen sind oder unter-
worfen werden können.

(2) Die Besteuerung einer Be-
triebstätte, die ein Unternehmen
eines Vertragstaates in dem
anderen Vertragstaat hat, darf
in dem anderen Staat nicht un-
günstiger sein als die Besteue-
rung von Unternehmen des
anderen Staates, die die gleiche
Tätigkeit ausüben.

(3) Keine Bestimmung dieses
Artikels ist so auszulegen, als
verpflichte sie einen Vertrag-
staat, den in dem anderen Ver-
tragstaat ansässigen Personen
Steuerfreibeträge, -Vergünsti-
gungen und -ermäßigungen auf
Grund des Personenstandes
oder der Familienlasten zu ge-
währen, die er den in seinem
Gebiet ansässigen Personen ge-
währt.

(4) In diesem Artikel bedeutet
der Ausdruck „Besteuerung"
Steuern, die unter das Abkom-
men fallen.

Artikel 25
Verständigungsverfahren

(1) Ist eine in einem Ver-
tragstaat ansässige Person der
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Auffassung, daß die Maßnah-
men eines Vertragstaates oder
beider Vertragstaaten für sie zu
einer Besteuerung geführt haben
oder führen werden, die diesem
Abkommen nicht entspricht, so
kann sie sich unvorgreiflich der
nach innerstaatlichem Recht
dieser Staaten vorgesehenen
Rechtsmittel mit einem schrift-
lichen Antrag unter Angabe der
Gründe, die eine Abänderung
der Besteuerung bewirken sollen,
an die zuständige Behörde des
Vertragstaates wenden, in dem
sie ansässig ist. Der Fall muß
binnen zwei Jahren ab dem erst-
maligen Bekanntwerden der
Maßnahmen anhängig gemacht
werden, die Anlaß für die dem
Abkommen widersprechende Be-
steuerung waren.

(2) Hält die in Absatz 1 ge-
nannte zuständige Behörde die
Einwendung für begründet und
ist sie selbst nicht in der Lage,
eine befriedigende Lösung her-
beizuführen, so wird sie sich
bemühen, den Fall nach Verstän-
digung mit der zuständigen Be-
hörde des anderen Vertrag-
staates so zu regeln, daß eine
dem Abkommen nicht entspre-
chende Besteuerung vermieden
wird.

(3) Die zuständigen Behörden
der Vertragstaaten werden sich
bemühen, Schwierigkeiten oder
Zweifel, die bei der Auslegung
oder Anwendung des Abkom-
mens entstehen, im gegenseiti-
gen Einvernehmen zu beseitigen.
Insbesondere können die zustän-
digen Behörden der Vertrag-
staaten gemeinsam beraten, wie

a) hinsichtlich der Überein-
stimmung der Gewinnzu-
rechnung an die in einem
Vertragstaat ansässige Per-
son und deren im anderen
Vertragstaat gelegenen
Betriebstätte;

b) hinsichtlich der überein-
stimmenden Aufteilung
von Einkünften zwischen
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einer in einem Vertrag-
staat ansässigen Person
und einem verbundenen
Unternehmen im Sinne
von Arikel 9

das Einvernehmen hergestellt
werden kann.

Artikel 26
Austausch von Informationen

(1) Die zuständigen Behörden
der Vertragstaaten werden die
Informationen austauschen, die
erforderlich sind zur Durchfüh-
rung dieses Abkommens oder
des innerstaatlichen Rechts der
Vertragstaaten betreffend die
unter das Abkommen fallenden
Steuern. Alle so ausgetauschten
Informationen sind geheimzu-
halten und dürfen nur solchen
Personen oder Behörden zugäng-
lich gemacht werden, die mit der
Veranlagung oder Einhebung
der unter das Abkommen fal-
lenden Steuern befaßt sind.

(2) Absatz 1 ist auf keinen
Fall so auszulegen, als verpflichte
er einen der Vertragstaaten:

a) Verwaltungsmaßnahmen
durchzuführen, die von
den Gesetzen oder der
Verwaltungspraxis dieses
oder des anderen Ver-
tragstaates abweichen;

b) Angaben zu übermitteln,
die nach den Gesetzen
oder im üblichen Verwal-
tungsverfahren dieses oder
des anderen Vertragstaates
nicht beschafft werden
können;

c) Informationen zu erteilen,
die ein Handels-, Ge-
schäfts-, Gewerbe- oder
Berufsgeheimnis oder ein
Geschäftsverfahren preis-
geben würden oder deren
Erteilung dem Ordre
public widerspräche.

Artikel 27
Diplomatische und konsularische

Beamte
(1) Dieses Abkommen berührt
nicht die steuerlichen Vorrechte,
die den Mitgliedern diploma-
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tischer und konsularischer Ver-
tretungen nach den allgemeinen
Regeln des Völkerrechts oder
auf Grund besonderer Verein-
barungen zustehen.

(2) Ungeachtet des Artikels 4
dieses Abkommens gilt eine
natürliche Person, die Mitglied
einer diplomatischen, konsulari-
schen oder ständigen Vertretung
eines Vertragstaates ist, die im
anderen Vertragstaat oder in
einem dritten Staat errichtet ist,
für Zwecke dieses Abkommens
als im Entsendestaat ansässig,
wenn sie im Entsendestaat in
bezug auf ihr weltweites Ge-
samteinkommen den gleichen
steuerlichen Verpflichtungen
unterliegt wie Ansässige des Ent-
sendestaates.

(3) Das Abkommen findet
keine Anwendung auf Inter-
nationale Organisationen und
deren Organe oder Beamte
sowie auf Personen, die Mit-
glieder einer diplomatischen,
konsularischen oder ständigen
Vertretung eines dritten Staates
sind und sich in einem Ver-
tragstaat aufhalten, und die in
diesem Staat in bezug auf die
Besteuerung ihres weltweiten
Gesamteinkommens nicht den
gleichen steuerlichen Verpflich-
tungen unterworfen sind wie
Ansässige dieses Staates.

Artikel 28

Sonstige Bestimmungen

(1) Durch die Bestimmungen
dieses Abkommens werden die
Ansprüche auf Ausnahmen, Be-
freiungen, Abzüge, Steueran-
rechnungen oder andere Ver-
günstigungen, die zur Zeit oder
künftig

a) durch die Gesetze eines der
Vertragstaaten bei der
Steuerfestsetzung dieses
Vertragstaates oder

b) durch ein anderes Abkom-
men zwischen den Ver-
tragstaaten

eingeräumt werden, in keiner
Weise beschränkt.
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(2) Keine Bestimmung dieses
Abkommens ist so auszulegen,
als hindere sie Kanada, Ein-
kommensteile einer in Kanada
ansässigen Person gemäß Ab-
schnitt 91 des „Canadian
Income Tax Act" zu besteuern.
Auf Einkünfte aus einer in
Österreich von einer ausländi-
schen Tochtergesellschaft einer
in Kanada ansässigen Person tat-
sächlich ausgeübten Geschäfts-
tätigkeit oder auf Einkünfte aus
einer sonst in Österreich tat-
sächlich ausgeübten Geschäfts-
tätigkeit findet die vorstehend
angeführte Bestimmung des
kanadischen Rechts keine An-
wendung.

(3) Die zuständigen Behörden
der Vertragstaaten dürfen zum
Zweck der Anwendung des Ab-
kommens unmittelbar mitein-
ander verkehren.

Artikel 29

Inkrafttreten

(1) Dieses Abkommen soll
ratifiziert und die Ratifikations-
urkunden sollen in Ottawa aus-
getauscht werden.

(2) Dieses Abkommen tritt
60 Tage nach dem Austausch der
Ratifikationsurkunden in Kraft,
und seine Bestimmungen finden
Anwendung:

a) hinsichtlich der im Ab-
zugsweg an der Quelle
eingehobenen Steuern auf
alle Beträge, die am oder
nach dem 1. Jänner des
Kalenderjahres gezahlt
werden, in dem die Ratifi-
kationsurkunden ausge-
tauscht werden; und

b) hinsichtlich anderer Steu-
ern für Steuerjahre, die
am oder nach dem 1. Jän-
ner des Kalenderjahres be-
ginnen, in dem die Rati-
fikationsurkunden ausge-
tauscht werden.

Artikel 30

Außerkrafttreten

Dieses Abkommen bleibt auf
unbestimmte Zeit in Kraft,
jedoch kann jeder der Vertrag-



696 31. Stück — Ausgegeben am 20. Feber 1981 — Nr. 77

Staaten am oder vor dem
30. Juni eines jeden Kalender-
jahres, das auf das Jahr, in
dem die Ratifikationsurkunden
ausgetauscht werden, folgt, das
Abkommen schriftlich im diplo-
matischen Weg gegenüber dem
anderen Vertragstaat kündigen;
in diesem Fall findet das Ab-
kommen keine Anwendung:

a) hinsichtlich 'der im Ab-
zugsweg an der Quelle
eingehobenen Steuern auf
alle Beträge, die am oder
nach dem 1. Jänner des
Kalenderjahres gezahlt
werden, das dem Kalen-
derjahr folgt, in dem die
Kündigung erfolgt ist; und

b) hinsichtlich anderer Steu-
ern für Steuerjahre, die
am oder nach dem 1. Jän-
ner des Kalenderjahres be-
ginnen, das dem Kalender-
jahr folgt, in dem die
Kündigung erfolgt ist.

ZU URKUND DESSEN
haben die Bevollmächtigten der
beiden Vertragstaaten das Ab-
kommen unterzeichnet und mit
Siegeln versehen.

GESCHEHEN zu Wien, am
9. Dezember 1976 in zwei-
facher Ausfertigung in deut-
scher, englischer und fran-
zösischer Sprache, wobei alle
drei Texte gleicherweise authen-
tisch sind.

FÜR DIE REPUBLIK
ÖSTERREICH:

Dr. Alfred Twaroch e. h.

FÜR KANADA:

Thomas Carter e. h.

Die vom Bundespräsidenten unterzeichnete und vom Bundeskanzler gegengezeichnete Ratifika-
tionsurkunde wurde am 19. Dezember 1980 ausgetauscht; das Abkommen tritt gemäß seinem
Art. 29 Abs. 2 am 17. Feber 1981 in Kraft.

Kreisky
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3 1 8 . Verordnung: Durchführung des Abkommens zwischen der Republik Österreich und Kanada zur
Vermeidung der Doppelbesteuerung und zur Verhinderung der Steuerumgehung bei
den Steuern vom Einkommen und vom Vermögen

3 1 8 . Verordnung des Bundesministers für
Finanzen vom 6. Mai 1982 zur Durchführung
des Abkommens zwischen der Republik Öster-
reich und Kanada zur Vermeidung der Dop-
pelbesteuerung und zur Verhinderung der
Steuerumgehung bei den Steuern vom Ein-

kommen und vom Vermögen

Zur Durchführung des Abkommens vom
9. Dezember 1976, BGBl. Nr. 77/1981, zwischen
der Republik Österreich und Kanada zur Vermei-
dung der Doppelbesteuerung und zur Verhinde-
rung der Steuerumgehung bei den Steuern vom
Einkommen und vom Vermögen (im folgenden als
„Abkommen" bezeichnet) wird verordnet:

Entlastung von der Kapitalertragsteuer in Öster-
reich

§ 1. (1) Bei Einkünften, die gemäß den §§ 93 bis
97 des Einkommensteuergesetzes 1972, BGBl.
Nr. 440, in Österreich der Kapitalertragsteuer
unterliegen, ist der volle Steuerabzug auch von den
Einkünften solcher Personen vorzunehmen, die
gemäß Art. 4 des Abkommens in Kanada ansässig
sind.

(2) Der Steuerpflichtige ist berechtigt, die Rück-
erstattung jener Beträge an Kapitalertragsteuer zu
begehren, die über das nach den Bestimmungen des
Abkommens zulässige Ausmaß hinaus einbehalten
wurden.

(3) Der Anspruch auf Steuerrückerstattung
gemäß Abs. 2 steht nur jener Person zu, die im
Zeitpunkt des Zufließens der Einkünfte das Recht
auf Nutzung der diese Einkünfte abwerfenden
Kapitalanlagen besaß.

(4) Steuerrückerstattungsanträge sind unter Ver-
wendung der Vordrucke R-CDN/1 (Anlage 1) zu
stellen. Der Antrag ist innerhalb von fünf Jahren
nach Ablauf des Jahres, in dem die besteuerten Ein-
künfte zugeflossen sind, bei der für die Einkom-
men(Körperschaft)besteuerung des Antragstellers
zuständigen kanadischen Behörde einzureichen.
Entstehen im Lauf eines Kalenderjahres mehrere

Rückerstattungsansprüche, so sind sie möglichst
zusammen in einem Antrag geltend zu machen. Es
können jedoch höchstens Ansprüche, die sich aus
fünf Kalenderjahren ergeben, in einem Antrag
zusammengefaßt werden. Soweit die in Österreich
ansässigen Ertragsschuldner nicht im selben Bun-
desland ansässig sind, sind gesonderte Anträge ein-
zureichen.

(5) Die kanadische Behörde prüft, ob der
Antragsteller in Kanada ansässig (Art. 4 des
Abkommens) ist. Zutreffendenfalls bestätigt sie dies
auf der ersten Ausfertigung des Antrages und leitet
diese (unter Anschluß sämtlicher Belege sowie einer
allfälligen Vollmacht) im Weg der gemäß Art. 3
Abs. 1 lit. f des Abkommens zuständigen Behörde
dem Finanzamt zu, das für die Veranlagung des
Ertragsschuldners zur Körperschaftsteuer in Öster-
reich zuständig ist.

(6) Jedem Antrag sind Belege über den Bezug
der Einkünfte anzuschließen. Wird der Antrag
durch einen Vertreter unterzeichnet, so ist eine
Vollmacht des Anspruchsberechtigten (Abs. 3) bei-
zulegen.

Entlastung von der Quellenbesteuerung in Kanada

§ 2. (1) In Kanada wird der Steuerabzug von den
im Abkommen bezeichneten Einkünften nur in dem
Ausmaß vorgenommen, das durch die Bestimmun-
gen des Abkommens vorgesehen ist (Entlastung an
der Quelle).

(2) Konnte in Kanada die Entlastung an der
Quelle (Abs. 1) nicht durchgeführt werden, so kann
bei der in Abs. 4 bezeichneten kanadischen Stelle
ein Antrag auf Rückerstattung der entgegen den
Vorschriften des Abkommens einbehaltenen Steuer
gestellt werden.

(3) Anträge gemäß Abs. 2 sind, wenn sich der
Antrag auf eine im Abzugsweg an der Quelle erho-
bene Steuer bezieht, unter Verwendung des Vor-
drucks NR7-R (Anlage 2) zu stellen. Die Vor-
drucke sind in Österreich bei den Finanzlandesdi-
rektionen zu beziehen. Der Anspruch auf Steuer-
entlastung steht nur jener Person zu, die im Zeit-
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punkt des Zufließens der Einkünfte das Recht auf
Nutzung der diese Einkünfte abwerfenden Kapital-
anlagen besaß.

(4) Die Anträge sind innerhalb von zwei Jahren
nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Steuer
entrichtet wurde, bei der kanadischen Bezirks-
steuerbehörde, an die die Steuer abgeführt wurde,
einzureichen. Jedem Antrag ist die dritte Ausferti-
gung des Vordrucks „NR4 Supplementary"
(Anlage 3), welcher von dem in Kanada ansässigen
Schuldner der Kapitalerträge ausgefertigt wird,
anzuschließen. Wurde dem Antragsteller dieser
Vordruck nicht übermittelt, so ist der ausgefüllte
Vordruck NR7-R vorerst bei der kanadischen
Stelle, die die Zahlungen geleistet hat, zur Ergän-
zung der Bestätigung über den Steuerabzug ein-
zureichen. Nach Ergänzung dieser Bestätigung
durch die auszahlende Stelle wird der Antrag dem
Antragsteller rückgemittelt und ist sodann von die-
sem bei der kanadischen Bezirkssteuerbehörde, an
die die Steuer abgeführt wurde, einzureichen.
Besteht der Rückerstattungsanspruch in bezug auf
Wertpapiere, die im Zeitpunkt der Zahlung der

Kapitalerträge auf einen anderen Namen als den
des Anspruchsberechtigten lauteten, so hat dieser
eine eidesstattliche Erklärung, daß er im Zeitpunkt
des Zufließens der Einkünfte das Recht auf Nut-
zung der diese Einkünfte abwerfenden Kapitalanla-
gen besaß, anzuschließen.

Wohnsitzbescheinigung

§ 3. Steuerpflichtige, die zur Erlangung einer
abkommensgemäßen Steuerentlastung in Öster-
reich den Nachweis erbringen müssen, daß sie
gemäß Art. 4 des Abkommens in Kanada ansässig
sind, können diesen Nachweis durch Vorlage einer
hierüber von den kanadischen Steuerbehörden aus-
gestellten Bestätigung (kanadische Wohnsitzbe-
scheinigung) erbringen. Die kanadische Wohnsitz-
bescheinigung wird von der kanadischen Bezirks-
steuerbehörde ausgestellt, die für die Einkommens-
besteuerung des Steuerpflichtigen in Kanada
zuständig ist.
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